
Die 11. Ergänzungslieferung für die 
Losenblattsammlung des ABD beinhaltet: 
 
1. Einordnungsanleitung  
 
2. Beschlüsse der Kommission für das 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 13./14. Juli 2022 
 
- ABD Teil A, 1. (Erschwerniszuschläge)  

hier: Umsetzung des 17. Landesbezirklichen 
Tarifvertrags vom 2. Juni 2022 zu § 23 Absatz 1 
TVÜ-VKA 

rückwirkend zum 1. April 2022 
Die Regelung tritt mit Ablauf des  
31. Dezember 2022 außer Kraft. 

 
- ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die 

Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien) 
ABD Teil B, 4.1.2. (Sonderregelungen für die 
Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
beruflichen Schulen) 
ABD Teil B, 4.1.3. (Sonderregelungen für die 
Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Grund- und Mittelschulen) 
hier: Brückenteilzeit 

zum 1. August 2022 
 
- ABD Teil D, 8. (Regelung über eine 

ergänzende Leistung an Beschäftigte und 
Auszubildende) 
hier: Änderungen in Umsetzung des 
Änderungstarifvertrags Nr. 8 vom 17. Februar 
2022 zum Tarifvertrag über eine ergänzende 



Leistung an Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, 
Auszubildende und dual Studierende des 
Freistaates Bayern (TV-L) vom 23. Juli 2007 

Diese Änderungen treten gemäß  
der Protokollnotiz zu den Absätzen  

1 und 2 in § 2 Absatz 2 sowie der  
Protokollnotiz zu § 3 ABD Teil D, 8.  

zum 1. Dezember 2022 in Kraft. 
 
- ABD Teil D, 10 a. (Zusatzversorgung BVK) 

hier: Stabilisierungsmodell der 
Zusatzversorgung BVK 

 zum 1. September 2022. 
Sie wird mit dem Auslaufen des 

Stabilisierungsmodells gegenstandslos. 
 
- ABD Teil D, 17. (Mobiles Arbeiten) 

hier: Öffnung für Dienstvereinbarungen 
zum 1. September 2022 

 
- ABD Teil F, 1. (Mentorenzulage) 

hier: Sonderregelung 
zum 1. September 2022 

 
- ABD Teil F, 15. (Sonderregelung zur 

Dienstzulage des Schulwerkes der Diözese 
Augsburg) 
hier: Verlängerung 

zum 1. September 2022 
 

3. Redaktionelle Änderungen 
- Titelblatt 
- Inhaltsverzeichnis 
- A, 3. § 17 a 
- B, 4.1. Anlage D Abschnitt A 



 

Einordnungsanleitung für die 11. Ergänzungslieferung 
 

Diese Seiten bitte herausnehmen 
Zahl der Blätter 

neu 
einlegen 
Zahl der 
Blätter 

1. Titelblatt und Inhaltsverzeichnis 
 
2. Teil A  
- A, 1. § 20 
- A, 3. § 17 a 
 
3. Teil B  
- B, 4.1.1. 2. Abschnitt Nr. 4 
- B, 4.1.2. 1. Abschnitt Nr.1 
- B, 4.1.3. 1. Abschnitt Nr. 1 
- B, 4.1. Anlage D: Abschnitt A, 4.2.1.9 
- B, 4.1. Anlage D: Abschnitt A, 4.7.2 
 
4. Teil D  
- D, 8. § 1 
- D, 10a. § 15 
- D, 17. 
 
6. Teil F 
- F, 1. 
 
7. Anhang I Beschlüsse 
- Beschlüsse 2022 
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Inhaltsverzeichnis 

 

Inhaltsverzeichnis 

Präambel 

§ 1 Allgemeiner Geltungsbereich 

Teil A 

A, 1. Allgemeiner Teil 
Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften (§§ 2-5a) 

§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 
§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 
§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 
§ 5 Qualifizierung 
§ 5a Freiwillige Qualifizierungsmaßnahmen 

Abschnitt II: Arbeitszeit (§§ 6-11b) 
§ 6 Regelmäßige Arbeitszeit 1) 
§ 7 Sonderformen der Arbeit 
§ 7a Kurzarbeit 
§ 8 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
§ 10 Arbeitszeitkonto 
§ 11 Teilzeitbeschäftigung 
§ 11a Arbeitsplatzteilung 
§ 11b Mindestdauer, zeitliche Lage der Arbeitszeit 

Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  (§§ 12-25c) 
§ 12 Eingruppierung 
§ 13 Eingruppierung in besonderen Fällen 
§ 14 Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit 
§ 14a Höher- bzw. Herabgruppierung von Leiterinnen/Leitern von 
Kindertageseinrichtungen, Erzieherinnen/Erzieher mit besonders schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten und Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten 
§ 15 Tabellenentgelt 
§ 16 Stufen der Entgelttabelle 
§ 16a Weitere Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung 
§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen 
§ 18 Leistungsentgelt 
§ 18a Besondere Einmalzahlung 
§ 19 Erschwerniszuschläge 
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§ 20 Jahressonderzahlung 
§ 20a Entgeltbezugsgröße 
§ 20b Einmalige Sonderzahlung 2009 
§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 
§ 22 Entgelt im Krankheitsfall 
§ 23 Besondere Zahlungen 
§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 
§ 25 Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden 
§ 25a Betriebliche Altersversorgung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG 
§ 25b Betriebliche Altersversorgung bei einer anderen Pensionskasse oder einem 
Pensionsfonds 
§ 25c Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung 

Abschnitt IV: Urlaub und Arbeitsbefreiung (§§ 26-29) 
§ 26 Erholungsurlaub 
§ 26a Übergangsvorschriften zum Erholungsurlaub 
§ 27 Zusatzurlaub 
§ 28 Sonderurlaub 
§ 29 Arbeitsbefreiung 

Abschnitt V: Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses  (§§ 30-35) 
§ 30 Befristete Arbeitsverträge 
§ 31 Führung auf Probe  
§ 32 Führung auf Zeit 
§ 33 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 
§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 
§ 35 Zeugnis 

Abschnitt VI: Sonstige Vorschriften (§§ 36-43) 
§ 36 Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, Unterstützungen 
§ 36a Kirchliche Höherversicherung I in Krankheitsfällen 
§ 36b Übergangsregelung für die kirchliche Beihilfeversicherung bei Krankheitsfällen 
§ 36c Kirchliche Höherversicherung II in Krankheitsfällen 
§ 36d Erstausstattung bei Geburten 
§ 36e Kostenpauschale bei Fehl- oder Totgeburten 
§ 37 Ausschlussfrist 
§ 38 Begriffsbestimmungen 
§ 39 Erstattung von Auslagen 
§ 40 Dienstreisen 
§ 41 Umzugskosten/Trennungsgeld 
§ 42 Saisonaler Ausgleich 
§ 43 Überstunden 

Abschnitt VII: Sonderregelungen (§§ 44-46) 
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§ 44 Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
§ 45 Entgelt der Beschäftigten in der Pflege 
Anlage zu § 44 
Anlage zu § 45 
Anlage zu § 46 

Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen 
Anhang zu § 5 
Anhang zu § 9 
Anhang zu § 16 
Anlage A: Entgelttabelle 
Anlage B: Bereitschaftsdienstentgelt 
Anlage C: Stundenentgelte 
Anlage D: Auszahlungsvolumen des Leistungsentgelts gemäß ABD 
Anlage E: Einführung, Leistungsfeststellung und Auszahlung des Leistungsentgelts 
Anlage F: Tabellenentgelte zu Abschnitt VII 
Anlage G: Anlage zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 (Bereitschaftsdienstentgelt) 
Anlage H: Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung für Beschäftigte zur 
persönlichen Eignung für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen gemäß § 3 
Absatz 9 
Anlage I: Stundenentgelte zu Abschnitt VII 

Stundenentgelte (Sozial- und Erziehungsdienst) 
Stundenentgelte (Pflegedienst) 

Anlage J: Musterdienstvereinbarung zur Einführung von Kurzarbeit 
Feststellungs- bzw. Redaktionsbeschluss 

A, 2. Entgeltordnung 
A, 2.1. Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) 

1. Vorrang spezieller Tätigkeitsmerkmale 
2. Tätigkeitsmerkmale mit Anforderungen in der Person 
3. Wissenschaftliche Hochschulbildung 
4. Hochschulbildung 
5. Anerkannte Ausbildungsberufe 
6. Übergangsregelungen zu in der DDR erworbenen Abschlüssen 
7. Ausbildungs- und Prüfungspflicht 
8. Geltungsausschluss für Lehrkräfte 
9. Unterstellungsverhältnisse 
10. Ständige Vertreterinnen und Vertreter 

A, 2.2. Allgemeiner Teil 
2.2.1. Allgemeine Tätigkeitsmerkmale 

1. Entgeltgruppe 1 (einfachste Tätigkeiten) 
Entgeltgruppe 1 
2. Entgeltgruppen 2 bis 9a (handwerkliche Tätigkeiten) 
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Entgeltgruppe 2 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
3. Entgeltgruppen 2 bis 12 (Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und 
Außendienst) 
Vorbemerkung 
Entgeltgruppe 2 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 9c 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
4. Entgeltgruppen 13 bis 15 
Entgeltgruppe 13 
Entgeltgruppe 14 
Entgeltgruppe 15 
Anmerkung: 

2.2.2. Spezielle Tätigkeitsmerkmale 
1. Bezügerechnerinnen und Bezügerechner 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkung: 
2. Beschäftigte in der Informations- und Kommunikationstechnik 
Vorbemerkung 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
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Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
Entgeltgruppe 13 
3. Ingenieurinnen und Ingenieure 
Vorbemerkungen 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
Entgeltgruppe 13 
Anmerkungen: 
4. Meisterinnen und Meister 
Vorbemerkung 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 9c 
Anmerkungen: 
5. Technikerinnen und Techniker 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkungen: 
6. Vorlesekräfte für Blinde 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 

A, 2.3. Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 
7. Apothekerinnen und Apotheker (frei) 
8. Ärztinnen und Ärzte (frei) 
9. Beschäftigte in Bäderbetrieben 

Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
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Entgeltgruppe 9b 
Anmerkungen: 

10. Baustellenaufseherinnen und Baustellenaufseher 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Anmerkung: 

11. Beschäftigte in Bibliotheken, Büchereien, Archiven, Museen und anderen 
wissenschaftlichen Anstalten 
12. Beschäftigte im Fernmeldebetriebsdienst (frei) 
13. Beschäftigte in der Fleischuntersuchung (frei) 
14. Fotografinnen und Fotografen 

Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Anmerkungen: 

15. Beschäftigte im Fremdsprachendienst (frei) 
16. Gartenbau-, landwirtschafts- und weinbautechnische Beschäftigte 

Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 

17. Beschäftigte in Gesundheitsberufen 
17.1. Beschäftigte in der Pflege 
Vorbemerkungen 
Entgeltgruppe P 5 
Entgeltgruppe P 6 
Entgeltgruppe P 7 
Entgeltgruppe P 8 
Entgeltgruppe P 9 
Entgeltgruppe 9b (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Entgeltgruppe 9c (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Entgeltgruppe 10 (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Entgeltgruppe 11 (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Entgeltgruppe 12 (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Anmerkungen: 
17.2. Leitende Beschäftigte in der Pflege 
Vorbemerkungen 
Entgeltgruppe P 9 
Entgeltgruppe P 10 
Entgeltgruppe P 11 
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Entgeltgruppe P 12 
Entgeltgruppe P 13 
Entgeltgruppe P 14 
Entgeltgruppe P 15 
Entgeltgruppe P 16 
Entgeltgruppe 13 (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Entgeltgruppe 14 (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Entgeltgruppe 15 (Anlage A zum Teil A, 1.) 
Anmerkung: 
17.3. Lehrkräfte in der Pflege 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
Entgeltgruppe 13 
Entgeltgruppe 14 
Entgeltgruppe 15 
17.4. Kardiotechnikerinnen und Kardiotechniker 
17.4a. Alltagsbegleiterinnen und -begleiter, Betreuungskräfte sowie 
Präsenzkräfte 
17.5. Diätassistentinnen und Diätassistenten 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkung: 
17.6. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkung: 
17.7. HNO-Audiologie-Assistentinnen und -Assistenten 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkungen: 
17.8. Logopädinnen und Logopäden 
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Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkungen: 
17.9. Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen sowie Masseure 
und medizinische Bademeister 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
17.10. Medizinisch-technische Assistentinnen und Assistenten 
Vorbemerkung 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkungen: 
17.11. Medizinische Dokumentarinnen und Dokumentare 
17.12. Medizinische und Zahnmedizinische Fachangestellte 
17.13. Orthoptistinnen und Orthoptisten 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkungen: 
17.14. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte 
17.15. Pharmazeutisch-technische Assistentinnen und Assistenten 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkungen: 
17.16. Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Anmerkung: 
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17.17. Präparationstechnische Assistentinnen und Assistenten 
17.18. Psychologische Psychotherapeutinnen und -therapeuten sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und -therapeuten 
Entgeltgruppe 14 
17.19. Zahntechnikerinnen und Zahntechniker 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
17.20. Leitende Beschäftigte 
Vorbemerkungen 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 9c 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
17.21. Lehrkräfte an staatlich anerkannten Lehranstalten für medizinische 
Berufe (Schulen) 
Entgeltgruppe 9c 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
Entgeltgruppe 13 
Entgeltgruppe 14 
Entgeltgruppe 15 

18. Beschäftigte in Häfen und Fährbetrieben 
19. Beschäftigte im Kassen- und Rechnungswesen 

Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 10 
Anmerkungen: 

20. Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst (frei) 
21. Beschäftigte in der Konservierung, Restaurierung, Präparierung und 
Grabungstechnik 

Vorbemerkungen 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
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Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
Entgeltgruppe 13 
Entgeltgruppe 14 
Entgeltgruppe 15 
Anmerkungen: 

22. Laborantinnen und Laboranten (frei) 
23. Leiterinnen und Leiter von Registraturen 

Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Anmerkungen: 

24. Beschäftigte in Leitstellen (frei) 
25. Beschäftigte in Magazinen und Lagern 

Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 

26. Musikschullehrerinnen und -lehrer (frei) 
27. Reproduktionstechnische Beschäftigte 

Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Anmerkungen: 

28. Beschäftigte im Rettungsdienst (frei) 
29. Schulhausmeisterinnen und Schulhausmeister 

Vorbemerkungen 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
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30. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
Entgeltgruppe S 2 
Entgeltgruppe S 3 
Entgeltgruppe S 4 
Entgeltgruppe S 5 
Entgeltgruppe S 6 
Entgeltgruppe S 7 
Entgeltgruppe S 8a 
Entgeltgruppe S 8b 
Entgeltgruppe S 9 
Entgeltgruppe S 10 
Entgeltgruppe S 11a 
Entgeltgruppe S 11b 
Entgeltgruppe S 12 
Entgeltgruppe S 13 
Entgeltgruppe S 14 
Entgeltgruppe S 15 
Entgeltgruppe S 16 
Entgeltgruppe S 17 
Entgeltgruppe S 18 
Anmerkungen: 

31. Beschäftigte in Sparkassen 
32. Technische Assistentinnen/Assistenten und Chemotechnikerinnen/ 
Chemotechniker 
33. Beschäftigte an Theatern und Bühnen 
34. Tierärztinnen und Tierärzte 
35. Vermessungsingenieurinnen und Vermessungsingenieure 
36. Vermessungstechnikerinnen und -techniker sowie Geomatikerinnen und 
Geomatiker 
37. Vorsteherinnen und Vorsteher von Kanzleien 
38. Zeichnerinnen und Zeichner 

Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 

39. Beschäftigte an offenen und gebundenen Ganztagesschulen 
39.1. Personen, die überwiegend Betreuungsaufgaben wahrnehmen 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
39.2. Personen, die überwiegend im Bildungsangebot entsprechend ihrer 
Ausbildung eingesetzt sind 
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Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 9a 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 11 

40. Beschäftigte in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 
Entgeltgruppe 10 
Entgeltgruppe 11 
Entgeltgruppe 12 
Entgeltgruppe 13 
Entgeltgruppe 14 

A, 2.4. Entgeltordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 
§ 2 Übergangsregelung 

A, 2.5. Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten und 
Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 
§ 2 Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung 
§ 3 Übergangsregelung 

A, 2.6. Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst 
§ 1 Grundlagen des Entgelts 
§ 2 Tätigkeit an Förderschulen 
§ 3 Tätigkeit an sonstigen Schulen 
§ 4 Tätigkeit an Waldorfschulen 
§ 5 Mischeinsatz 
§ 6 Aushilfsweise beschäftigte Religionslehrkräfte 
§ 7 Mehrarbeit/zusätzliche Arbeit 
§ 8 Zusätzliche Aufgaben und Funktionen 
§ 9 Inkrafttreten 

A, 2.7. Vergütungsordnung für Religionslehrer gemäß Sonderregelung 
A, 2.8. Entgeltordnung für Mesnerinnen und Mesner 

§ 1 Eingruppierung 
§ 2 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
§ 3 Übergangsregelungen 

A, 2.9. Entgeltordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
§ 1 Eingruppierung 
§ 2 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
§ 3 Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung 
§ 4 Übergangregelungen 
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A, 2.10. Entgeltordnung für Beschäftigte in der kirchlichen Verbands- und/oder 
Bildungsarbeit für Jugendliche und für Erwachsene 

Entgeltgruppe 9b 
Entgeltgruppe 10 

A, 2.11. Vergütungsordnung für Beschäftigte in der Verbands- und/ oder Bildungsarbeit 
für Jugendliche 
A, 2.12. Entgeltordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro* 

Entgeltgruppe 2 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 

A, 2.13. Entgeltgruppenverzeichnis handwerkliche Tätigkeiten 
I. Vorbemerkungen 
II. Tätigkeitsmerkmale 

Betriebseigene Prüfung (BeP) 
1. Reinigung 
Entgeltgruppe 2 
Entgeltgruppe 3 
2. Friedhof 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
3. Gartenbau/Grünanlagen 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
4. Waldarbeiterinnen/Waldarbeiter 
(frei) 
5. Spielplatz/Sportflächen 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
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6. Krematorium 
(frei) 
7. Straßenreinigung 
(frei) 
8. Straßenbau 
(frei) 
9. Bauhof 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
Anmerkungen: 
10. Wasserbau 
(frei) 
11. Feuerwehrgerätewart 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
12 . Kanal 
(frei) 
13. Abwasser 
(frei) 
14. Wasser/Trinkwasser 
(frei) 
15. Anlagen/Beschäftigte für Anlagen 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
16. Lager 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
17. Pförtnerinnen und Pförtner 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
18. Hausmeisterinnen und Hausmeister 
Entgeltgruppe 3 
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Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
Entgeltgruppe 7 
Entgeltgruppe 8 
19. Hauswirtschaft 
Entgeltgruppe 2 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
20. Fahrerinnen / Fahrer 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 6 
21. Flughafen 
22. Theater 
(frei) 
23. Veranstaltungen 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 
24. Müllladerin/Mülllader 
(frei) 
25. Wertstoffhof 
(frei) 
26. Tierpflegerin/Tierpfleger 
(frei) 
27. Weitere Tätigkeitsmerkmale 
Entgeltgruppe 2 
Entgeltgruppe 3 
Entgeltgruppe 4 
Entgeltgruppe 5 
Entgeltgruppe 8 
Entgeltgruppe 9a 

A, 2.14. Lohngruppenverzeichnis 
A, 2.15. Entgeltordnung für Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 
§ 2 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
§ 3 Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung 
§ 4 Übergangsregelungen 
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A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts (RÜÜ) 
Abschnitt I: Allgemeine Vorschriften (§§ 1-2) 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 (frei) 

Abschnitt II: Überleitungsregelungen (§§ 3-7) 
§ 3 Überleitung 
§ 4 Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen 
§ 5 Vergleichsentgelt 
§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten 
§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 
§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 
§ 8a Mehrfachaufstiege bei kirchenspezifischen Berufen 
§ 9 Vergütungsgruppenzulagen 
§ 10 Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit 
§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile 
§ 12 Strukturausgleich 
§ 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 
§ 14 Beschäftigungszeit 
§ 15 Urlaub 
§ 16 Abgeltung 
§ 16a Leistungsgeminderte Beschäftigte 

Abschnitt IV: Sonstige abweichende oder ergänzende Bestimmungen (§§ 17-24) 
§ 17 Eingruppierung 
§ 17a Sonderregelung bei Wechsel des Arbeitgebers 
§ 17b Sonderregelungen zu kinderbezogenen Entgeltbestandteilen bei Wechsel des 
Arbeitgebers 
§ 18 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit nach dem 
30. September 2005 
§ 19 Entgeltgruppe 2 Ü und 15 Ü 
§ 20 Jahressonderzahlung 2006 
§ 21 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 
§ 22 Bereitschaftszeiten 
§ 23 Sonderregelungen für besondere Berufsgruppen 
§ 24 Einmalzahlungen für 2006 und 2007 

Abschnitt IVa: Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 
(§ 24a-24b) 

§ 24a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage F zum Teil A, 1. und weitere 
Regelungen 
§ 24b Besondere Regelungen für am 30. Juni 2015 nach dem Anhang zur Anlage F 
zum Teil A, 1.1 eingruppierte Beschäftigte und weitere Regelungen 

Abschnitt IVb: Überleitung in die ab 01.01.2017 geltende Entgeltordnung (§§ 25-29c) 
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§§ 25 bis 28 (frei) 
§ 29 Grundsatz 
§ 29a Besitzstandsregelungen 
§ 29b Höhergruppierungen 
§ 29c Besondere Überleitungsregelungen 

Abschnitt IVc: Überleitung in die ab 01.01.2021 geltende Entgeltordnung (§§ 30-30e) 
(Besondere Regelungen für Beschäftigte mit handwerklichen Tätigkeiten) 

§ 30 Geltungsbereich 
§ 30a Überleitung 
§ 30b Eingruppierung 
§ 30c Widerspruchsrecht 
§ 30d Zulagen 
§ 30e Besondere Überleitungsregelungen 

Abschnitt V: Anhänge und Anlagen 
Anhang zu § 16a 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt I bis VI in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt VII bis VIII in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt IX bis XIV in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung 
Anlage 1: ABD Teil A, 1. Abschnitt XV in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
Anlage 2: Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
am 30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 
Anlage 2 A: Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
am 30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 
(pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen) 
Anlage 2 K: Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für 
am 30. September/1. Oktober 2005 vorhandene Beschäftigte für die Überleitung 
(kirchenspezifische Berufe) 
Anlage 3: Strukturausgleiche für Angestellte 
Anlage 3 A: Strukturausgleiche für Angestellte (pädagogisches Personal in 
Kindertageseinrichtungen) 
Anlage 3 K: Strukturausgleiche für nach Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte 
(kirchenspezifische Berufe) 
Anlage 4: Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
Anlage 4 A: Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den 
Entgeltgruppen für zwischen dem 01.10.2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen 
Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge (päd. 
Personal Kindertageseinrichtungen) 
Anlage 4 K: Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den 
Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der 
neuen Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungs- und Einreihungsvorgänge 
(kirchenspezifische Berufe) 
Anlage 5 zu § 23 
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Feststellung der Bayerischen Regional-KODA: 

Teil B: Sonderregelungen 

B, 1. Beschäftigte im forstlichen Außendienst 
Nr. 1 

Zu § 1 Teil A, 1. - Allgemeiner Geltungsbereich - 
Nr. 2 

Zu § 6 Teil A, 1. - Arbeitszeit - 

B, 2. Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen für kurzfristig Beschäftigte 
Nr. 1 

Zu § 1 Teil A, 1. - Allgemeiner Geltungsbereich - 
Nr. 2 

Zu § 2 Teil A, 1. - Arbeitsvertrag - 
Nr. 3 

Zu § 15 Teil A, 1. - Tabellenentgelt - 

B, 3. Arbeitsvertragsrechtliche Regelungen für Renten- und Versorgungsempfänger 

B, 4. Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher 
Trägerschaft 
B, 4.1. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft (SR-L) 

B, 4.1.1. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 
Kapitel 2 - Sonderregelungen zu Teil B, 3. 
Kapitel 3 - Sonderregelungen zu Teil D, 5. 
Nr. 18 - Geltung 

B, 4.1.2. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an beruflichen 
Schulen 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 
Kapitel 2 - Sonderregelungen zu Teil B, 3. 
Kapitel 3 - Sonderregelungen zu Teil D, 5. 
Nr. 18 - Geltung 

B, 4.1.3. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Grund- 
und Mittelschulen 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 
Kapitel 2 - Sonderregelungen zu Teil B, 3. 
Kapitel 3 - Sonderregelungen zu Teil D, 5. 
Nr. 18 - Geltung 

Anlage A 
I. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Volksschulen 
II. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an beruflichen Schulen 
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III. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Realschulen 
IV. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Gymnasien 
V. Anmerkungen 

Anlage B 
I. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an Volksschulen 
II. Eingruppierungsrichtlinien* für Lehrkräfte an Realschulen 
III. Eingruppierungsrichtlinien* für Lehrkräfte an Gymnasien 
IV. Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen 
V. Anmerkungen 

Anlage C 
Anlage D: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der Lehrkräfte, 
Schulleiterinnen und Schulleiter an katholischen Schulen 

Abschnitt A: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der 
Lehrkräfte an katholischen Schulen 
1. Allgemeines 
2. Inhalt der Beurteilungen, Beurteilungsmaßstab und Bewertung 
3. Verwendungseignung 
4. Beurteilungsverfahren 
5. Leistungsfeststellung 
Abschnitt B: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der 
Schulleiterinnen und Schulleiter an katholischen Schulen 
1. Allgemeines 
2. Inhalt der Beurteilungen, Beurteilungsmaßstab und Bewertung 
3. Verwendungseignung 
4. Periodische Beurteilungen 
5. Leistungsfeststellung 
6. Einwendungen gegen die Leistungsfeststellung 

B, 4.2. Regelung zur Überleitung von Lehrkräften an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 
(RÜ-L) 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Entgelt in der Zeit vom 01.10.2005 bis 31.10.2006 
§ 3 Überleitung in das Entgelt gemäß Besoldungsordnung A 
§ 4 Besitzstandsregelung 
§ 5 Beschäftigungszeit 
§ 6 Lehrkräfte die nicht dem ABD unterliegen 

B, 4.3. Ordnung für Berufsbezeichnungen von arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften 
an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

§ 1 Berufsbezeichnungen 
§ 2 Beurteilungsturnus nach Aufnahme der Tätigkeit 
§ 3 Höhere Berufsbezeichnung 
§ 4 Einräumung des Rechts zum Führen der Berufsbezeichnungen 
„Oberstudienrätin/Oberstudienrat“ und „Fachoberlehrerin/Fachoberlehrer“ 
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§ 5 Einräumung des Rechts zum Führen der Berufsbezeichnung 
„Studiendirektorin/Studiendirektor“ 
§ 6 Einräumung des Rechts zum Führen von Berufsbezeichnungen bei der 
Wahrnehmung von Leitungsaufgaben und anderen herausgehobenen Aufgaben 
§ 7 Beurteilungsturnus von Lehrkräften mit der Berufsbezeichnung 
„Studiendirektorin/Studiendirektor“ und „Beratungsrektorin/Beratungsrektor“ 
§ 8 Beurteilungsturnus von Schulleiterinnen und Schulleitern 
§ 9 Beurteilungsturnus von Lehrkräften, die die fachlichen und/oder pädagogischen 
Voraussetzungen für die Übernahme in ein Beamtenverhältnis nicht erfüllen 
§ 10 Entzug des Rechts zum Führen der Berufsbezeichnung 
§ 11 Widerruf des Rechts zum Führen einer Berufsbezeichnung 
§ 12 Übergangsregelungen 

B, 5. Regelung für die Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Arbeitszeit, höchstzulässige Arbeitszeit 
§ 3 Monatsarbeitszeit 
§ 4 Pauschalentgelt 
§ 5 Pauschalgruppen 
§ 6 Anteiliges Pauschalentgelt 
§ 7 Sicherung des Pauschalentgelts 
§ 8 Übergangsvorschrift für am 30. September 2005/1. Oktober 2005 vorhandene 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen 
§ 9 Überleitungs- und Besitzstandsregelung 
Anlage 1 Pauschalentgelt für ab 1. Oktober 2005 neu eingestellte 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen 
Anlage 2 Pauschalentgelt für am 1. Oktober 2005 vorhandene 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen (EURO) 

B, 6. Sonderregelung für Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 
15 hinausgehendes Entgelt erhalten 

Teil C: Dienstordnungen für kirchenspezifische Berufe 

C, 1. Dienstordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 
II. Arbeitsrechtlicher Teil 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Arbeitgeber, Stellenzuweisung, Dienstanweisung 
§ 3 Räumliche Mittel und Sachmittel, Dienstwohnung 
§ 4 Berufseinführung als Pastoralassistent/Pastoralassistentin 
§ 5 Einstellung als Pastoralreferentin/Pastoralreferent 
§ 6 Stellenwechsel 
§ 7 Arbeitszeit 
§ 8 Arbeitsunfähigkeit 
§ 9 Erholungsurlaub 
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§ 10 Religionsunterricht 
§ 11 Qualifizierung 

C, 2. Dienstordnung für Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten in den 
bayerischen Diözesen 
I. Allgemeiner Teil 
II. Arbeitsrechtlicher Teil 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Anstellungsträger und Vorgesetzte 
§ 3 Arbeitsvertrag 
§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung 
§ 5 Arbeitszeit 
§ 6 Arbeitsunfähigkeit 
§ 7 Erholungsurlaub 
§ 8 Religionsunterricht 
§ 9 Qualifizierung 
§ 10 In-Kraft-Treten 

C, 3. Dienstordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst 
§ 1 Begriff 
§ 2 Einstellungsvoraussetzungen 
§ 3 Missio Canonica 
§ 4 Kirchlicher Vorbereitungsdienst und zweite Dienstprüfung 
§ 5 Einsatz 
§ 6 Arbeitgeber und kirchliche Vorgesetzte 
§ 7 Pflichten 
§ 8 Arbeitszeit, Unterrichtspflichtzeit 
§ 9 Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 
§ 10 Gemeindearbeit 
§ 11 Arbeitsunfähigkeit 
§ 12 Erholungsurlaub 
§ 13 Arbeitsbefreiung 
§ 14 Versetzung 
§ 15 Inkrafttreten 
Anlagen 

Anlage 1 
Stundenermäßigung bei Teilzeit wegen Alters 
Stundenermäßigung bei Teilzeit wegen Schwerbehinderung 

Anlage 2 

C, 4. Sonderregelung für Religionslehrer, die nicht unter die Dienstordnung für 
Religionslehrer im Kirchendienst fallen 

C, 5. Dienstordnung für Mesnerinnen und Mesner 
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Präambel 
§ 1 Einstellungsvoraussetzungen und persönliches Profil 
§ 2 Aufgaben 
§ 3 Arbeitgeber, Arbeitsvertrag, Vorgesetzter 
§ 4 Arbeitszeit 
§ 5 Erholungsurlaub und sonstige Vertretungsfälle 
§ 6 Freizeitausgleich 
§ 7 Fortbildung 
Anhang zu §§ 3 und 6 der Dienstordnung für Mesnerinnen und Mesner – Berechnung der 
Arbeitszeit 

C, 6. Dienstordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 
§ 1 Grundlagen und Aufgaben 
§ 2 Beschäftigte mit besonderen bzw. regionalen Aufgaben 
§ 3 Arbeitgeber, Vorgesetzter 
§ 4 Arbeitszeit 
§ 5 Erholungsurlaub/Freizeitausgleich 
§ 6 Vertretungsfälle 
§ 7 Fortbildung 
Anhang zu §§ 1, 3 und 4 der Dienstordnung für Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker 

C, 7. Dienstordnung für das pädagogische Personal in den katholischen 
Kindertageseinrichtungen 
Präambel 
§ 1 Grundlagen des Beschäftigungsverhältnisses 
§ 2 Aufgaben der Leitung 
§ 3 Ständige Vertretung der Leitung 
§ 4 Aufgaben der pädagogischen Fachkraft 
§ 5 Aufgaben der pädagogischen Ergänzungskraft 
§ 6 Besondere Dienstpflichten aller Beschäftigter 
§ 7 Regelung der Arbeitszeit, mittelbare Tätigkeit und Fortbildung 

C, 8. Dienstordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro 
§ 1 Einstellungsvoraussetzungen 
§ 2 Allgemeine Bestimmungen 
§ 3 Aufgaben 
§ 4 Arbeitgeber 
§ 5 Qualifizierung 
§ 6 Eingruppierung Vergütung 

Teil D: Sonstige Regelungen 

D, 1. Regelung zur Aufnahme kirchenspezifischer Bestandteile in die Arbeitsverträge in 
den bayerischen Diözesen 
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D, 1a. Regelung zur Umsetzung der Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener und der Rahmenordnung 
Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 
§ 1 Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener 
§ 2 Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen 

D, 2. Regelung zur Kontrolle der Nutzungsbeschränkung von Internet-Diensten 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Nutzungsbeschränkung 
§ 3 Verpflichtung zum Datenschutz 
§ 4 Protokollierung 
§ 5 Auswertung der Protokolldaten 
§ 6 Allgemeine Verfahrensweise 

D, 3. Kirchliche Arbeitszeitordnung (KAZO) 
A. Arbeitszeitregelungen für kirchenspezifische Tätigkeiten 

§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Personengruppen 
§ 3 Werktägliche Arbeitszeit 
§ 4 Zielgruppenorientierte Arbeitszeit 
§ 5 Tägliche Arbeitszeit in Sonderfällen 
§ 6 Ruhepausen 
§ 7 Ruhezeiten 
§ 8 Ausgleich für Feiertagsbeschäftigung 
§ 9 Geltung des Arbeitszeitgesetzes 

B. Arbeitszeitregelungen für Beschäftigte im liturgischen Bereich 
§ 10 Geltungsbereich 
§ 11 Arbeitszeit 
§ 12 Ruhezeiten 
§ 13 Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
§ 14 In-Kraft-Treten 

D, 4. Arbeitszeitkontenregelung 
Präambel 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Antragstellung 
§ 3 Arbeitszeitnachweis 
§ 4 Regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
§ 5 Arbeitszeitkonto 
§ 6 Anrechenbare Zeiten 
§ 7 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
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§ 8 Bereitschaftsdienst/Rufbereitschaft 
§ 9 Inanspruchnahme von Zeitguthaben 
§ 10 Vereinbarung zum Arbeitsvertrag 
§ 11 Beschäftigungs-/Einrichtungswechsel/Ausscheiden 
§ 12 Beendigung/Überführung 
§ 13 Todesfall 
§ 14 Abgeltung von Zeitguthaben 
§ 15 Kündigung des Arbeitszeitkontos 
§ 16 Laufzeit 
Anlage 
Anlage für Religionslehrer und Religionslehrerinnen im Kirchendienst 
Anlage für Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

D, 5. Sabbatjahrregelung 
Präambel 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Antragstellung 
§ 3 Regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 
§ 4 Ansparkonto 
§ 5 Bezüge 
§ 6 Vorzeitige Beendigung/Überführung 
§ 7 Todesfall 
§ 8 In-Kraft-Treten 
Anlage (Mustervereinbarung) 
Anlage zur Mustervereinbarung 

D, 6. Regelung der Altersteilzeitarbeit* 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Voraussetzungen der Altersteilzeitarbeit 
§ 3 Reduzierung und Verteilung der Arbeitszeit 
§ 4 Höhe des Entgelts 
§ 5 Aufstockungsleistungen 
6 Nebentätigkeit 
§ 7 Urlaub 
§ 8 Nichtbestehen bzw. Ruhen der Aufstockungsleistungen 
§ 9 Ende des Arbeitsverhältnisses 
§ 10 Mitwirkungspflicht 

D, 6a. Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte - FlexAZR 
I. Geltungsbereich 

§ 1 Geltungsbereich 
II. Altersteilzeit (ATZ) 

§ 2 Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
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§ 3 Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen 
§ 4 Altersteilzeit im Übrigen 
§ 5 Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit 
§ 6 Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
§ 7 Entgelt und Aufstockungsleistungen 
§ 8 Verteilung des Urlaubs im Blockmodell 
§ 9 Nebentätigkeit 
§ 10 Verlängerung der Arbeitsphase im Blockmodell bei Krankheit 
§ 11 Ende des Arbeitsverhältnisses 
§ 12 Dienstvereinbarungen 

III. Flexible Altersarbeitszeit (FALTER) 
§ 13 Flexible Altersarbeitszeit 

IV. Übergangs- und Schlussvorschriften 
§ 14 Übergangsvorschriften 
Niederschriftserklärung 

D, 7. Regelung über die Bewertung der Personalunterkünfte für Beschäftigte 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Personalunterkünfte 
§ 3 Bewertung der Personalunterkünfte 
§ 4 Anpassung des Wertes der Personalunterkünfte 

D, 8. Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Voraussetzungen und Höhe der ergänzenden Leistung 
§ 3 Ergänzende Leistung für Kinder 
§ 4 Ausgleichszulage 
§ 5 Allgemeine Bestimmungen 
§ 6 Übergangsbestimmungen 
§ 6a Verrechnung von Zulagen 
§ 7 Änderungen, Außer-Kraft-Treten 
Anlage 1 
Anlage 2 
Anlage 3 
Anlage 4 
Anlage 5 

D, 9. Reisekostenordnung der bayerischen Diözesen 
Präambel 
Abschnitt I: Allgemeines (§ 1) 

§ 1 Geltungsbereich 
Abschnitt II: Reisekostenvergütung (§§ 2-22) 

§ 2 Begriffsbestimmungen 
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§ 3 Anspruch auf Reisekostenvergütung 
§ 4 Art der Reisekostenvergütung 
§ 5 Fahrkostenerstattung 
§ 6 Wegstrecken- und Mitnahmeentschädigung 
§ 7 Dauer der Dienstreise 
§ 8 Tagegeld 
§ 9 Übernachtungsgeld 
§ 10 Erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am Geschäftsort 
§ 11 Kürzung des Tage- und Übernachtungsgeldes und der Vergütung nach § 10 
Absatz 1 
§ 12 Erstattung der Nebenkosten 
§ 13 Erstattung der Auslagen bei Dienstreisen bis zu sechs Stunden Dauer und bei 
Dienstgängen 
§ 14 Bemessung der Reisekostenvergütung in besonderen Fällen 
§ 15 Verbindung von Dienstreisen mit privaten Reisen 
§ 16 Zwischendienstreisen 
§ 17 Erkrankung während einer Dienstreise 
§ 18 Aufwandsvergütung 
§ 19 Pauschvergütung 
§ 20 Erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen und bei vorzeitiger 
Beendigung des Dienstgeschäfts 
§ 21 (frei) 
§ 22 (frei) 

Abschnitt III: Trennungsgeld und Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem 
Anlass (§§ 23-24) 

§ 23 Trennungsgeld 
§ 24 Erstattung von Auslagen bei Reisen aus besonderem Anlass 

Abschnitt IV: Schlussvorschriften (§§ 25-27) 
§ 25 (frei) 
§ 26 (frei) 
§ 27 Verweisungen 

D, 10 a. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayerischen 
Versorgungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden – 
versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
Inhaltsverzeichnis 
Präambel 
Erster Teil: Punktemodell 

Abschnitt I: Geltungsbereich 
Abschnitt II: Versicherung bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden 
Abschnitt III: Betriebsrente 
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Abschnitt IV: Mitarbeiter, die in der gesetzlichen Rentenversicherung nicht versichert 
sind 
Abschnitt V: Finanzierung 
Abschnitt VI: Verfahren 
Abschnitt VII: Zuschüsse des Dienstgebers zu anderen Zukunftssicherungssystemen 

Zweiter Teil: Freiwillige Versicherung 
Dritter Teil: Übergangs- und Schlussvorschriften 

Abschnitt I: Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht 
Abschnitt II: Übergangsregelungen für die Rentenberechtigten 
Abschnitt III: Übergangsregelungen für Anwartschaften der Versicherten 
Abschnitt IV: Schlussvorschriften 
Anlage 1 (frei) 
Anlage 2: Ausnahmen von der Versicherungspflicht 
Anlage 3: Ausnahmen vom und Sonderregelungen zum zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelt 
Anlage 4: Versicherungsmathematische Grundsätze für die Bewertung der 
Verpflichtungen im Rahmen der versicherungstechnischen Bilanz 
Anlage 5: Altersvorsorgeplan 2001 des öffentlichen Dienstes 

D, 10 b. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Pensionskasse der 
Caritas VVaG versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Versicherungspflicht 
§ 3 Versicherung 
§ 4 Anmeldung und Abmeldung 
§ 5 Beiträge 
§ 6 Beitragsfreie Zeiten 
§ 7 Arbeitsplatzwechsel 
§ 8 Freiwillige Versicherung 
§ 8a Versicherung bei anderer Versorgungseinrichtung 
§ 8b Übergangsregelungen 
§ 9 In-Kraft-Treten 

D, 10 c. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung der 
Beschäftigten im kirchlichen Dienst 
Teil A 

Beschluss der Zentral-KODA gem. § 3 Abs. 1 Ziff. 1 Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) 
vom 15.04.2002 zuletzt geändert durch Beschluss vom 08.11.2018 

Teil B 
Ergänzungen zum Beschluss der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung 

D, 10 d. Ordnung über die betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte im Sinne des § 1 
Absätze 2 bis 8 

D, 11. Regelung über den Rationalisierungsschutz für Beschäftigte 
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Vorbemerkung 
§ 1 Begriffsbestimmung 
§ 2 Unterrichtungspflicht 
§ 3 Arbeitsplatzsicherung 
§ 4 Fortbildung, Umschulung 
§ 5 Besonderer Kündigungsschutz 
§ 6a Vergütungssicherung für Angestellte 
§ 6b Lohnsicherung für Arbeiter 
§ 7 Abfindung 
§ 8 Persönliche Anspruchsvoraussetzungen 
§ 9 Anrechnungsvorschrift 
Hinweis 

D, 12. Regelung über eine einmalige Pauschalzahlung 2014 und 2015 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Einmalige Pauschalzahlung 2014 
§ 3 Einmalige Pauschalzahlung 2015 

D, 13. Regelung über die einmalige Sonderzahlung 2018 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Einmalige Sonderzahlung 
§ 3 Ausnahmen vom Geltungsbereich 

D, 14. Regelung über eine einmalige Corona-Sonderzahlung 2020 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Einmalige Corona Sonderzahlung 

D, 15. Corona-Sonderprämie Öffentlicher Gesundheitsdienst 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Corona-Sonderprämie ÖGD 

D, 16.Regelung zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Grundsätze der Entgeltumwandlung zum Zwecke des Fahrradleasings 
§ 3 Nutzungsdauer 
§ 4 Ausgestaltung 

Teil E: Auszubildende und Praktikanten 

E, 1. Regelungen für Auszubildende 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 
§ 3 Probezeit 
§ 4 Ärztliche Untersuchungen 
§ 4a Belohnungen und Geschenke 
§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 
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§ 6 Personalakten 
§ 6a Anrufung der Schlichtungsstelle 
§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 
§ 8 Ausbildungsentgelt 
§ 8a Ausbildungsentgelt für Auszubildende gemäß § 1 Absatz 1 Buchstaben b) und c) 
§ 8b Unständige Entgeltbestandteile 
§ 8c Ausbildungsentgeltbezugsgröße 
§ 9 Urlaub 
§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
§ 10a Familienheimfahrten 
§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss 
§ 12 Entgelt im Krankheitsfall 
§ 12a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 
§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 
§ 14 Jahressonderzahlung 
§ 15 Zusätzliche Altersversorgung 
§ 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 
§ 16a Übernahme von Auszubildenden 
§ 17 Abschlussprämie 
§ 18 Zeugnis 
§ 19 Ausschlussfrist 
§ 20 Einmalzahlungen für 2006 und 2007 
§ 20a Geltung weiterer Regelungen 
§ 21 Corona-Sonderzahlung 2020 
Anlage 1 
Niederschriftserklärungen 
1.2. Regelung über eine ergänzende Leistung (sog. Ballungsraumzulage) 

E, 2. Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten (PraktR) 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Praktikantenvertrag, Nebenabreden 
§ 3 Probezeit 
§ 4 Ärztliche Untersuchungen 
§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Haftung, Schutzkleidung 
§ 6 Personalakten 
§ 7 Wöchentliche und tägliche Arbeitszeit 
§ 8 Entgelt 
§ 9 Sonstige Entgeltregelungen 
§ 10 Urlaub 
§ 11 Entgelt im Krankheitsfall 
§ 12 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 
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§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 
§ 14 Jahressonderzahlung 
§ 14a Praktikantenentgeltbezugsgröße 
§ 15 Beendigung des Praktikantenverhältnisses 
§ 16 Zeugnis 
§ 17 Ausschlussfrist 
§ 17a Geltung weiterer Regelungen 
§ 18 Corona-Sonderzahlung 2020 

E, 3. Richtlinien für die Gewährung von Praktikantenvergütungen (Praktikanten-
Richtlinien) 
I. Geltungsbereich 
II. Praktikantenvergütung 
III. Gewährung sonstiger Leistungen 

E, 4. Regelungen für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen 
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
§ 2 Ausbildungs- und Studienvertrag, Nebenabreden 
§ 3 Probezeit, Kündigung 
§ 4 Ärztliche Untersuchungen 
§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 
§ 6 Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 
§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungs- und Studienzeit 
§ 8 Studienentgelt und Studiengebühren 
§ 8a Unständige Entgeltbestandteile 
§ 8b Sonstige Entgeltregelungen 
§ 8c Studienentgeltbezugsgröße 
§ 9 Urlaub 
§ 10 Ausbildungs- und Studienmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 
§ 10a Familienheimfahrten 
§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss 
§ 12 Entgelt im Krankheitsfall 
§ 12a Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 
§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 
§ 14 Jahressonderzahlung 
§ 15 Zusätzliche Altersversorgung 
§ 16 Beendigung, Verkürzung und Verlängerung des Vertragsverhältnisses 
§ 17 Abschlussprämie 
§ 18 Rückzahlungsgrundsätze 
§ 19 Zeugnis 
§ 20 Ausschlussfrist 
§ 20a Geltung weiterer Regelungen 
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Teil F: Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA, einzelne Diözesen betreffend 
(seit 14.02.1996) 

F, 1. Zulage für Mentorentätigkeit in Schule und Gemeinde 

F, 2. Stundenanrechnung für den Unterricht an Förderschulen 

F, 3. Ordnung der Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter im pastoralen Dienst des 
Erzbistums München und Freising 

F, 4. Statut für den Schulbeauftragten bzw. für den Fachmitarbeiter Kath. Religion für 
Grund-, Haupt- und Förderschulen in den (Erz-)Bistümern Bamberg, München und 
Freising und Passau 

F, 5. Änderung der Fahrtkostenzuschussordnung für die Mitarbeiter der Erzdiözese 
München und Freising 

F, 6. Statut für den kirchlichen Schulbeauftragten im Bistum Regensburg 

F, 7. Neuregelung der Praktikumsvergütung für Vorpraktikanten in den Kindertagesstätten 
der Erzdiözese München und Freising 

F, 8. Diözesane Ordnung für die Fortbildung, Weiterbildung, Zusatzausbildung der 
pädagogischen Fach- und Zweitkräfte in den Katholischen Tagesstätten für Kinder in der 
Diözese Augsburg 

F, 9. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralassistentinnen/ Pastoralassistenten im 
Vorbereitungsdienst in der Erzdiözese München und Freising 

F, 10. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralassistentinnen/ Pastoralassistenten im 
Vorbereitungsdienst in der Diözese Eichstätt 

F, 11. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralpraktikantinnen/ Pastoralpraktikanten in 
den Diözesen Regensburg, Passau und Würzburg 

F, 12. Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrkräfte im Kirchendienst in der 
Diözese Augsburg 

F, 13. Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst in der Erzdiözese München und Freising 

F, 14. (Sonderregelung zum Entgelt für Fachreferenten [für katholischen 
Religionsunterricht] in der Erzdiözese Bamberg) 

F, 15. (Sonderregelung zur Dienstzulage des Schulwerkes der Diözese Augsburg vom 
14.02.2020) 

Teil G: Weitere Beschlüsse 

G, 1. Kinderbetreuungszuschuss 

Anhang: Beschluss der Freisinger Bischofskonferenz 

Anhang I: Beschlüsse 

Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
Beschlüsse 2021 
Beschlüsse 2020 
Beschlüsse 2019 
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Beschlüsse 2018 
Beschlüsse 2017 
Beschlüsse 2016 
Beschlüsse 2015 
Beschlüsse 2014 
Beschlüsse 2013 
Beschlüsse 2012 
Beschlüsse 2011 
Beschlüsse 2010 
Beschlüsse 2009 
Beschlüsse 2008 
Beschlüsse 2007 
Beschlüsse 2006 
Beschlüsse 2005 
Beschlüsse 2004 
Beschlüsse 10/2003 – 12/2003 

Zentral-KODA 
Ordnung über die Rechtsfolgen eines Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich der 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
Änderungsbeschluss der Zentral-KODA vom 08. November 2018 gemäß § 3 Abs. 1 Ziffer 
1. Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) 
Änderungsbeschluss zur Entgeltumwandlung 
Entgeltumwandlung 
Ordnung über die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten 
Kinderbezogene Entgeltbestandteile 
Einbeziehungsklauseln 

Anhang II: Kirchengesetzliche Ordnungen mit arbeitsvertragsrechtlicher Relevanz 

1. Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse 

Artikel 1 – Grundprinzipien des kirchlichen Dienstes – 
Artikel 2 – Geltungsbereich – 
Artikel 3 – Begründung des Arbeitsverhältnisses – 
Artikel 4 – Loyalitätsobliegenheiten – 
Artikel 5 – Verstöße gegen Loyalitätsobliegenheiten – 
Artikel 6 – Koalitionsfreiheit – 
Artikel 7 – Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Gestaltung ihrer 
Arbeitsbedingungen – 
Artikel 8 – Mitarbeitervertretungsrecht als kirchliche Betriebsverfassung – 
Artikel 9 – Fort- und Weiterbildung – 
Artikel 10 – Gerichtlicher Rechtsschutz – 
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Authentische Interpretation der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen 
kirchlicher Arbeitsverhältnisse 

2. Ordnung für Schlichtungsverfahren 
I. Die Schlichtungsstelle 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsstelle 
§ 2 Zuständigkeit 
§ 3 Mitglieder 
§ 4 Unabhängigkeit, Schweigepflicht 
§ 5 Amtszeit 
§ 5a Abhängigkeit, Befangenheit, Ablehnung 
§ 6 Vorzeitige Beendigung, Ausscheiden, Abberufung 

II. Das Schlichtungsverfahren 
§ 7 Beteiligte 
§ 7a Zulassung von Bevollmächtigten 
§ 7b Kostenhilfe 
§ 8 Antragsgrundsatz 
§ 9 Antragsinhalt 
§ 10 Zurücknahme, Änderung des Antrags 
§ 11 Zurückweisung des Antrags 
§ 12 Befugnisse des Vorsitzenden 
§ 13 Verhandlungsvorbereitung, mündliche Verhandlung 
§ 14 Ladung zur mündlichen Verhandlung 
§ 15 Ablauf der mündlichen Verhandlung 
§ 16 Beweisaufnahme 
§ 17 Einigungsempfehlung 
§ 18 Rechtscharakter der Einigungsempfehlung 
§ 19 Verfahrenskosten 
§ 20 Kosten der Schlichtungsstelle 
§ 21 Übergangsregelung 
§ 22 In-Kraft-Treten 

3. Ordnung zur Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und sonstigen 
Fällen: Beihilfeordnung Teil A* 
§ 1 Regelungsbereich 
Erster Abschnitt: Beihilfe nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 

§ 2 Privat krankenversicherte Priester und Kirchenbeamte 
§ 2a Privat krankenversicherte Mitarbeiter mit schriftlicher Zusage auf Beihilfe nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen 
§ 2b Beamte des Katholischen Schulwerks in Bayern 
§ 3 Gesetzlich krankenversicherte Priester und Kirchenbeamte 
§ 3a Gesetzlich krankenversicherte Mitarbeiter mit schriftlicher Zusage auf Beihilfe 
nach beamtenrechtlichen Grundsätzen 
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§ 4 Zuständigkeit 
Zweiter Abschnitt: Beihilfe aufgrund der Dienst- und Vergütungsordnung für ständige 
Diakone 

§ 5 Gesetzlich krankenversicherte hauptberufliche Diakone 
§ 5a Privat krankenversicherte hauptberufliche Diakone 

Dritter Abschnitt: Beihilfe auf Grund arbeitsvertragsrechtlicher Vorschriften 
§ 6 Berechtigte Personen 
§ 7 Beihilfeleistungen 
§ 7a Beschäftigte im Sinne des § 36 b Teil A, 1. 
§ 7b Schriftliche Zusagen auf Beihilfeleistungen im jeweiligen Umfang des Tarifs 820 
K 
§ 7c Schriftliche Zusagen für Beschäftigte im Sinne des § 7 Abs. 2 
§ 7d Übergangsregelung für privat krankenversicherte Arbeitnehmer, die den 
Arbeitgeberzuschuss nicht in Anspruch nehmen 
§ 7e Schriftliche Zusagen für Lehrkräfte gemäß ABD Teil B, 4.1. an Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft auf Beihilfeleistungen im jeweiligen Umfang des Tarifs 820 K 
Plus (ab 01.05.2018) 
§ 7f Schriftliche Zusagen für Lehrkräfte gemäß ABD Teil B, 4.1 an Schulen in 
kirchlicher Trägerschaft im Sinne des § 7 Abs. 2 (ab 01.05.2018) 
§ 8 Sonderregelungen 

Vierter Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften 
§ 9 Ausschluss von Beihilfeleistungen 
§ 10 Beihilfeablöseversicherung 
§ 11 Zusammentreffen mehrerer Beihilfeberechtigungen 
§ 12 Übergangsregelungen 

4. Ordnung für eine kirchliche Höherversicherung I in Krankheitsfällen: Beihilfeordnung 
Teil B* 
§ 1 Regelungsbereich 
Erster Abschnitt: Kirchliche Höherversicherung I 

§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 An- und Abmeldung 

Zweiter Abschnitt: Kirchliche Höherversicherung in Ausführung von § 36b ABD Teil A, 1. 
§ 4 Geltungsbereich 

Dritter Abschnitt: Gemeinsame Vorschriften 
§ 5 Versicherungsleistungen und -bedingungen 

Vierter Abschnitt: Übergangsvorschriften 
§ 6 Übergangsregelung 

5. Ordnung für eine kirchliche Höherversicherung II in Krankheitsfällen: Beihilfeordnung 
Teil C* 
§ 1 Regelungsbereich 
§ 2 Geltungsbereich 
§ 3 An- und Abmeldung 
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§ 4 Versicherungsleistungen und -bedingungen 

Anhang zur Beihilfeordnung für die (Erz-)Diözese ... vom 01.01.2004 
I. Zusagen 
II. Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft 

Regelung zur Fortführung des kirchlichen Beihilferechts zum Stichtag 31.12.2000 

6. Dienstordnung für Gemeindereferentinnen/ Gemeindereferenten in den bayerischen 
(Erz-)Diözesen 
I. Allgemeiner Teil 

1. Beruf und kirchliche Stellung 
2. Einsatzorte und Aufgaben 
3. Voraussetzungen für den Dienst 
4. Ausbildung, Berufseinführung, Fortbildung 
Feststellungsbeschluss der Bayer. Regional-KODA vom 11. Juli 2001: 

7. Kirchliche Lehrerdienstordnung (KLDO) 
Inhaltsübersicht 
Präambel 
I. Abschnitt: Allgemeines 
II. Abschnitt: Die Lehrkraft 

1. Teil: Die Lehrkraft im Unterricht und bei sonstigen schulischen Veranstaltungen 
2. Teil: Allgemeine Bestimmungen 
3. Teil: Die Lehrkraft im Kollegium 

III. Abschnitt: Schulleitung 
IV. Abschnitt: Schulträger 
V. Abschnitt: Schulverwaltung 
VI. Abschnitt: Schulaufsicht 
VII. Abschnitt: Schlussvorschriften 

8. Diözesane Regelungen 

9. Kriterienkatalog für die Beteiligung von Koalitionen gemäß Art. 6 Grundordnung (GO) 
an der Beteiligung der Aufgaben gemäß Art. 7 Grundordnung 

10. Dienstordnung für Pastoralreferenten/Pastoralreferentinnen in den Bayerischen (Erz-
)Diözesen 
Vorwort 
I. Allgemeiner Teil 

1. Beruf und kirchliche Stellung 
2. Einsatzorte und Aufgaben 
3. Voraussetzungen für den Dienst 
4. Ausbildung, Berufseinführung, Fortbildung 
5. Bischöfliche Beauftragung und Dienst 

Feststellungsbeschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 26./27. März 2014 
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Anhang III: Ordnungen zur Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts im Bereich der 
bayerischen Diözesen 

1. Zentral-KODA-Ordnung 
Präambel 
§ 1 Aufgabe der Zentral-KODA und Geltungsbereich 
§ 2 Organe der Zentral-KODA 
§ 3 Aufgaben der Zentralen Kommission 
§ 4 Aufgaben des Arbeitsrechtsausschusses 
§ 5 Zusammensetzung der Zentralen Kommission 
§ 6 Zusammensetzung des Arbeitsrechtsausschusses 
§ 7 Vorsitzende(r) und stellvertretende(r) Vorsitzende(r) 
§ 8 Rechtsstellung 
§ 9 Freistellung 
§ 10 Beratung 
§ 11 Arbeitsweise der Zentralen Kommission 
§ 12 Arbeitsweise des Arbeitsrechtsausschusses 
§ 13 Inkraftsetzung der Beschlüsse der Zentralen Kommission 
§ 14 Vermittlungsausschuss 
§ 15 Voraussetzung und Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 
§ 16 Wahl und Amtsperiode des Vermittlungsausschusses 
§ 17 Anrufung des Vermittlungsausschusses 
§ 18 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 
§ 19 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 
§ 20 Vorbereitung der Sitzungen 
§ 21 Ausschüsse 
§ 22 Kosten 
§ 23 Inkrafttreten 

2. Wahlordnung für die Vertreter und Vertreterinnen der Dienstnehmerseite in der Zentral-
KODA aus den bayerischen Diözesen (Wahlordnung zur Zentralen Kommission – 
WOzZK) 
§ 1 Wahlversammlung 
§ 2 Eröffnung der Wahlversammlung und Wahlleitung 
§ 3 Wählbarkeit 
§ 4 Amtszeit 
§ 5 Durchführung der Wahl 
§ 6 Mitteilung des Wahlergebnisses 
§ 7 Anfechtung der Wahl 
§ 8 Ausscheiden und Ruhen 
§ 9 In-Kraft-Treten 

3. Ordnung der Kommission für das Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen 
(Bayerische Regional-KODA-Ordnung – BayRKO) 
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Präambel 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Kommission 
§ 3 Aufgabe 
§ 4 Zusammensetzung 
§ 5 Berufung und Wahl der Mitglieder, Wahlrechtsgrundsätze 
§ 6 Entsendungsgrundsätze 
§ 7 Konstituierende Sitzung und Wahl des/der Vorsitzenden und des/der stellvertretenden 
Vorsitzenden 
§ 8 Vorzeitiges Ausscheiden, Nachfolge für ausgeschiedene Mitglieder, Ruhen der 
Mitgliedschaft 
§ 9 Unterkommissionen 
§ 9a Ständige Arbeitsgruppe Lehrkräfte 
§ 10 Rechtsstellung 
§ 11 Freistellung 
§ 12 Schulung 
§ 13 Kündigungsschutz der Mitglieder der Kommission 
§ 14 Beratung 
§ 15 Sitzungen, Antragsstellung und Geschäftsordnung 
§ 16 Beschlüsse und ihre Inkraftsetzung 
§ 16a Beschlussfassung zu Beschlüssen der Zentralen Kommission 
§ 17 Vermittlungsausschuss 
§ 18 Voraussetzung der Mitgliedschaft im Vermittlungsausschuss 
§ 19 Wahl und Amtszeit des Vermittlungsausschusses 
§ 20 Anrufung des Vermittlungsausschusses 
§ 21 Verfahren vor dem Vermittlungsausschuss 
§ 22 Verfahren zur ersetzenden Entscheidung 
§ 23 Vorbereitungsausschuss 
§ 24 Arbeitsgruppen 
§ 25 Kosten 

4. Ordnung für das Verfahren zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen der Beschäftigten in 
der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (Regional-KODA-
Wahlordnung – BayRKWO) 
Erster Abschnitt – Grundsätze der Wahl 

§ 1 Wahlrechtsgrundsätze 
§ 2 Wahlbereiche 

Zweiter Abschnitt – Wahlvorstände 
§ 3 Bildung von Wahlvorständen 
§ 4 Zusammensetzung der Wahlvorstände 
§ 5 Konstituierung der Wahlvorstände, Wahl der Vorsitzenden 
§ 6 Beschlussfassung, Verschwiegenheitspflicht 
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Dritter Abschnitt – Wahlberechtigung, Wahlvorschlagsrecht und Wählbarkeit 
§ 7 Wahlberechtigung 
§ 8 Wahlvorschlagsrecht 
§ 9 Wählbarkeit 

Vierter Abschnitt – Vorbereitung der Wahl 
§ 10 Wahltag 
§ 11 Rechtsträgerverzeichnisse 
§ 12 Wählerverzeichnisse 
§ 13 Erstellung der Wahlunterlagen, Bestimmung des Wahlablaufs 
§ 14 Wahlvorschläge der Beschäftigten 
§ 15 Prüfung der Wahlvorschläge und vorläufige Kandidatenliste 
§ 16 Endgültige Kandidatenliste 

Fünfter Abschnitt – Wahlhandlung 
§ 17 Stimmen 
§ 18 Wahlunterlagen 
§ 19 Durchführung der Wahl 

Sechster Abschnitt – Feststellung des Wahlergebnisses 
§ 20 Auszählung der Stimmen 
§ 21 Ungültige Stimmen, Zurückweisung von Wahlbriefen 
§ 22 Entscheidung des Wahlvorstandes 
§ 23 Feststellung des Wahlergebnisses 
§ 24 Vorläufiges Wahlergebnis 
§ 25 Wahlanfechtung 
§ 26 Endgültiges Wahlergebnis 
§ 27 Wahlniederschrift und Aufbewahrung der Wahlunterlagen 

5 Kirchliche Arbeitsgerichtsordnung – KAGO – in der Fassung des Beschlusses der 
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz vom 25. Februar 2010 
Inhaltsübersicht 
Präambel 
Erster Teil – Allgemeine Vorschriften – 

§ 1 Kirchliche Gerichte für Arbeitssachen 
§ 2 Sachliche Zuständigkeit 
§ 3 Örtliche Zuständigkeit 
§ 4 Besetzung der Gerichte 
§ 5 Aufbringung der Mittel 
§ 6 Gang des Verfahrens 
§ 7 Verfahrensgrundsätze 
§ 8 Verfahrensbeteiligte 
§ 9 Beiladung 
§ 10 Klagebefugnis 
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§ 11 Prozessvertretung 
§ 12 Kosten (Gebühren und Auslagen) 
§ 13 Rechts- und Amtshilfe 

Zweiter Teil – Aufbau der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen –  1. Abschnitt: Kirchliche 
Arbeitsgerichte erster Instanz 

§ 14 Errichtung 
§ 15 Gerichtssitz/Dienstaufsicht/Geschäftsstelle 
§ 16 Zusammensetzung/Besetzung 
§ 17 Rechtsstellung der Richter 
§ 18 Ernennungsvoraussetzungen/Beendigung des Richteramtes 
§ 19 Ernennung des Vorsitzenden 
§ 20 Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter 

Zweiter Teil – Aufbau der kirchlichen Gerichte für Arbeitssachen – 2. Abschnitt: 
Kirchlicher Arbeitsgerichtshof 

§ 21 Errichtung 
§ 22 Zusammensetzung/Besetzung 
§ 23 Dienstaufsicht/Verwaltung 
§ 24 Rechtsstellung der Richter/Ernennungsvoraussetzungen/Beendigung des 
Richteramtes 
§ 25 Ernennung des Präsidenten und der weiteren Mitglieder mit der Befähigung zum 
Richteramt 
§ 26 Ernennung/Mitwirkung der beisitzenden Richter aus den Kreisen der 
Dienstgeber und Mitarbeiter 

Dritter Teil  –  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  –  1. Abschnitt: 
Verfahren im ersten Rechtszug  – 1. Unterabschnitt: Allgemeine Verfahrensvorschriften 

§ 27 Anwendbares Recht 
§ 28 Klageschrift 
§ 29 Klagerücknahme 
§ 30 Klageänderung 
§ 31 Zustellung der Klage/Klageerwiderung 
§ 32 Ladung zur mündlichen Verhandlung 
§ 33 Vorbereitung der mündlichen Verhandlung 
§ 34 Alleinentscheidung durch den Vorsitzenden 
§ 35 Ablehnung von Gerichtspersonen 
§ 36 Zustellungen und Fristen 
§ 37 Wiedereinsetzung in versäumte Fristen 

Dritter Teil  –  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  –  1. Abschnitt: 
Verfahren im ersten Rechtszug  –  2. Unterabschnitt: Mündliche Verhandlung 

§ 38 Gang der mündlichen Verhandlung 
§ 39 Anhörung Dritter 
§ 40 Beweisaufnahme 
§ 41 Vergleich, Erledigung des Verfahrens 
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§ 42 Beratung und Abstimmung 
§ 43 Urteil 

Dritter Teil  –  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  –  1. Abschnitt: 
Verfahren im ersten Rechtszug – 3. Unterabschnitt: Besondere Verfahrensarten 

§ 44 Auflösung der Mitarbeitervertretung/Verlust der Mitgliedschaft in der 
Mitarbeitervertretung 
§ 44a Verlust der Mitgliedschaft in einer Kommission nach Art. 7 GrO 
§ 44b Wahlprüfungsklage 
§ 45 Organstreitverfahren über Zuständigkeit einer KODA 

Dritter Teil  –  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  – 2. Abschnitt: 
Verfahren im zweiten Rechtszug 

§ 46 Anwendbares Recht 
§ 47 Revision 
§ 48 Nichtzulassungsbeschwerde 
§ 49 Revisionsgründe 
§ 50 Einlegung der Revision 
§ 51 Revisionsentscheidung 

Dritter Teil  –  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  – 3. Abschnitt: 
Vorläufiger Rechtsschutz 

§ 52 Einstweilige Verfügung 
Dritter Teil  –  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  – 4. Abschnitt: 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 

§ 53 Vollstreckungsmaßnahmen 
§ 54 Vollstreckung von Willenserklärungen 

Dritter Teil  –  Verfahren vor den kirchlichen Gerichten für Arbeitssachen  – 5. Abschnitt: 
Beschwerdeverfahren 

§ 55 Verfahrensbeschwerde 
Vierter Teil  –  Schlussvorschriften  – 

§ 56 In-Kraft-Treten 

6. Entsendeordnung für die Vertreter/Vertreterinnen der tariffähigen 
Arbeitnehmerkoalitionen in die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 
Diözesen 
§ 1 Gegenstand 
§ 2 Vorbereitung der Entscheidung über die Entsendung 
§ 3 Entscheidung über die Entsendung 
§ 4 Bekanntmachung der Entscheidung über die Entsendung 
§ 5 Kosten 
§ 6 Übergangsvorschrift 

Anhang IV 

Abkürzungsverzeichnis 
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Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  
(§§ 12-25c) 

§ 20 Jahressonderzahlung 
 

 
 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen Erschwernis 
durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend Rechnung 
getragen wird. 
 
(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. - in besonderen Fällen auch abweichend 
- des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der Stufe 2 der 
Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die nach Stunden 
bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt dagegen § 24 
Absatz 2. 
 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden gesondert geregelt. 
2Bis zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden Regelung gelten die Regelungen über die Höhe 
der Lohnzuschläge gemäß Teil B, 5.1. und 5.2. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
fort. 3Die zu zahlenden Erschwerniszuschlagsbeträge erhöhen sich mit Wirkung zum 
01.04.2022 um 1,8 %. 4Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines Cents unter 0,5 
sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden. 

§ 20 Jahressonderzahlung 

(1) 1Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung. 2Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aufgrund des Erreichens der 
Regelaltersgrenze oder wegen Eintritt einer dauerhaften Erwerbsminderung bzw. einer 
dauerhaften Berufsunfähigkeit vor dem 1. Dezember endet und die mindestens seit 25 Jahren 
ununterbrochen in einem Arbeitsverhältnis i. S. des § 1 Absatz 1 im kirchlichen Dienst 
gestanden haben, erhalten bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ungeachtet des in § 20 
Absatz 1 genannten Stichtages die anteilige Jahressonderzahlung. 
 
(1a) 1Beschäftigte erhalten bei einem Wechsel zwischen Arbeitgebern im Sinne des § 1 Absatz 
1 auf Antrag vom bisherigen Arbeitgeber die Jahressonderzahlung beim Ausscheiden anteilig 
auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet. 2Der Anspruch nach Satz 
1 beträgt ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem der oder die Beschäftigte Anspruch auf 
Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts hat. 3Als Monat gilt eine Beschäftigungszeit von mehr als 
15 Kalendertagen. 4Absatz 3 findet analoge Anwendung. 
 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt  

in den Entgeltgruppen 1 bis 8  bis einschließlich Kalenderjahr 2021 79,51 Prozent 

    ab dem Kalenderjahr 2022  84,51 Prozent 

in den Entgeltgruppen 9a bis 12     70,28 Prozent 

in den Entgeltgruppen 13 bis 15     51,78 Prozent 

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich 
für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und 
Erfolgsprämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 
3Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die 
Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In 
den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des 
Bemessungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27009&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27009&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27009&DatumAuswahl=
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Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  
(§§ 12-25c) 

§ 20a Entgeltbezugsgröße 
 

 
 
bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem 
Beginn der Elternzeit. 

Anmerkung zu Absatz 2: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der drei Monate 
addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum nicht 
für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der 
Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden 
ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraumes an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch 
auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 
 

(3) Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis aufgrund Erreichens der in Absatz 1 Satz 2 
genannten Gründe vor dem 1. Oktober endet, werden anstelle der in Absatz 2 Satz 1 benannten 
Monate die letzten drei vollen Monate vor Ausscheiden als Berechnungsgrundlage 
herangezogen. 
 
(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts 
nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 
 
1. für Beschäftigte, die kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 
a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember 
beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben, 
b) Beschäftigungsverboten nach dem Mutterschutzgesetz, 
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat; 
 
Protokollnotiz zu Absatz 4 Ziffer 1 Buchstabe c): 
Entgelt in diesem Sinne ist auch der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. 
 
2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des 
zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 
 
(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November, spätestens jedoch 
Anfang Dezember ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem 
früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 3Scheidet ein Beschäftigter/eine Beschäftigte aufgrund 
der in Absatz 1 Satz 2 genannten Gründe aus, wird die Jahressonderzahlung zusammen mit 
dem letzten regelmäßigen Tabellenentgelt, spätestens im Monat nach dem Ausscheiden, 
ausbezahlt. 
 
(6) 1Beschäftigte, die Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahressonderzahlung 
auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In 
diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 die letzten drei 
Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

§ 20a Entgeltbezugsgröße 

 

Bestandteil des ABD werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens im TVöD – Fassung 
VKA die Einführung oder Änderung 
a) der Tabellenentgelte in der Entgelttabelle des TVöD – Fassung VKA, 
b) des für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehenden Gesamtvolumens der ständigen 
Monatsentgelte des Vorjahres (§ 18 TVöD-Fassung VKA), 
c) der Werte der Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung (§ 20 Absatz 2 TVöD – 
Fassung VKA), 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27039
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/
http://bundesrecht.juris.de/beeg/index.html
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Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 16a Leistungsgeminderte Beschäftigte 
 

 
 
28. Februar 2014 nachzuzeichnen. 5Zur Ermittlung der der/dem Beschäftigten zustehenden 
Ausgleichszulage sind in entsprechender Anwendung der Sätze 1 bis 4 die Entgeltgruppe und 
die Stufe festzustellen, in denen die/der Beschäftigte weiterbeschäftigt wird. 6Der 
Unterschiedsbetrag zwischen beiden Entgeltgruppen und Stufen ist der ab dem 1. März 2014 
zu zahlende Ausgleichsbetrag. 7Für die Zeit davor verbleibt es bei den geleisteten Zahlungen, 
wenn diese die sich aus Satz 2 der Protokollnotiz zum 3. Abschnitt in der bis zum 28. Februar 
2014 geltenden Fassung ergebenden Ansprüche nicht unterschreiten; § 37 Teil A,1. bleibt 
unberührt. 
 
3. 1Soweit abweichend von Nummern 1 und 2 bereits vor dem 1. März 2014 die Überleitung in 
das Entgeltsystem des Teil A, 1. erfolgt ist, verbleibt es dabei auch für die Zeit nach dem 28. 
Februar 2014. 2Die/Der Beschäftigte kann bis zum 31. August 2015 schriftlich die Anwendung 
von Nummer 1 oder 2 mit Wirkung ab dem 1. März 2014 beantragen. 
 
(2) 1§§ 25 Absatz 1 und 37 Teil B, 1. jeweils in der bis zum 30. September 2005 geltenden 
Fassung und § 56 Teil A, 1. in der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung finden in 
ihrem jeweiligen Geltungsbereich weiterhin Anwendung, und zwar auch auf Beschäftigte im 
Sinne des § 1 Absatz 2. 2§ 55 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 Teil A, 1. in der bis zum 30. 
September 2005 geltenden Fassung bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt. 
 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Regelungen des Teil A,1. und Teil B, 1. jeweils in 
der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung ergeben sich aus dem Anhang zu § 16a. 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27066&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=29786&Itemid=101
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Abschnitt IV: Sonstige abweichende oder ergänzende Bestimmungen (§§ 

17-24) 
§ 17a Sonderregelung bei Wechsel des Arbeitgebers 

 

 
 

Abschnitt IV: Sonstige abweichende oder ergänzende Bestimmungen (§§ 17-
24) 

§ 17 Eingruppierung 

 

(1) (frei) 
 
(2) (frei) 
 
(3) (frei)  
 
(4) (frei) 
 
(5) (frei) 
 
(6) (frei) 
 
(7) 1Die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses sind gemäß Anlage 4 den Entgelt-
gruppen zugeordnet. 2In den Fällen des § 16 Absatz 2a und 2b Teil A, 1. kann die 
Eingruppierung in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis durch Zeit-, 
Tätigkeits- oder Bewährungsaufstieg erreichte Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar 
vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Oktober 2005 begründet worden ist. 
 
(8) (frei) 
 
(9) Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit im Sinne des 
§ 14 Teil A,1. zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die nach Teil A, 2.13. und 2.14. in der 
Fassung vom 31.12.2016 ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbeiterinnen/ 
Vorarbeiter und Vorhandwerkerinnen/Vorhandwerker, Fachvorarbeiterinnen/Fachvorarbeiter 
und vergleichbare Beschäftigte oder Lehrgesellinnen/Lehrgesellen besteht, erhält die/der 
Beschäftigte abweichend von § 14 Absatz 3 Teil A, 1. anstelle der Zulage nach § 14 Teil A, 1. 
für die Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der zulagenberechtigenden 
Tätigkeit eine persönliche Zulage von 10 Prozent ihres/seines Tabellenentgelts. 
Protokollnotiz zu Absatz 9:  
1Die Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter, Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker, Fachvorarbeiterinnen und 
Fachvorarbeiter und vergleichbare Beschäftigte oder Lehrgesellinnen und Lehrgesellen verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
festgelegten Vomhundertsatz. 2Der Betrag der Zulage nach Satz 1 erhöht sich am 1. April 2021 um 1,40 Prozent und am 1. 
April 2022 um weitere 1,80 Prozent.  

 
(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere Bestimmungen der Bayerischen Regional-KODA 
über die Eingruppierungen entsprechend. 

§ 17a Sonderregelung bei Wechsel des Arbeitgebers 

 

Für unter den Geltungsbereich dieser Regelung fallende Beschäftigte gilt bei einem Wechsel 
von einem Arbeitgeber im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 3 Allgemeiner Geltungsbereich 
in der ab dem 1. Oktober 2005 geltenden Fassung zu einem anderen Arbeitgeber in diesem 
Sinne in derselben Diözese folgende Übergangsregelung: 
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Zum 2. Abschnitt 
Arbeitszeit, Überstunden 

 
Nr. 4 

(1) Die §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b und 43 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) 1Für Lehrkräfte gelten die Arbeitszeitregelungen wie für entsprechende Lehrkräfte des 
Freistaates Bayern. 2Bei der Errichtung eines freiwilligen Arbeitszeitkontos findet § 6 Absatz 4 
Teil D, 4. entsprechende Anwendung. 3Die Errichtung eines verpflichtenden Arbeitszeitkontos 
richtet sich nach den Vorschriften für die entsprechenden Lehrkräfte des Freistaates Bayern. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Anstelle der in § 6 Absatz 4 Teil D, 4. (Arbeitszeitkontenregelung) genannten Jahreswochenstunden können für den Bereich 
der Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft als Mehrarbeit vergütungspflichtige Unterrichtsstunden dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 3: 
1. Auf Antrag der Lehrkraft kann der Schulträger angesparte Zeiten finanziell abgelten.  
2. Der Schulträger hat das Recht, den Gesamtumfang des Arbeitszeitkontos bis höchstens zu der für die Lehrkräfte des 
Freistaates Bayern geltenden Dauer festzulegen. 
 
(2a) § 9a TzBfG gilt mit der Maßgabe, dass eine Lehrkraft die Verringerung der Arbeitszeit nur 
jeweils zu Beginn eines Schuljahres bzw. eines zweiten Schulhalbjahres (1. August bzw. Tag 
nach der Ausgabe des Zwischenzeugnisses) für jeweils mindestens ein Schulhalbjahr oder 
Schuljahr bis zum Ende eines Schuljahres bzw. eines ersten Schulhalbjahres (31. Juli bzw. Tag 
der Ausgabe des Zwischenzeugnisses) verlangen kann. 
 
(3) Für die Vergütung von Mehrarbeit gelten die Vorschriften für arbeitsvertraglich beschäftigte 
Lehrkräfte des Freistaates Bayern. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 3: 
1Lehrkräfte erhalten bei für die Dauer von mindestens zwei zusammenhängenden Monaten angeordneter regelmäßiger 
Mehrarbeit im entsprechenden Umfang erhöhtes Entgelt. 2Regelmäßige Mehrarbeit im Sinn von Satz 1 liegt vor, wenn die 
Mehrarbeit ohne Unterbrechung innerhalb eines Schuljahres in einer Klasse in einem Fach geleistet wird. 3Krankheit, 
Fortbildung, Schulfahrten, Ferien und ähnliche Unterbrechungen der vertretenden Lehrkraft stellen keine Unterbrechung im 
oben genannten Sinne dar. 
 
(4) Lehrkräfte erhalten bei Übernahme einer Tätigkeit, für die bei gleichartigen staatlichen 
Schulen Anrechnungen üblich sind, sowie bei vergleichbaren Tätigkeiten, die dem speziellen 
Profil der Schule dienen, Anrechnungen, soweit solche zur Verfügung stehen. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
Die für gleichartige staatliche Schulen zur Verfügung stehenden Anrechnungsstunden werden ausgeschöpft. 
 
(5) 1Lehrkräfte erhalten Ermäßigungen entsprechend den staatlichen Vorschriften. 
2Abweichend von Satz 1 erhalten Lehrkräfte in Altersteilzeit die ihrer tatsächlichen Beschäfti-
gung entsprechende Altersermäßigung. 
 
(6) 1Die Unterrichtspflichtzeit kann im Einzelfall bei Vorliegen dringender betrieblicher 
Erfordernisse für das jeweilige Schuljahr um bis zu 20 % gekürzt werden1. 2Davon ausge-
nommen sind Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 Teil A, 1. vorliegen. 
3Die Auswahl hat soziale Gesichtspunkte entsprechend § 1 Absatz 3 Sätze 1, 2 des 
Kündigungsschutzgesetzes zu berücksichtigen. 
1 Vorrangig ist eine Einigung mit den Lehrkräften zu versuchen. 
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(7) 1Der Schulträger ist berechtigt, in angemessenem Umfang Unterrichtsstunden der Lehrkraft 
durch die Erledigung außerunterrichtlicher schulbezogener Aufgaben zu ersetzen. 2Dabei 
werden 45 Minuten Unterricht mit 100 Minuten außerunterrichtlicher Aufgaben verrechnet; bei 
einem Einsatz in offenen oder gebundenen Ganztagsangeboten werden 45 Minuten Unterricht 
mit 90 Minuten außerunterrichtlicher Aufgaben verrechnet, sofern die Ganztagsangebote die 
Voraussetzungen für die staatliche Förderung erfüllen. 3Im Übrigen bleibt die Befugnis gemäß 
der Kirchlichen Lehrerdienstordnung, die Lehrkraft zur Erledigung außerunterrichtlicher 
Aufgaben zu verpflichten, unberührt. 
 
Protokollnotiz:  
Es bestehen keine Einwände gegen die Anwendung der staatlichen Regelungen bei der Mehr- oder Minderarbeit. Eine 
entsprechende Fixierung mit den betroffenen Lehrkräften im Rahmen der staatlichen Vorgaben wird nahegelegt. Der Abbau 
der Mehrarbeitsstunden erfolgt im Sinne der Arbeitszeitkontenregelung des Teiles D, 4. 
 

Zum 3. Abschnitt 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 
Nr. 5 

Zu §§ 12 bis 14 Teil A, 1. - Eingruppierung, Eingruppierung in besonderen Fällen, 
Anmerkung zu §§ 12, 13, Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit - 

 
(1) Die §§ 12 bis 14 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zur Übernahme 
in ein Beamtenverhältnis erfüllt sind, werden vorbehaltlich anderweitiger in diesen Sonder-
regelungen getroffener Regelungen eingruppiert wie vergleichbare Beamte des Katholischen 
Schulwerks in Bayern. 
 
(3) 1Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen zur Übernahme in ein Beamtenverhältnis 
wegen Fehlens der fachlichen und/oder pädagogischen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
werden ein- und höhergruppiert gemäß Anlage A, hilfsweise gemäß Anlage B. 2Für die Erfüllung 
der Bewährungszeit findet Anlage C Anwendung. 
 
(4) 1Den Lehrkräften an staatlich anerkannten Ersatzschulen wird das Recht zur Führung der 
Berufsbezeichnung eingeräumt, die das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
für bestimmte Gruppen von Lehrkräften allgemein festsetzt. 2Das Nähere regelt eine Ordnung 
zur Verleihung von Berufsbezeichnungen. 
 
(5) 1Für die Beurteilung der Lehrkräfte und der Schulleiterinnen und Schulleiter gelten die 
Ordnung gemäß Absatz 4 Satz 2 und Anlage D, ergänzend die staatlichen Vorschriften. 
2Lehrkräfte können auf die nach Vollendung des 58. Lebensjahres fälligen Beurteilungen durch 
schriftlichen Antrag, der spätestens zwei Wochen nach der Vollendung des 57. Lebensjahres 
bei der Schulleitung eingegangen sein muss, verzichten; dies gilt nicht für Schulleiterinnen und 
Schulleiter. 3Der Verzicht auf die Beurteilungen beinhaltet den Verzicht auf die 
Leistungsfeststellungen nach Nr. 6 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Art. 62 Absatz 1 LlbG. 
4Er ist unwiderruflich und gilt vorbehaltlich Satz 5 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
5Dem Antrag wird entsprochen, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 6Die 
Entscheidung über den Antrag ist nur wirksam, wenn der Antrag schriftlich erfolgt ist und wenn 
die Lehrkraft vor der Entscheidung schriftlich über die Unwiderruflichkeit des Verzichts und über 
die Auswirkungen einer fehlenden Beurteilung und Leistungsfeststellung (keine Einräumung 
des Rechts zum Führen einer höheren Berufsbezeichnung, kein weiterer Stufenaufstieg nach 
Nr. 6 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 30 Absatz 2 BayBesG, keine Möglichkeit der 
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Vergabe einer Leistungsstufe Nr. 6 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 66 BayBesG) belehrt 
worden ist. 7Bei Lehrkräften, die das 57. Lebensjahr spätestens am 31.12.2011 vollenden oder 
bereits vollendet haben, muss der Antrag abweichend von Satz 2 bis zum 01.01.2012 bei der 
Schulleitung eingegangen sein. 

 
Nr. 5 a  

Lehrkräfte mit Führungsaufgaben 
 

(1) 1Die Übertragung von Führungsaufgaben mit Weisungsbefugnis (Führungsaufgaben) erfolgt 
zunächst befristet für eine Bewährungszeit von drei Jahren. 2Zum Ende dieses Zeitraums 
überprüft und bewertet die Schulleiterin/der Schulleiter im Einvernehmen mit dem Schulträger 
die Wahrnehmung der Führungsaufgaben anhand der Ziffern 6 und 7 der Anlage D Abschnitt A 
2.2.1 (Bewährungsfeststellung nach Anlage D Abschnitt A 4.5.2). 
3Wenn die Lehrkraft dabei mindestens die Bewertung „Leistung, die die Anforderungen 
übersteigt – UB“ erreicht und sie während der Bewährungszeit an Maßnahmen der 
Qualifizierung teilgenommen hat, welche die für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben 
erforderlichen Kenntnisse vermitteln, werden die Führungsaufgaben auf Dauer übertragen. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1 Satz 3: 
Die Teilnahme an Maßnahmen der Qualifizierung vor der Bewährungszeit kann berücksichtigt werden. 
 
(2) 1Für die Wahrnehmung der Führungsaufgaben steht an der Schule eine Anrechnungsstunde 
für je sechs zu führende Lehrkräfte zur Verfügung. 2Über die Verteilung der 
Anrechnungsstunden auf die Lehrkräfte mit Führungsaufgaben entscheidet der Schulleiter oder 
die Schulleiterin.  
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1: 
1Der Schulträger kann weitere Anrechnungsstunden zur Verfügung stellen. 2Die Entscheidung, weitere Anrechnungsstunden 
zur Verfügung zu stellen, wird für jedes Schuljahr neu getroffen. 
 
(3) 1Lehrkräfte mit Führungsaufgaben, deren Entgelt niedriger als Besoldungsgruppe A 15 ist, 
erhalten eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten ihrer 
Besoldungsgruppe und der nächsthöheren Besoldungsgruppe der für Beamte des Freistaates 
Bayern gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung A. 
2Lehrkräfte mit Führungsaufgaben an Realschulen erhalten eine Zulage höchstens in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und der Besoldungsgruppe 
A 14. 
 
(4) Lehrkräften, denen Führungsaufgaben übertragen worden sind und deren Bewertungsstufe 
in einer dienstlichen Beurteilung um zwei oder mehr Bewertungsstufen gegenüber der letzten 
Beurteilung absinkt, können die Führungsaufgaben entzogen werden. 
 
(5) 1Lehrkräfte, denen vor dem Inkrafttreten dieser Regelung Führungsaufgaben auf Zeit über-
tragen worden waren, führen diese bis zum Ablauf des vorgesehenen Übertragungszeitraums 
fort. 2Für die Vergabe von Anrechnungsstunden gilt Absatz 2, für die Vergütung Absatz 3. 3Auf 
die Zeit nach Absatz 1 werden Zeiten mindestens ab dem 01.08.2014, für die Führungs-
aufgaben nach den vor dem Inkrafttreten dieser Regelung geltenden Vorschriften auf Zeit 
übertragen worden waren, angerechnet. 4Für die Übertragung von Führungsaufgaben auf 
Dauer gilt Absatz 1 Satz 2. 
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Nr. 5 b 
Lehrkräfte an Realschulen als Systembetreuer, Beratungslehrkräfte und 

Schulpsychologen 
 

(1)1Systembetreuer erhalten bei alleiniger Betreuung der schulischen Verwaltungs-EDV-
Ausstattung sowie der sonstigen schulischen EDV-Ausstattung an einer oder mehreren Schulen 
bei insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Schülern zwei Anrechnungsstunden, bei bis zu 720 
Schülerinnen und Schülern drei Anrechnungsstunden und ab 721 Schülerinnen und Schülern 
vier Anrechnungsstunden. 2Im Schuljahr 2021/22 wird die Zahl der zustehenden 
Anrechnungsstunden um eins erhöht; die zusätzliche Anrechnungsstunde kann auch dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. 
 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1:  
Der Systembetreuer soll bei schulorganisatorischer Möglichkeit von einer Klassenleitung freigestellt werden.  
 
(2) 1Systembetreuer erhalten bei alleiniger Betreuung der schulischen Verwaltungs-EDV-
Ausstattung sowie der sonstigen schulischen EDV-Ausstattung an einer oder mehreren Schulen 
mit insgesamt über 720 Schülerinnen und Schülern nach dreijähriger Bewährung für die weitere 
Dauer der Tätigkeit als Systembetreuer eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und der nächsthöheren Besoldungsgruppe der für Beamte 
des Freistaats Bayern gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden 
Besoldungsordnung, jedoch höchstens in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt 
ihrer Besoldungsgruppe und der Besoldungsgruppe A 14. 2Für Systembetreuer, die am 1. 
Januar 2018 eine Zulage erhalten, verbleibt es für die Dauer der Tätigkeit bei den bisherigen 
Regelungen. 
 

(3) Die Systembetreuer sind verpflichtet, in angemessenem Umfang Fortbildungen im Bereich 
der Systembetreuung an der eigenen Schule oder darüber hinaus durchzuführen.  
 

(4) Beratungslehrkräfte erhalten für die Beratungstätigkeit an Schulen mit bis zu 399 
Schülerinnen und Schüler mindestens eine Anrechnungsstunde, an Schulen mit 400 und mehr 
Schülerinnen und Schüler mindestens zwei Anrechnungsstunden.  
 
(5) 1Beratungslehrkräfte mit bestandener Erweiterungsprüfung zur Beratungslehrkraft gemäß 
LPO I erhalten nach dreijähriger Bewährung für die weitere Dauer der Tätigkeit als Beratungs-
lehrkraft eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer 
Besoldungsgruppe und der nächsthöheren Besoldungsgruppe der für Beamte des Freistaats 
Bayern gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung, jedoch 
höchstens in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und 
der Besoldungsgruppe A 14. 2Dies gilt auch für Lehrkräfte, die die Weiterbildung des 
Katholischen Schulwerks in Bayern erfolgreich abgeschlossen haben, sowie für Lehrkräfte nach 
Nr. 5 Absatz 3 als Beratungslehrkräfte, wenn sie ein Studium für die Qualifikation als 
Beratungslehrkraft gemäß LPO I vollständig absolviert und die Abschlussprüfung beim 
Katholischen Schulwerk in Bayern bestanden haben. 3Für Beratungslehrkräfte, die sich in der 
Bewährungszeit nach Nr. 5 b Absatz 4 Satz 2 in der bis zum 31.07.2012 geltenden Fassung 
befinden, verbleibt es bei dieser Regelung.1 
1Satz 2 in der bis zum 31.07.2012 geltenden Fassung lautete wie folgt: Beratungslehrkräfte ohne Erweiterungsprüfung erhalten 
ein entsprechendes Entgelt nach siebenjähriger Bewährung. 
 
(6) Schulpsychologen erhalten für ihre Tätigkeit an einer oder mehreren Schulen mit insgesamt 
bis zu 199 Schülerinnen und Schülern eine Anrechnungsstunde, an Schulen mit insgesamt 200 
bis 399 Schülerinnen und Schülern zwei Anrechnungsstunden, an Schulen mit insgesamt 400 
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bis 599 Schülerinnen und Schülern drei Anrechnungsstunden, an Schulen mit insgesamt 600 
bis 799 Schülerinnen und Schülern vier Anrechnungsstunden, an Schulen mit insgesamt 800 
bis 999 Schülerinnen und Schülern fünf Anrechnungsstunden und an Schulen mit 1000 und 
mehr Schülerinnen und Schülern sechs Anrechnungsstunden. 
 
(7) Schulpsychologen erhalten nach dreijähriger Bewährung für die weitere Dauer der Tätigkeit 
als Schulpsychologe eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer 
Besoldungsgruppe und der Besoldungsgruppe A 14 der für Beamte des Freistaats Bayern 
gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung. 
 
(8) 1Die Bewährungszeit beginnt mit der Übernahme der Tätigkeit. 2Zum Ende der 
Bewährungszeit überprüft und bewertet die Schulleiterin/der Schulleiter im Einvernehmen mit 
dem Schulträger die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als Systembetreuer, 
Beratungslehrkraft oder Schulpsychologe anhand Ziffer 6 der Anlage D Abschnitt A 2.2.1. 
(Bewährungsfeststellung). 3Das Erfordernis der Bewährung ist erfüllt, wenn die Lehrkraft dabei 
mindestens die Bewertung „Leistung, die die Anforderungen übersteigt – UB“ erreicht. 
 
Protokollnotiz zu Nr. 5 b: 
Soweit in Nr. 5 b nicht anders geregelt, gilt für die Erfüllung der Bewährungszeit Anlage C Teil B, 4.1. mit Ausnahme der Nrn. 1 
und 2.  
 

Nr. 5 c 
Dienstzulage an Realschulen 

 
(1) 1Lehrkräfte an Realschulen, die in der Besoldungsgruppe 13 der dem Bayerischen 
Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung A eingruppiert sind, erhalten nach Maßgabe 
der Absätze 2 - 4 eine Dienstzulage in Höhe der Zulage für die entsprechenden Beamten des 
Katholischen Schulwerks in Bayern. 2§ 3 Absatz 4 Teil B, 4.3. gilt entsprechend. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1:  
1Einbezogen sind auch Lehrkräfte an Realschulen mit Führungsaufgaben nach Nr. 5 a Absatz 3 Satz 2, Lehrkräfte als 
Systembetreuer nach Nr. 5 b Absatz 2, Beratungslehrkräfte nach Nr. 5 b Absatz 5 und Schulpsychologen nach Nr. 5 b Absatz 
7, die in Besoldungsgruppe 13 eingruppiert sind und die aufgrund ihrer Funktion eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags 
zwischen dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und der Besoldungsgruppe 14 erhalten. 2Ausgenommen sind Lehrkräfte mit 
Führungsaufgaben nach Nr. 5 a Absatz 3 Satz 2 sowie Lehrkräfte als Systembetreuer nach Nr. 5 b Absatz 2 und 
Beratungslehrkräfte nach Nr. 5 b Absatz 5, deren Eingruppierung niedriger als Besoldungsgruppe 13 ist und die aufgrund ihrer 
Funktion eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und der 
Besoldungsgruppe A 13 oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe erhalten. 

 
(2) 1Der Schulträger weist eine dem Verhältnis der Stellen für das funktionslose Beförderungs-
amt zur Gesamtzahl der Stellen der in A 13 eingruppierten Lehrkräfte an Realschulen des 
Freistaats Bayern entsprechende Anzahl von Stellen mit Dienstzulage aus. 2Die 
ausgewiesenen Stellen mit Dienstzulage sind auszuschöpfen. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2:  
Wechselt eine Lehrkraft mit Dienstzulage an eine Schule eines anderen Schulträgers, so ist der neue Schulträger nicht 
verpflichtet, die Dienstzulage weiterhin zu gewähren. 
 
(3) 1Die Dienstzulage wird an die Lehrkräfte mit den besten dienstlichen Beurteilungen 
vergeben, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich um Lehrkräfte im Beschäftigungs-
verhältnis oder um Beamtinnen oder Beamte des Katholischen Schulwerks in Bayern handelt. 
2Lehrkräften mit Dienstzulage, die bei einer späteren Beurteilung eine schlechtere 
Bewertungsstufe erhalten, kann die Dienstzulage entzogen werden. 
 
(4) 1Erhält eine Lehrkraft mit Führungsaufgaben nach Nr. 5 a eine Dienstzulage nach dieser 
Vorschrift, so darf die Summe der Zulage nach Nr. 5 a und der Dienstzulage die Höhe des 
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Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der Besoldungsgruppe 13 und der 
Besoldungsgruppe 14 der für Beamte des Freistaates Bayern dem Bayerischen Besoldungs-
gesetz geltenden Besoldungsordnung A nicht überschreiten. 2Erhalten Systembetreuer nach 
Nr. 5 b Absatz 2, Beratungslehrkräfte nach Nr. 5 b Absatz 5 oder Schulpsychologen nach Nr. 5 
b Absatz 7 eine Dienstzulage nach dieser Vorschrift, so wird diese für die Dauer der Tätigkeit 
auf das Entgelt angerechnet. 
 

Protokollnotiz zu Absatz 4 Satz 2: 
Endet die Übertragung der Führungsaufgaben oder die Tätigkeit als Systembetreuer, Beratungslehrkraft oder Schulpsychologe, 
so bleibt die Dienstzulage erhalten und wird (erstmals) vollständig ausbezahlt. 

 
Nr. 5d 

Lehrkräfte an Gymnasien als Systembetreuer 
 

1Systembetreuer erhalten im Schuljahr 2021/22 eine zusätzliche Anrechnungsstunde, sofern 
ihnen bereits bisher eine oder mehrere Anrechnungsstunden gewährt werden; ansonsten 
erhalten sie im Schuljahr 2021/22 eine Anrechnungsstunde. 2Die Anrechnungsstunde nach 
Satz 1 kann auch dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. 
 

Nr. 6 
Zu §§ 15 bis 20b Teil A, 1. - Tabellenentgelt, Stufen der Entgelttabelle, Weitere 

Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung, Allgemeine Regelungen zu den 
Stufen, Leistungsentgelt, Besondere Einmalzahlung, Erschwerniszuschläge, 
Jahressonderzahlung, Entgeltbezugsgröße, Einmalige Sonderzahlung 2009, 

Arbeitgeber-Höherversicherung - 
 

(1) Die §§ 15 bis 20b Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) 1Die Lehrkräfte erhalten Entgelt entsprechend der im Bayerischen Besoldungsgesetz 
vorgesehenen Besoldung (Grundbezüge und Nebenbezüge, Art. 2 BayBesG) sowie der 
Ballungsraumzulage (Art. 94 BayBesG). 2Lehrkräfte nach Nr. 5 Absatz 3 erhalten Entgelt nach 
der Besoldungsgruppe, die ihrer Eingruppierung nach Nr. 5 Absatz 3 entspricht. 3Lehrkräfte 
nach Nr. 5 Absatz 3 in der Besoldungsgruppe A 14 mit uneingeschränkter Unterrichts-
genehmigung erhalten fünf Jahre nach Übernahme einer Funktion, die an gleichartigen 
staatlichen Schulen als Funktion vorgesehen ist, eine Zulage in Höhe der Hälfte des 
Unterschieds des Grundgehalts oder des Tabellenentgelts zur nächsthöheren 
Besoldungsgruppe. 4Die Gewährung der Zulage setzt voraus, dass die Lehrkräfte während der 
fünf Jahre in der Besoldungsgruppe A 14 oder einer entsprechenden Entgeltgruppe eingruppiert 
waren. 5Satz 3 gilt nicht für Lehrkräfte, denen der Schulträger auf ihr Verlangen hin zugestanden 
hat oder zugesteht, weiterhin nach Vergütungstarifverträgen des öffentlichen Dienstes vergütet 
zu werden. 6Das Entgelt umfasst auch für Teilzeitbeschäftigte die Gewährung von 
Leistungsstufen und -prämien. 7Für die Höhe der Amtszulage für Realschul-
direktorinnen/Realschuldirektoren ist die Höhe der Amtszulage für die entsprechenden 
Beamten des Katholischen Schulwerks in Bayern maßgeblich.*  
*Diese beträgt derzeit 340 EUR. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Das Entgelt für Lehrkräfte nach Nr. 5 Absatz 3 umfasst nicht die Strukturzulage nach Art. 33 BayBesG.  
 

(3) Änderungen der Besoldung sowie der Ballungsraumzulage werden zum jeweiligen Zeitpunkt 
Bestandteil dieser Sonderregelungen. 
 
(4) 1Der regelmäßige Stufenaufstieg, die Vergabe einer Leistungsstufe und der Stufenstopp 
erfolgen entsprechend den Vorschriften des Bayerischen Besoldungsgesetzes. 2Bei 
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Lehrkräften, die nach Nr. 5 Absatz 5 Sätze 2 bis 7 wirksam auf die Beurteilung verzichtet haben, 
findet ein Stufenaufstieg und die Vergabe einer Leistungsstufe nicht statt. 3Für die nach Satz 1 
erforderlichen Leistungsfeststellungen gilt Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes 
entsprechend. 4Die Leistungen der Lehrkraft entsprechen den mit dem Amt verbundenen 
Mindestanforderungen im Sinne des Art. 30 Absatz 3 Satz 1 BayBesG, wenn die Lehrkraft in 
allen Einzelmerkmalen der fachlichen Leistung mindestens die Bewertungsstufe „Leistung, die 
Mängel aufweist – MA“ erzielt hat. 
 
Protokollnotiz zu Satz 4: 
Bei Lehrkräften, die vor dem 31.07.2013 im Gesamturteil der fachlichen Leistung die Bewertung „Leistung, die den 
Anforderungen voll entspricht – VE“ oder besser nicht erreicht hatten, und bei denen die Voraussetzungen des Satzes 3 in  
der am 01.08.2013 in Kraft getretenen Fassung erfüllt wären, endet eine Verzögerung des Stufenaufstiegs mit Ablauf des 
31.07.2013. 
 

(5) Für die Überführung oder Überleitung der am 31.12.2010 vorhandenen und in die bis dahin 
geltende Besoldungsordnung A eingruppierten Lehrkräfte in die Besoldungsordnung A des ab 
dem 01.01.2011 geltenden Bayerischen Besoldungsgesetzes sowie für ihre Einordnung in die 
neuen Grundgehaltstabellen gelten die Vorschriften des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
entsprechend.  
 
(6) 1Der Schulträger übernimmt bei Lehrkräften, deren Arbeitsverhältnis bis 19.07.2006 
begonnen und bei denen er die Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
gemäß § 168 SGB VI übernommen hat oder gemäß Nr. 6 Absatz 5 in ihrer bis zum 31.12.2005 
geltenden Fassung hätte übernehmen müssen, die Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen 
Rentenversicherung gemäß § 168 SGB VI. 2Gleiches gilt bei Lehrkräften, welche die 
Voraussetzungen für die Übernahme der Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Renten-
versicherung gemäß § 168 SGB VI erst später erfüllen.1 
1Gemeint sind Lehrkräfte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 20.07.2006 begonnen hat und die die Voraussetzungen für die 
Übernahme erst nach diesem Zeitpunkt, jedoch vor Vollendung des 45. Lebensjahres erfüllen. 
 
(7) 1Bei Lehrkräften, deren Arbeitsverhältnis ab dem 20.07.2006 begonnen hat und bei denen 
die persönlichen Voraussetzungen für einen Versorgungszuschuss nach Art. 40 Absatz 1 bis 4 
BaySchFG in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung (unbefristetes Arbeitsverhältnis, 
Hauptberuflichkeit, uneingeschränkte Unterrichtsgenehmigung, Höchstalter vollendetes 
45. Lebensjahr) vorgelegen hätten, übernimmt der Schulträger die Arbeitnehmerbeiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 168 SGB VI als mit einer Frist von sechs Monaten 
widerrufliche Leistung. 2Der Widerruf setzt die Gewährung eines für die Lehrkraft wirtschaftlich 
gleichwertigen Beitrags zur Altersversorgung voraus. 
 
1. Protokollnotiz zu Absatz 7: 
Unterhälftig Beschäftigte, welche die sonstigen Voraussetzungen nach Art. 40 Absatz 3 BaySchFG in der bis zum 31.12.2005 
geltenden Fassung erfüllen, sollen die Möglichkeit erhalten, mindestens hälftig beschäftigt zu werden. 
2. Protokollnotiz zu Absatz 6 und 7:  

1Ab dem 01.01.2021 erhöht sich das Höchstalter (vollendetes 45. Lebensjahr) um die Zeiten der tatsächlichen Betreuung oder 
Pflege von mindestens einem Kind unter 18 Jahren sowie der tatsächlichen Betreuung oder Pflege eines nach ärztlichem 
Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen im Umfang von bis zu 36 Monaten pro Kind/Angehörigen, soweit wegen 
der Betreuung oder Pflege in dieser Zeit keine hauptberufliche Tätigkeit ausgeübt wurde.  

2Dies gilt auch für Lehrkräfte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 01.01.2021 begonnen hat; für sie erfolgt die Übernahme der 
Arbeitnehmerbeiträge nur auf Antrag und nur mit Wirkung für die Zukunft, frühestens jedoch ab dem 01.01.2021. Absatz 7a 
findet keine Anwendung. 

 
(7a) 1Bei Lehrkräften nach Absatz 6 oder 7, deren Arbeitsverhältnis vor dem 30.06.2019 
begonnen hat und denen auf Grund der Änderung des Art. 40 BaySchFG zum 01.01.2006 eine 
Zusage nach Art. 40 Abs. 1 – 4 BaySchFG in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung nicht 
erteilt wurde, leistet der Schulträger monatlich zum Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge 
eine zusätzliche Zahlung als Arbeitgeber-Höherversicherung an die Zusatzversorgungskasse 
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der bayerischen Gemeinden. 2Die Einzahlung erfolgt in Höhe von einem Prozent des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes gem. § 15 Teil D, 10a. 3Institute des geweihten Lebens 
oder Gesellschaften des apostolischen Lebens können die Leistung nach Satz 1 gewähren; sie 
können das Nähere in einer Dienstvereinbarung regeln. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 7a: 
1. Bei der arbeitgeberfinanzierten Zahlung als Arbeitgeber-Höherversicherung handelt es sich um eine reine Beitragszusage 
im Sinne des BetrAVG. 
2. 1Die Regelung der Nummer 2 ABD Teil D, 10c. Teil A findet Anwendung. 2D.h. etwaig vorhandene Steuerfreibeträge 
(steuerliche Förderung) werden zunächst auf die Beiträge des Dienstgebers (Pflichtbeiträge und Arbeitgeber-
Höherversicherung), sodann auf etwaig umgewandelte Entgeltbestandteile der Lehrkraft angewandt. 3Liegt die Summe der 
Beiträge des Dienstgebers und der Entgeltumwandlung oberhalb von Steuerfreigrenzen, trägt die Lehrkraft die hierauf 
entfallende Steuer. 

 
(8) 1Bei Lehrkräften im Sinne von Absatz 6 übernimmt der Schulträger die Arbeitnehmerbeiträge 
des § 346 SGB III (sog. Arbeitslosenversicherung) spätestens ab dem fünften Jahr nach Beginn 
des Arbeitsverhältnisses. 2Institute des geweihten Lebens oder Gesellschaften des 
apostolischen Lebens entscheiden über die Übernahme dieser Beiträge. 
 
(9) 1Bei Lehrkräften im Sinne von Absatz 7 kann der Schulträger die Arbeitnehmerbeiträge des 
§ 346 SGB III (sog. Arbeitslosenversicherung) ganz oder teilweise übernehmen. 2Es handelt 
sich dabei um eine freiwillige Leistung, die ohne Anerkennung einer Rechtspflicht gewährt wird. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 8 und 9: 
Schulträger, welche die Arbeitnehmerbeiträge nicht übernehmen, sollen bei einer Verbesserung der finanziellen Situation, 
insbesondere der staatlichen Privatschulfinanzierung oder finanziell günstigeren Formen der Altersversorgung die Möglichkeit 
der Übernahme bzw. der dauernden Übernahme prüfen. 
 
(10) 1Lehrkräfte mit A-Besoldung, deren Ehegatte als arbeitsvertraglich Beschäftigter, Beamter, 
Richter oder Soldat im öffentlichen Dienst oder aufgrund des Bezuges einer Versorgung nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen einen eigenen Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 1 
oder einer der folgenden Stufen, Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen in Höhe der 
Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen hat oder bis zum 31.10.2006 hatte, erhalten keinen 
Familienzuschlag. 
2Erreicht der Anspruch des Ehegatten nicht die Höhe der Stufe 1 oder einer der folgenden 
Stufen des Familienzuschlages, so erhält die Lehrkraft eine Aufzahlung in der Höhe, dass beide 
Ehegatten den Familienzuschlag der jeweiligen Stufe insgesamt einmal erhalten. 
3Entsprechendes gilt für Lehrkräfte, deren Ehegatte eine Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen erhält. 
 

Nr. 7 
Zu § 21 Teil A, 1. - Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung - 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach §§ 6 Absatz 3 Satz 1, 22 Absatz 1, 26, 27 und 29 
Teil A, 1. werden das Entgelt gemäß Nr. 6 Absatz 2 sowie die sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile einschließlich der vom Arbeitgeber übernommenen 
Arbeitnehmeranteile zur gesetzlichen Renten- sowie Arbeitslosenversicherung weiterbezahlt. 
2§ 21 Sätze 2, 3 Teil A, 1. bleiben unberührt. 
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Nr. 8 
Zu § 22 Teil A, 1. - Entgelt im Krankheitsfall - 

 
1Lehrkräften, die am 30.06.1994 in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, das am 
01.07.1994 zu demselben Arbeitgeber fortbestanden hat und fortbesteht und für deren 
Arbeitsverhältnis das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (ABD) vereinbart wurde, 
können, wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind und einen Anspruch 
auf Beihilfen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen haben, Krankenbezüge in entsprechender 
Anwendung von § 71 Absatz 1 bis 5 Teil A, 1. in der am 30.09.2005 geltenden Fassung 
zugesagt werden. 2Ein Krankengeldzuschuss wird in diesen Fällen nicht gewährt. 
 

Nr. 9 
Zu § 24 Teil A, 1. - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
Die Lehrkraft hat Anspruch auf Anweisung des Entgelts am ersten Banktag des laufenden  
Monats. 
 

Zum 4. Abschnitt 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
Nr. 10 

Zu §§ 26, 27 und 28 Teil A, 1. - Urlaub, Zusatzurlaub, Sonderurlaub - 
 

(1) 1Die §§ 26, 27 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die 
entsprechenden Beamten des Katholischen Schulwerks in Bayern. 3§ 28 Teil A, 1. findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass Beschäftigten auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der 
Bezüge gewährt werden soll, wenn sie mindestens ein Kind unter 18 Jahren tatsächlich 
betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen, und dass der Sonderurlaub längstens bis zu insgesamt 15 Jahren gewährt 
werden kann; die übrigen Bestimmungen des § 28 Teil A, 1. bleiben unberührt. 
 
(2) Für die Höhe des Urlaubsanspruchs bei befristeten Arbeitsverhältnissen gelten die Bestim-
mungen für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräfte des Freistaates 
Bayern. 
 
(3) 1Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so 
hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 2Die Fristen des § 22 Absatz 1, 3 Teil A, 1. beginnen mit 
dem Tag der Arbeitsunfähigkeit. 
 
(4) Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger 
dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(5) Für Beginn- und Enddatum von Arbeitsverhältnissen, die auf das Schuljahr befristet sind, 
gelten die Bestimmungen für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräfte 
des Freistaates Bayern. 
  

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28236
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27049&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27050&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27051&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27051&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27040&DatumAuswahl=


ABD 
© ABD, erstellt am 01.10.2022 
Fassung vom 01.10.2022 

Teil B: Sonderregelungen 
 B, 4. Sonderregelungen für Beschäftigte als Lehrkräfte an Schulen in 

kirchlicher Trägerschaft 
B, 4.1. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich 
beschäftigter Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft (SR-L) 

B, 4.1.1. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 
 

 
 

Zum 5. Abschnitt 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
Nr. 11 

Zu §§ 31 und 32 Teil A, 1. - Führung auf Probe, Führung auf Zeit - 
 

(1) Führungspositionen sind die Tätigkeiten als Schulleiterin oder Schulleiter. 
 
(2) Die Lehrkraft erhält spätestens zwei Jahre nach der Übertragung für die Dauer der Tätigkeit 
das der Tätigkeit entsprechende Entgelt. 
 

Nr. 12 
Zu § 33 Teil A, 1. - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung - 

 
1Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 
Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat. 2Wird mit 
einer Lehrkraft, deren Arbeitsverhältnis gemäß Satz 1 geendet hat, ein neuer Arbeitsvertrag 
geschlossen, richtet sich das Entgelt nach der Besoldungsordnung A; die Eingruppierung 
unterliegt der freien Vereinbarung. 
 

Nr. 13 
Zu § 34 Teil A, 1. - Kündigung des Arbeitsverhältnisses - 

 
(1) Das Arbeitsverhältnis kann zur Erprobung der Lehrkraft bis zu einem Jahr befristet werden. 
Abweichend von § 30 Absatz 5 Satz 1 Teil A, 1. ist die ordentliche Kündigung zulässig. 
 
(2) 1Mit der für den 30. Juni geltenden Frist kann auch zum 31. Juli gekündigt werden. 2Eine 
Kündigung zum 30. September ist ausgeschlossen. 
 
(3) Von Lehrkräften, die nach Abschluss des Arbeitsvertrags die Tätigkeit unberechtigt nicht 
aufnehmen oder ohne Einhaltung der Kündigungsfristen des § 34 Teil A, 1. oder bei auf 
bestimmte Dauer abgeschlossenen Arbeitsverhältnissen vor deren vereinbartem Ende beendi-
gen, kann eine Vertragsstrafe bis zur Höhe des Entgelts für die Zeit der Mindestkündigungsfrist 
verlangt werden. 
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B, 4.1.2. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
beruflichen Schulen 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 

 

Zum 1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften  

 

Nr. 1 
Zu § 1 Teil A, 1. - Allgemeiner Geltungsbereich - 

1Diese Sonderregelungen gelten für Lehrkräfte an beruflichen Schulen mit Ausnahme der 
Berufsschulen. 2Die Lehrerdienstordnung für katholische Schulen in freier Trägerschaft in 
Bayern (KLDO) in ihrer jeweiligen Fassung ist Bestandteil des Arbeitsverhältnisses. 
Erläuterung: 
1Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelung sind Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im 
Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit das Gepräge gibt. 2Als Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen gelten auch 
Schulleiterinnen und Schulleiter. 
 

Nr. 2 
Zu § 3 Teil A, 1. - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
Für die ärztliche Untersuchung gemäß § 3 Absatz 4 Teil A, 1. gelten auch die Bestimmungen, 
die zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten an Schulen allgemein erlassen 
sind. 
 

Nr. 3 
Zu §§ 5 und 5a Teil A, 1. - Qualifizierung, Freiwillige Qualifizierungsmaßnahmen - 

 
1Die Lehrkräfte sind verpflichtet und berechtigt, im Umfang von zwölf Fortbildungstagen 
innerhalb von vier Jahren an Maßnahmen der Qualifizierung – auch während der Ferien – 
teilzunehmen. 2Die Durchführung im Einzelnen wird vom Schulträger geregelt. 3Für die 
Reisekostenvergütung gelten die Regelungen wie für die entsprechenden Beamten des 
Katholischen Schulwerks in Bayern. 4Dabei finden die §§ 5, 5a Teil A, 1. entsprechende 
Anwendung.  
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Zum 2. Abschnitt 
Arbeitszeit, Überstunden 

Nr. 4 
 

(1) Die §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b und 43 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) 1Für Lehrkräfte gelten die Arbeitszeitregelungen wie für Lehrkräfte des Freistaates Bayern 
an beruflichen Schulen. 2Bei der Errichtung eines freiwilligen Arbeitszeitkontos findet § 6 Absatz 
4 Teil D, 4. entsprechende Anwendung. 3Die Errichtung eines verpflichtenden Arbeitszeitkontos 
richtet sich nach den Vorschriften für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten 
Lehrkräfte des Freistaats Bayern. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Anstelle der in § 6 Absatz 4 Teil D, 4. (Arbeitszeitkontenregelung) genannten Jahreswochenstunden können für den Bereich 
der Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft als Mehrarbeit vergütungspflichtige Unterrichtsstunden dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 3: 
1. Auf Antrag der Lehrkraft kann der Schulträger angesparte Zeiten finanziell abgelten.  
2. Der Schulträger hat das Recht den Gesamtumfang des Arbeitszeitkontos bis höchstens zu der für die Lehrkräfte des 
Freistaates Bayern geltenden Dauer festzulegen. 
 
(2a) § 9a TzBfG gilt mit der Maßgabe, dass eine Lehrkraft die Verringerung der Arbeitszeit nur 
jeweils zu Beginn eines Schuljahres bzw. eines zweiten Schulhalbjahres (1. August bzw. Tag 
nach der Ausgabe des Zwischenzeugnisses) für jeweils mindestens ein Schulhalbjahr oder 
Schuljahr bis zum Ende eines Schuljahres bzw. eines ersten Schulhalbjahres (31. Juli bzw. Tag 
der Ausgabe des Zwischenzeugnisses) verlangen kann. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 3: 
1Lehrkräfte erhalten bei für die Dauer von mindestens zwei zusammenhängenden Monaten angeordneter regelmäßiger 
Mehrarbeit im entsprechenden Umfang erhöhtes Entgelt. 2Regelmäßige Mehrarbeit im Sinn von Satz 1 liegt vor, wenn die 
Mehrarbeit ohne Unterbrechung innerhalb eines Schuljahres in einer Klasse in einem Fach geleistet wird. 3Krankheit, 
Fortbildung, Schulfahrten, Ferien und ähnliche Unterbrechungen der vertretenden Lehrkraft stellen keine Unterbrechung im 
oben genannten Sinne dar. 
 
(4) Lehrkräfte erhalten bei Übernahme einer Tätigkeit, für die bei gleichartigen staatlichen 
Schulen Anrechnungen üblich sind, sowie bei vergleichbaren Tätigkeiten, die dem speziellen 
Profil der Schule dienen, Anrechnungen, soweit solche zur Verfügung stehen. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
Die für gleichartige staatliche Schulen zur Verfügung stehenden Anrechnungsstunden werden ausgeschöpft. 
 
(5) 1Lehrkräfte erhalten Ermäßigungen entsprechend den staatlichen Vorschriften. 2Abwei-
chend von Satz 1 erhalten Lehrkräfte in Altersteilzeit die ihrer tatsächlichen Beschäftigung 
entsprechende Altersermäßigung. 
 
(6) 1Die Unterrichtspflichtzeit kann im Einzelfall bei Vorliegen dringender betrieblicher 
Erfordernisse für das jeweilige Schuljahr um bis zu 20 % gekürzt werden1. 2Davon ausgenom-
men sind Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 Teil A, 1. vorliegen. 
3Die Auswahl hat soziale Gesichtspunkte entsprechend § 1 Absatz 3 Sätze 1, 2 des Kündi-
gungsschutzgesetzes zu berücksichtigen. 
1Vorrangig ist eine Einigung mit den Lehrkräften zu versuchen. 
 
(7) 1Der Schulträger ist berechtigt, in angemessenem Umfang Unterrichtsstunden der Lehrkraft 
durch die Erledigung außerunterrichtlicher schulbezogener Aufgaben zu ersetzen. 2Dabei 
werden 45 Minuten Unterricht mit 100 Minuten außerunterrichtlicher Aufgaben verrechnet; bei 
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einem Einsatz in offenen oder gebundenen Ganztagsangeboten werden 45 Minuten Unterricht 
mit 90 Minuten außerunterrichtlicher Aufgaben verrechnet, sofern die Ganztagsangebote die 
Voraussetzungen für die staatliche Förderung erfüllen. 3Im Übrigen bleibt die Befugnis gemäß 
der Kirchlichen Lehrerdienstordnung, die Lehrkraft zur Erledigung außerunterrichtlicher 
Aufgaben zu verpflichten, unberührt. 
Anmerkung:  

1Es bestehen keine Einwände gegen die Anwendung der staatlichen Regelungen bei der Mehr- oder Minderarbeit. 2Eine 
entsprechende Fixierung mit den betroffenen Lehrkräften im Rahmen der staatlichen Vorgaben wird nahegelegt. 3Der Abbau 
der Mehrarbeitsstunden erfolgt im Sinne der Arbeitszeitkontenregelung des Teil D, 4. 
 

Zum 3. Abschnitt 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 

Nr. 5 
Zu §§ 12 bis 14 Teil A, 1. - Eingruppierung, Eingruppierung in besonderen Fällen, 

Anmerkung zu §§ 12,13, Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit - 
 

(1) Die §§ 12 bis 14 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zur Übernahme 
in ein Beamtenverhältnis erfüllt sind, werden eingruppiert wie vergleichbare Beamte des 
Katholischen Schulwerks in Bayern. 
 
(3) 1Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen zur Übernahme in ein Beamtenverhältnis 
wegen Fehlens der fachlichen und/oder pädagogischen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
werden ein- und höhergruppiert gemäß Anlage A, hilfsweise gemäß Anlage B. 2Für die Erfüllung 
der Bewährungszeit findet Anlage C Anwendung. 
 
(4) 1Den Lehrkräften an staatlich anerkannten Ersatzschulen wird das Recht zur Führung der 
Berufsbezeichnung eingeräumt, die das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
für bestimmte Gruppen von Lehrkräften allgemein festsetzt. 2Das Nähere regelt eine Ordnung 
zur Verleihung von Berufsbezeichnungen. 
 
(5) 1Für die Beurteilung der Lehrkräfte und der Schulleiterinnen und Schulleiter gelten die 
Ordnung gemäß Absatz 4 Satz 2 und Anlage D, ergänzend die staatlichen Vorschriften. 
2Lehrkräfte können auf die nach Vollendung des 58. Lebensjahres fälligen Beurteilungen durch 
schriftlichen Antrag, der spätestens zwei Wochen nach der Vollendung des 57. Lebensjahres 
bei der Schulleitung eingegangen sein muss, verzichten; dies gilt nicht für Schulleite-rinnen und 
Schulleiter. 3Der Verzicht auf die Beurteilungen beinhaltet den Verzicht auf die 
Leistungsfeststellungen nach Nr. 6 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Art. 62 Absatz 1 LlbG. 
4Er ist unwiderruflich und gilt vorbehaltlich Satz 5 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
5Dem Antrag wird entsprochen, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 6Die 
Entscheidung über den Antrag ist nur wirksam, wenn der Antrag schriftlich erfolgt ist und wenn 
die Lehrkraft vor der Entscheidung schriftlich über die Unwiderruflichkeit des Verzichts und über 
die Auswirkungen einer fehlenden Beurteilung und Leistungsfeststellung (keine Einräumung 
des Rechts zum Führen einer höheren Berufsbezeichnung, kein weiterer Stufenaufstieg nach 
Nr. 6 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 30 Absatz 2 BayBesG, keine Möglichkeit der 
Vergabe einer Leistungsstufe Nr. 6 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 66 BayBesG) belehrt 
worden ist. 7Bei Lehrkräften, die das 57. Lebensjahr spätestens am 31.12.2011 vollenden oder 
bereits vollendet haben, muss der Antrag abweichend von Satz 2 bis zum 01.01.2012 bei der 
Schulleitung eingegangen sein. 
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Nr. 5 a 
Lehrkräfte mit Führungsaufgaben 

 
(1) 1Die Übertragung von Führungsaufgaben mit Weisungsbefugnis (Führungsaufgaben) erfolgt 
zunächst befristet für eine Bewährungszeit von drei Jahren. 2Zum Ende dieses Zeitraums 
überprüft und bewertet die Schulleiterin/der Schulleiter im Einvernehmen mit dem Schulträger 
die Wahrnehmung der Führungsaufgaben anhand der Ziffern 6 und 7 der Anlage D Abschnitt A 
2.2.1 (Bewährungsfeststellung nach Anlage D Abschnitt A 4.5.2). 3Wenn die Lehrkraft dabei 
mindestens die Bewertung „Leistung, die die Anforderungen übersteigt – UB“ erreicht und sie 
während der Bewährungszeit an Maßnahmen der Qualifizierung teilgenommen hat, welche die 
für die Wahrnehmung von Führungsaufgaben erforderlichen Kenntnisse vermitteln, werden die 
Führungsaufgaben auf Dauer übertragen. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1 Satz 3: 
Die Teilnahme an Maßnahmen der Qualifizierung vor der Bewährungszeit kann berücksichtigt werden. 

 
(2) 1Für die Wahrnehmung der Führungsaufgaben steht an der Schule eine Anrechnungsstunde 
für je sechs zu führende Lehrkräfte zur Verfügung. 2Über die Verteilung der Anrech-
nungsstunden auf die Lehrkräfte mit Führungsaufgaben entscheidet die Schulleiterin oder der 
Schulleiter. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1: 

1Der Schulträger kann weitere Anrechnungsstunden zur Verfügung stellen. 2Die Entscheidung, weitere Anrechnungsstunden 
zur Verfügung zu stellen, wird für jedes Schuljahr neu getroffen. 

 
(3) Lehrkräfte mit Führungsaufgaben, deren Entgelt niedriger als Besoldungsgruppe A 15 ist, 
erhalten eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten ihrer 
Besoldungsgruppe und der nächsthöheren Besoldungsgruppe der für Beamte des Freistaates 
Bayern gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung A.  
 
(4) Lehrkräften, denen Führungsaufgaben übertragen worden sind und deren Bewertungsstufe 
in einer dienstlichen Beurteilung um zwei oder mehr Bewertungsstufen gegenüber der letzten 
Beurteilung absinkt, können die Führungsaufgaben entzogen werden. 
 

Nr. 5 b 
Lehrkräfte als Beratungslehrkräfte, Schulpsychologen und Systembetreuer 

 
(1) Beratungslehrkräfte erhalten für die Beratungstätigkeit an Schulen mit bis zu 399 
Schülerinnen und Schülern mindestens eine Anrechnungsstunde, an Schulen mit 400 und mehr 
Schülerinnen und Schülern mindestens zwei Anrechnungsstunden. 
 
(2) Schulpsychologen erhalten für ihre Tätigkeit pro 200 zu betreuende Schülerinnen und 
Schüler eine Anrechnungsstunde. 
 
(3) 1Systembetreuer erhalten im Schuljahr 2021/22 eine zusätzliche Anrechnungsstunde, sofern 
ihnen bereits bisher eine oder mehrere Anrechnungsstunden gewährt werden; ansonsten 
erhalten sie im Schuljahr 2021/22 eine Anrechnungsstunde. 2Die Anrechnungsstunde nach 
Satz 1 kann auch dem Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. 
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Nr. 6  
Zu §§ 15 bis 20b Teil A, 1. - Tabellenentgelt, Stufen der Entgelttabelle, Weitere 

Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung, Allgemeine Regelungen zu den 
Stufen, Leistungsentgelt, Besondere Einmalzahlung, Erschwerniszuschläge, 
Jahressonderzahlung, Entgeltbezugsgröße, Einmalige Sonderzahlung 2009, 

Arbeitgeber-Höherversicherung - 
 

(1) Die §§ 15 bis 20b Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) 1Die Lehrkräfte erhalten Entgelt entsprechend der im Bayerischen Besoldungsgesetz 
vorgesehenen Besoldung (Grundbezüge und Nebenbezüge, Art. 2 BayBesG) sowie der 
Ballungsraumzulage (Art. 94 BayBesG). 2Darüberhinaus können bei Vorliegen eines Angebots 
zur Berufung in ein Beamtenverhältnis weitere Entgeltbestandteile gewährt werden. 3Lehrkräfte 
nach Nr. 5 Absatz 3 erhalten Entgelt nach der Besoldungsgruppe, die ihrer Eingruppierung nach 
Nr. 5 Absatz 3 entspricht. 4Das Entgelt umfasst auch für Teilzeitbeschäftigte die Gewährung 
von Leistungsstufen und -prämien. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Das Entgelt für Lehrkräfte nach Nr. 5 Absatz 3 umfasst nicht die Strukturzulage nach Art. 33 BayBesG. 
 
(3) Änderungen der Besoldung sowie der Ballungsraumzulage werden zum jeweiligen Zeitpunkt 
Bestandteil dieser Sonderregelungen. 
 
(4) 1Der regelmäßige Stufenaufstieg, die Vergabe einer Leistungsstufe und der Stufenstopp 
erfolgen entsprechend den Vorschriften des Bayerischen Besoldungsgesetzes. 2Bei Lehrkräf-
ten, die nach Nr. 5 Absatz 5 Sätze 2 bis 7 wirksam auf die Beurteilung verzichtet haben, findet 
ein Stufenaufstieg und die Vergabe einer Leistungsstufe nicht statt. 3Für die nach Satz 1 
erforderlichen Leistungsfeststellungen gilt Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes entspre-
chend. 4Die Leistungen der Lehrkraft entsprechen den mit dem Amt verbundenen Mindestan-
forderungen im Sinne des Art. 30 Absatz 3 Satz 1 BayBesG, wenn die Lehrkraft in allen 
Einzelmerkmalen der fachlichen Leistung mindestens die Bewertungsstufe „Leistung, die 
Mängel aufweist – MA“ erzielt hat. 
 
Protokollnotiz zu Satz 4: 
Bei Lehrkräften, die vor dem 31.07.2013 im Gesamturteil der fachlichen Leistung die Bewertung „Leistung, die den 
Anforderungen voll entspricht – VE“ oder besser nicht erreicht hatten, und bei denen die Voraussetzungen des Satzes 3 in der 
am 01.08.2013 in Kraft getretenen Fassung erfüllt wären, endet eine Verzögerung des Stufenaufstiegs mit Ablauf des 
31.07.2013. 
 
(5) Für die Überführung oder Überleitung der am 31.12.2010 vorhandenen und in die bis dahin 
geltende Besoldungsordnung A eingruppierten Lehrkräfte in die Besoldungsordnung A des ab 
dem 01.01.2011 geltenden Bayerischen Besoldungsgesetzes sowie für ihre Einordnung in die 
neuen Grundgehaltstabellen gelten die Vorschriften des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
entsprechend. 
 
(6) 1Bei Lehrkräften in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis übernimmt der Schulträger die 
Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 168 SGB VI. 2Davon 
ausgenommen sind Lehrkräfte, welche die Befähigung für eine beamtenrechtliche Laufbahn 
nicht besitzen. 
 
(6a) 1Bei Lehrkräften nach Absatz 6 oder 7, deren Arbeitsverhältnis vor dem 30.06.2019 
begonnen hat und denen auf Grund der Änderung des Art. 40 BaySchFG zum 01.01.2006 eine 
Zusage nach Art. 40 Abs. 1 – 4 BaySchFG in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung nicht 
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erteilt wurde, leistet der Schulträger monatlich zum Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge 
eine zusätzliche Zahlung als Arbeitgeber-Höherversicherung an die Zusatzversorgungskasse 
der bayerischen Gemeinden. 2Die Einzahlung erfolgt in Höhe von einem Prozent des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes gem. § 15 Teil D, 10a. 3Institute des geweihten Lebens 
oder Gesellschaften des apostolischen Lebens können die Leistung nach Satz 1 gewähren; sie 
können das Nähere in einer Dienstvereinbarung regeln. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 6a: 
1. Bei der arbeitgeberfinanzierten Zahlung als Arbeitgeber-Höherversicherung handelt es sich um eine reine Beitragszusage 
im Sinne des BetrAVG. 
2. 1Die Regelung der Nummer 2 ABD Teil D, 10c. Teil A findet Anwendung. 2D.h. etwaig vorhandene Steuerfreibeträge 
(steuerliche Förderung) werden zunächst auf die Beiträge des Dienstgebers (Pflichtbeiträge und Arbeitgeber-
Höherversicherung), sodann auf etwaig umgewandelte Entgeltbestandteile der Lehrkraft angewandt. 3Liegt die Summe der 
Beiträge des Dienstgebers und der Entgeltumwandlung oberhalb von Steuerfreigrenzen, trägt die Lehrkraft die hierauf 
entfallende Steuer. 

 
(7) Bei Lehrkräften, die die Voraussetzungen des Absatzes 6 erfüllen, kann der Schulträger die 
Arbeitnehmerbeiträge des § 346 SGB III (sog. Arbeitslosenversicherung) übernehmen. 
 
(8) 1Lehrkräfte mit A-Besoldung, deren Ehegatte als arbeitsvertraglich Beschäftigter, Beamter, 
Richter oder Soldat im öffentlichen Dienst oder aufgrund des Bezuges einer Versorgung nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen einen eigenen Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 1 
oder einer der folgenden Stufen, Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen in Höhe der 
Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen hat oder bis zum 31.10.2006 hatte, erhalten keinen 
Familienzuschlag.  
2Erreicht der Anspruch des Ehegatten nicht die Höhe der Stufe 1 oder einer der folgenden 
Stufen des Familienzuschlages, so erhält die Lehrkraft eine Aufzahlung in der Höhe, dass beide 
Ehegatten den Familienzuschlag der jeweiligen Stufe insgesamt einmal erhalten. 
3Entsprechendes gilt für Lehrkräfte, deren Ehegatte eine Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen erhält. 
 

Nr. 7 
Zu § 21 Teil A, 1. - Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung - 

 
1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach §§ 6 Absatz 3 Satz 1, 22 Absatz 1, 26, 27 und 29 
Teil A, 1. werden das Entgelt gemäß Nr. 6 Absatz 2 sowie die sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile einschließlich der vom Arbeitgeber übernommenen Arbeit-
nehmeranteile zur gesetzlichen Renten- sowie Arbeitslosenversicherung weiterbezahlt. 2§ 21 
Sätze 2, 3 Teil A, 1. bleiben unberührt. 
 

Nr. 8 
Zu § 22 Teil A, 1. - Entgelt im Krankheitsfall - 

 
1Lehrkräften, die am 30.06.1994 in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, das am 
01.07.1994 zu demselben Arbeitgeber fortbestanden hat und fortbesteht und für deren 
Arbeitsverhältnis das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (ABD) vereinbart wurde, 
können, wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind und einen Anspruch 
auf Beihilfen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen haben, Krankenbezüge in entsprechender 
Anwendung von § 71 Absatz 1 bis 5 Teil A, 1. in der am 30.09.2005 geltenden Fassung 
zugesagt werden. 2Ein Krankengeldzuschuss wird in diesen Fällen nicht gewährt. 
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Nr. 9 
Zu § 24 Teil A, 1. - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
Die Lehrkraft hat Anspruch auf Anweisung des Entgelts am ersten Banktag des laufenden 
Monats. 
 
 

Zum 4. Abschnitt 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
Nr. 10 

Zu §§ 26, 27 und 28 Teil A, 1. - Urlaub, Zusatzurlaub, Sonderurlaub - 
 

(1) 1Die §§ 26, 27 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die 
entsprechenden Beamten des Katholischen Schulwerks in Bayern. 3§ 28 Teil A, 1. findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass Beschäftigten auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der 
Bezüge gewährt werden soll, wenn sie mindestens ein Kind unter 18 Jahren tatsächlich 
betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen, und dass der Sonderurlaub längstens bis zu insgesamt 15 Jahren gewährt 
werden kann; die übrigen Bestimmungen des § 28 Teil A, 1. bleiben unberührt. 
 
(2) Für die Höhe des Urlaubsanspruchs bei befristeten Arbeitsverhältnissen gelten die Bestim-
mungen für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräfte des Freistaates 
Bayern. 
 
(3) 1Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so 
hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 2Die Fristen des § 22 Absatz 1, 3 Teil A, 1. beginnen mit 
dem Tag der Arbeitsunfähigkeit. 
 
(4) Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger 
dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu 
stellen. 
 
(5) Für Beginn- und Enddatum von Arbeitsverhältnissen, die auf das Schuljahr befristet sind, 
gelten die Bestimmungen für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräfte 
des Freistaates Bayern. 
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Zum 5. Abschnitt 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
Nr. 11 

Zu §§ 31 und 32 Teil A, 1. - Führung auf Probe, Führung auf Zeit - 
 

(1) Führungspositionen sind die Tätigkeiten als Schulleiterin oder Schulleiter. 
 
(2) Die Lehrkraft erhält spätestens zwei Jahre nach der Übertragung für die Dauer der Tätigkeit 
das der Tätigkeit entsprechende Entgelt. 
 

Nr. 12 
Zu § 33 Teil A, 1. - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung - 

 
1Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 
Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat. 2Wird mit 
einer Lehrkraft, deren Arbeitsverhältnis gemäß Satz 1 geendet hat, ein neuer Arbeitsvertrag 
geschlossen, richtet sich das Entgelt nach der Besoldungsordnung A; die Eingruppierung 
unterliegt der freien Vereinbarung. 
 

Nr. 13 
Zu § 34 Teil A, 1. - Kündigung des Arbeitsverhältnisses - 

 
(1) 1Das Arbeitsverhältnis kann zur Erprobung der Lehrkraft bis zu einem Jahr befristet werden. 
2Abweichend von § 30 Absatz 5 Satz 1 Teil A, 1. ist die ordentliche Kündigung zulässig. 
 
(2) 1Mit der für den 30. Juni geltenden Frist kann auch zum 31. Juli gekündigt werden. 2Eine 
Kündigung zum 30. September ist ausgeschlossen. 
 
(3) Von Lehrkräften, die nach Abschluss des Arbeitsvertrags die Tätigkeit unberechtigt nicht 
aufnehmen oder ohne Einhaltung der Kündigungsfristen des § 34 Teil A, 1. oder bei auf 
bestimmte Dauer abgeschlossenen Arbeitsverhältnissen vor deren vereinbartem Ende 
beendigen, kann eine Vertragsstrafe bis zur Höhe der Entgelts für die Zeit der Mindest-
kündigungsfrist verlangt werden. 
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B, 4.1.3. Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Grund- und Mittelschulen 

Kapitel 1 - Sonderregelungen zu Teil A, 1. 

 

Zum 1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
Nr. 1 

Zu § 1 Teil A, 1. - Allgemeiner Geltungsbereich - 
 

(1) 1Diese Sonderregelungen gelten für Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen. 2Die Lehrer-
dienstordnung für katholische Schulen in freier Trägerschaft in Bayern (KLDO) in ihrer jeweiligen 
Fassung ist Bestandteil des Arbeitsverhältnisses. 
 
(2) Die Dienstordnung und die Vergütungsordnung für Religionslehrer i. K. an Volks- und 
Förderschulen in den bayerischen (Erz-)Diözesen bleiben unberührt. 
 
Erläuterung: 
1Diese Sonderregelungen gelten weiterhin für Lehrkräfte an Schulen, die gemäß Art. 127a BayEUG ab 1. August 2012 als 
Hauptschulen, Grund- und Hauptschulen oder Volksschulen fortgeführt werden. 2Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelung 
sind Personen, bei denen die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten im Rahmen eines Schulbetriebes der Tätigkeit das 
Gepräge gibt. 3Als Lehrkräfte im Sinne dieser Sonderregelungen gelten auch Schulleiterinnen und Schulleiter. 
 

Nr. 2 
Zu § 3 Teil A, 1. - Allgemeine Arbeitsbedingungen - 

 
Für die ärztliche Untersuchung gemäß § 3 Absatz 4 Teil A, 1. gelten auch die Bestimmungen, 
die zur Verhütung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten an Schulen allgemein erlassen 
sind. 
 

Nr. 3 
Zu §§ 5 und 5a Teil A, 1. - Qualifizierung, Freiwillige Qualifizierungsmaßnahmen - 

 
1Die Lehrkräfte sind verpflichtet und berechtigt, im Umfang von zwölf Fortbildungstagen 
innerhalb von vier Jahren an Maßnahmen der Qualifizierung – auch während der Ferien – 
teilzunehmen. 2Die Durchführung im Einzelnen wird vom Schulträger geregelt. 3Für die 
Reisekostenvergütung gelten die Regelungen wie für die entsprechenden Beamten des 
Katholischen Schulwerks in Bayern. 4Dabei finden die §§ 5, 5a Teil A, 1. entsprechende 
Anwendung. 
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Zum 2. Abschnitt 
Arbeitszeit, Überstunden 

Nr. 4 
 

(1) Die §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 11b und 43 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) 1Für Lehrkräfte gelten die Arbeitszeitregelungen wie für entsprechende Lehrkräfte des 
Freistaates Bayern. 2Bei der Errichtung eines freiwilligen Arbeitszeitkontos findet § 6 Absatz 4 
Teil D, 4. entsprechende Anwendung. 3Die Errichtung eines verpflichtenden Arbeitszeitkontos 
richtet sich nach den Vorschriften für die entsprechenden Lehrkräfte des Freistaats Bayern. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Anstelle der in § 6 Absatz 4. Teil D, 4. (Arbeitszeitkontenregelung) genannten Jahreswochenstunden können für den Bereich 
der Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft als Mehrarbeit vergütungspflichtige Unterrichtsstunden dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 3: 
1. Auf Antrag der Lehrkraft kann der Schulträger angesparte Zeiten finanziell abgelten.  
2. Der Schulträger hat das Recht den Gesamtumfang des Arbeitszeitkontos bis höchstens zu der für die Lehrkräfte des 
Freistaates Bayern geltenden Dauer festzulegen. 
 
(2a) § 9a TzBfG gilt mit der Maßgabe, dass eine Lehrkraft die Verringerung der Arbeitszeit nur 
jeweils zu Beginn eines Schuljahres bzw. eines zweiten Schulhalbjahres (1. August bzw. Tag 
nach der Ausgabe des Zwischenzeugnisses) für jeweils mindestens ein Schulhalbjahr oder 
Schuljahr bis zum Ende eines Schuljahres bzw. eines ersten Schulhalbjahres (31. Juli bzw. Tag 
der Ausgabe des Zwischenzeugnisses) verlangen kann. 
 
(3) Für die Vergütung von Mehrarbeit gelten die Vorschriften für arbeitsvertraglich beschäftigte 
Lehrkräfte des Freistaates Bayern. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 3: 
1Lehrkräfte erhalten bei für die Dauer von mindestens zwei zusammenhängenden Monaten angeordneter regelmäßiger 
Mehrarbeit im entsprechenden Umfang erhöhtes Entgelt. 2Regelmäßige Mehrarbeit im Sinn von Satz 1 liegt vor, wenn die 
Mehrarbeit ohne Unterbrechung innerhalb eines Schuljahres in einer Klasse in einem Fach geleistet wird. 3Krankheit, 
Fortbildung, Schulfahrten, Ferien und ähnliche Unterbrechungen der vertretenden Lehrkraft stellen keine Unterbrechung im 
oben genannten Sinne dar. 

 
(4) Lehrkräfte erhalten bei Übernahme einer Tätigkeit, für die bei gleichartigen staatlichen 
Schulen Anrechnungen üblich sind, sowie bei vergleichbaren Tätigkeiten, die dem speziellen 
Profil der Schule dienen, Anrechnungen, soweit solche zur Verfügung stehen. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
Die für gleichartige staatliche Schulen zur Verfügung stehenden Anrechnungsstunden werden ausgeschöpft. 
 
(5) 1Lehrkräfte erhalten Ermäßigungen entsprechend den staatlichen Vorschriften. 
2Abweichend von Satz 1 erhalten Lehrkräfte in Altersteilzeit die ihrer tatsächlichen Beschäfti-
gung entsprechende Altersermäßigung. 
 
(6) 1Die Unterrichtspflichtzeit kann im Einzelfall bei Vorliegen dringender betrieblicher 
Erfordernisse für das jeweilige Schuljahr um bis zu 20 % gekürzt werden1. 2Davon ausgenom-
men sind Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen des § 34 Absatz 2 Teil A, 1. vorliegen. 
3Die Auswahl hat soziale Gesichtspunkte entsprechend § 1 Absatz 3 Sätze 1, 2 des 
Kündigungsschutzgesetzes zu berücksichtigen. 
1Vorrangig ist eine Einigung mit den Lehrkräften zu versuchen. 
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(7) 1Der Schulträger ist berechtigt, in angemessenem Umfang Unterrichtsstunden der Lehrkraft 
durch die Erledigung außerunterrichtlicher schulbezogener Aufgaben zu ersetzen. 2Dabei 
werden 45 Minuten Unterricht mit 100 Minuten außerunterrichtlicher Aufgaben verrechnet; bei 
einem Einsatz in offenen oder gebundenen Ganztagsangeboten werden 45 Minuten Unterricht 
mit 90 Minuten außerunterrichtlicher Aufgaben verrechnet, sofern die Ganztagsangebote die 
Voraussetzungen für die staatliche Förderung erfüllen. 3Im Übrigen bleibt die Befugnis gemäß 
der Kirchlichen Lehrerdienstordnung, die Lehrkraft zur Erledigung außerunterrichtlicher 
Aufgaben zu verpflichten, unberührt. 
 
Protokollnotiz:  
Es bestehen keine Einwände gegen die Anwendung der staatlichen Regelungen bei der Mehr- oder Minderarbeit. Eine 
entsprechende Fixierung mit den betroffenen Lehrkräften im Rahmen der staatlichen Vorgaben wird nahegelegt. Der Abbau 
der Mehrarbeitsstunden erfolgt im Sinne der Arbeitszeitkontenregelung des Teil D, 4. 
 

Zum 3. Abschnitt 
Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 

 
Nr. 5 

Zu §§ 12 bis 14 Teil A, 1. - Eingruppierung, Eingruppierung in besonderen Fällen, 
Anmerkung zu §§ 12,13, Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit - 

 

(1) Die §§ 12 bis 14 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) Lehrkräfte, bei denen die fachlichen und pädagogischen Voraussetzungen zur Übernahme 
in ein Beamtenverhältnis erfüllt sind, werden eingruppiert wie vergleichbare Beamte des 
Katholischen Schulwerks in Bayern. 
 
(3) 1Lehrkräfte, bei denen die Voraussetzungen zur Übernahme in ein Beamtenverhältnis 
wegen Fehlens der fachlichen und/oder pädagogischen Voraussetzungen nicht erfüllt sind, 
werden ein- und höhergruppiert gemäß Anlage A, hilfsweise gemäß Anlage B. 2Für die Erfüllung 
der Bewährungszeit findet Anlage C Anwendung. 
 
(4) 1Den Lehrkräften an staatlich anerkannten Ersatzschulen wird das Recht zur Führung der 
Berufsbezeichnung eingeräumt, die das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
für bestimmte Gruppen von Lehrkräften allgemein festsetzt. 2Das Nähere regelt eine Ordnung 
zur Verleihung von Berufsbezeichnungen. 
 
(5) 1Für die Beurteilung der Lehrkräfte und der Schulleiterinnen und Schulleiter gelten die 
Ordnung gemäß Absatz 4 Satz 2 und Anlage D, ergänzend die staatlichen Vorschriften. 
2Lehrkräfte können auf die nach Vollendung des 58. Lebensjahres fälligen Beurteilungen durch 
schriftlichen Antrag, der spätestens zwei Wochen nach der Vollendung des 57. Lebensjahres 
bei der Schulleitung eingegangen sein muss, verzichten; dies gilt nicht für Schulleite-rinnen und 
Schulleiter. 3Der Verzicht auf die Beurteilungen beinhaltet den Verzicht auf die 
Leistungsfeststellungen nach Nr. 6 Absatz 4 Satz 2 in Verbindung mit Art. 62 Absatz 1 LlbG. 
4Er ist unwiderruflich und gilt vorbehaltlich Satz 5 bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 
5Dem Antrag wird entsprochen, wenn dienstliche Gründe nicht entgegenstehen. 6Die 
Entscheidung über den Antrag ist nur wirksam, wenn der Antrag schriftlich erfolgt ist und wenn 
die Lehrkraft vor der Entscheidung schriftlich über die Unwiderruflichkeit des Verzichts und über 
die Auswirkungen einer fehlenden Beurteilung und Leistungsfeststellung (keine Einräumung 
des Rechts zum Führen einer höheren Berufsbezeichnung, kein weiterer Stufenaufstieg nach 
Nr. 6 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 30 Absatz 2 BayBesG, keine Möglichkeit der 
Vergabe einer Leistungsstufe Nr. 6 Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit Art. 66 BayBesG) belehrt 
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worden ist. 7Bei Lehrkräften, die das 57. Lebensjahr spätestens am 31.12.2011 vollenden oder 
bereits vollendet haben, muss der Antrag abweichend von Satz 2 bis zum 01.01.2012 bei der 
Schulleitung eingegangen sein. 
 

Nr. 5 a 
Dienstzulagen an Grund- und Mittelschulen 

 

(1) 1Lehrkräfte an Grund und Mittelschulen, die in der Besoldungsgruppe 12 der gemäß dem 
Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung A eingruppiert sind, erhalten 
nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 eine erste Dienstzulage in Höhe der Zulage für die 
entsprechenden Beamten des Katholischen Schulwerks in Bayern. 2Lehrkräfte an Grund- und 
Mittelschulen mit Dienstzulage nach Satz 1 erhalten nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 eine 
weitere Dienstzulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der 
Besoldungsgruppe A 12 und A 13 des Bayerischen Besoldungsgesetzes. 3§ 3 Absatz 4 Teil B, 
4.3. gilt entsprechend. 4In der weiteren Dienstzulage ist die erste Dienstzulage nach Satz 1 
enthalten.  
 
Protokollnotiz zu Absatz 1: 
1Einbezogen sind auch Lehrkräfte als Systembetreuer nach Nr. 5 b Absatz 2, Beratungslehr-kräfte nach Nr. 5 b Absatz 5 und 
Schulpsychologen nach Nr. 5 b Absatz 7, die in Besoldungs-gruppe 12 eingruppiert sind und die aufgrund ihrer Funktion eine 
Zulage in Höhe des Unter-schiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und der Besoldungsgruppe 13 bzw. 
A 13 mit Amtszulage erhalten. 2Ausgenommen sind Lehrkräfte als Systembetreuer nach Nr. 5 b Absatz 2 und 
Beratungslehrkräfte nach Nr. 5 b Absatz 5, deren Eingruppierung niedriger als Besoldungsgruppe 12 ist und die aufgrund ihrer 
Funktion eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und der Besol -
dungsgruppe A 12 oder einer niedrigeren Besoldungsgruppe erhalten. 
 

(2) 1Der Schulträger weist eine dem Verhältnis der Stellen für das funktionslose 
Beförderungsamt in A 12 + AZ zur Gesamtzahl der Stellen der in A 12 eingruppierten Lehrkräfte 
an Grund- und Mittelschulen des Freistaats Bayern entsprechende Anzahl von Stellen mit erster 
Dienstzulage sowie eine dem Verhältnis der Stellen für das funktionslose Beförderungsamt in 
A 13 zur Gesamtzahl der Stellen der in A 12 und A 13 eingruppierten Lehrkräfte an Grund- und 
Mittelschulen des Freistaats Bayern entsprechende Anzahl von Stellen mit weiterer 
Dienstzulage aus. 2Die ausgewiesenen Stellen mit Dienstzulage sind auszuschöpfen. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
Wechselt eine Lehrkraft mit erster Dienstzulage oder mit weiterer Dienstzulage an eine Schule eines anderen Schulträgers, so 
ist der neue Schulträger nicht verpflichtet, die erste Dienstzulage oder die weitere Dienstzulage weiterhin zu gewähren. 
 
(3) 1Die erste Dienstzulage und die weitere Dienstzulage werden an die Lehrkräfte mit den 
besten dienstlichen Beurteilungen vergeben, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob es sich um 
Lehrkräfte in einem Beschäftigungsverhältnis oder um Beamtinnen oder Beamte des 
Katholischen Schulwerks in Bayern handelt; die Wartezeit für die Vergabe der weiteren 
Dienstzulage beträgt drei Jahre nach Vergabe der ersten Dienstzulage. 2Lehrkräften mit 
Dienstzulage, die bei einer späteren Beurteilung eine schlechtere Bewertungsstufe erhalten, 
kann die Dienstzulage entzogen werden; der Entzug der weiteren Dienstzulage beinhaltet den 
Entzug der ersten Dienstzulage, sofern der Schulträger der Lehrkraft nicht die erste 
Dienstzulage belässt. 
 
(4) Erhalten Systembetreuer nach Nr. 5 b Absatz 2, Beratungslehrkräfte nach Nr. 5 b Absatz 5 
oder Schulpsychologen nach Nr. 5 b Absatz 7 eine Dienstzulage nach dieser Vorschrift, so wird 
diese für die Dauer ihrer Tätigkeit auf das Entgelt angerechnet.  
 
Protokollnotiz zu Absatz 4:  
Endet die Tätigkeit als Systembetreuer, Beratungslehrkraft oder Schulpsychologe, so bleibt die Dienstzulage erhalten und wird 
(erstmals) vollständig ausbezahlt. 
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Nr. 5 b 
Lehrkräfte an Grund- und Mittelschulen als Systembetreuer,  

Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen 
 
(1) 1Systembetreuer erhalten bei alleiniger Betreuung der schulischen Verwaltungs-EDV-
Ausstattung sowie der sonstigen schulischen EDV-Ausstattung an einer oder mehreren Schulen 
bei insgesamt bis zu 360 Schülerinnen und Schülern eine Anrechnungsstunde, bei bis zu 720 
Schülerinnen und Schülern zwei Anrechnungsstunden und ab 721 Schülerinnen und Schülern 
drei Anrechnungsstunden. 2Im Schuljahr 2021/22 wird die Zahl der zustehenden 
Anrechnungsstunden um eins erhöht; die zusätzliche Anrechnungsstunde kann auch dem 
Arbeitszeitkonto gutgeschrieben werden. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1:  
Der Systembetreuer soll bei schulorganisatorischer Möglichkeit von einer Klassenleitung freigestellt werden. 

 
(2) Systembetreuer erhalten bei alleiniger Betreuung der schulischen Verwaltungs-EDV-
Ausstattung sowie der sonstigen schulischen EDV-Ausstattung an einer oder mehreren Schulen 
mit insgesamt über 720 Schülerinnen und Schülern nach dreijähriger Bewährung für die weitere 
Dauer der Tätigkeit als Systembetreuer eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen 
dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und der nächsthöheren Besoldungsgruppe der für Beamte 
des Freistaats Bayern gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden 
Besoldungsordnung, jedoch höchstens in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt 
ihrer Besoldungsgruppe und der Besoldungsgruppe A 13.  
 
(3) Die Systembetreuer sind verpflichtet, in angemessenem Umfang Fortbildungen im Bereich 
der Systembetreuung an der eigenen Schule oder darüber hinaus durchzuführen. 
(4) Beratungslehrkräfte erhalten für die Beratungstätigkeit an Schulen mit bis zu 199 
Schülerinnen und Schüler mindestens eine Anrechnungsstunde, an Schulen mit 200 bis 399 
Schülerinnen und Schüler mindestens zwei Anrechnungsstunden bei 400 und mehr 
Schülerinnen und Schüler mindestens drei Anrechnungsstunden. 
 
(5) 1Beratungslehrkräfte mit bestandener Erweiterungsprüfung zur Beratungslehrkraft gemäß 
LPO I erhalten nach dreijähriger Bewährung für die weitere Dauer der Tätigkeit als 
Beratungslehrkraft eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer 
Besoldungsgruppe und der nächsthöheren Besoldungsgruppe der für Beamte des Freistaats 
Bayern gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung, jedoch 
höchstens in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer Besoldungsgruppe und 
der Besoldungsgruppe A 13. 2Dies gilt auch für Lehrkräfte, die die Weiterbildung des 
Katholischen Schulwerks in Bayern erfolgreich abgeschlossen haben, sowie für Lehrkräfte nach 
Nr. 5 Absatz 3 als Beratungslehrkräfte, wenn sie ein Studium für die Qualifikation als 
Beratungslehrkraft gemäß LPO I vollständig absolviert und die Abschlussprüfung beim 
Katholischen Schulwerk in Bayern bestanden haben. 
 
(6) Schulpsychologen erhalten für ihre Tätigkeit an einer oder mehreren Schulen mit insgesamt 
bis zu 149 Schülerinnen und Schülern eine Anrechnungsstunde, an Schulen mit insgesamt 150 
bis 299 Schülerinnen und Schülern zwei Anrechnungsstunden, an Schulen mit insgesamt 300 
bis 449 Schülerinnen und Schülern drei Anrechnungsstunden und an Schulen mit insgesamt 
450 oder mehr Schülerinnen und Schülern vier Anrechnungsstunden. 
 
(7) Schulpsychologen erhalten nach dreijähriger Bewährung für die weitere Dauer der Tätigkeit 
als Schulpsychologe eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen dem Entgelt ihrer 
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Besoldungsgruppe und der Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage* der für Beamte des 
Freistaats Bayern gemäß dem Bayerischen Besoldungsgesetz geltenden Besoldungsordnung. 
*Die Höhe der Amtszulage ergibt sich aus der Anlage 4 zum Bayerischen Besoldungsgesetz (Besoldungsgruppe A 13 mit 
Fußnote 1).  

 
(8) 1Die Bewährungszeit beginnt mit der Übernahme der Tätigkeit. 2Zum Ende der 
Bewährungszeit überprüft und bewertet die Schulleiterin/der Schulleiter im Einvernehmen mit 
dem Schulträger die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben als Systembetreuer, 
Beratungslehrkraft oder Schulpsychologe anhand Ziffer 6 der Anlage D Abschnitt A 2.2.1. 
(Bewährungsfeststellung). 3Das Erfordernis der Bewährung ist erfüllt, wenn die Lehrkraft dabei 
mindestens die Bewertung „Leistung, die die Anforderungen übersteigt – UB“ erreicht. 
 
 
Protokollnotiz zu Nr. 5 b: 
Soweit in Nr. 5 b nicht anders geregelt, gilt für die Erfüllung der Bewährungszeit Anlage C Teil B, 4.1. mit Ausnahme der Nrn. 1 
und 2. 
 

Nr. 6 
Zu §§ 15 bis 20b Teil A, 1. - Tabellenentgelt, Stufen der Entgelttabelle, Weitere 

Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung, Allgemeine Regelungen zu den 
Stufen, Leistungsentgelt, Besondere Einmalzahlung, Erschwerniszuschläge, 
Jahressonderzahlung, Entgeltbezugsgröße, Einmalige Sonderzahlung 2009, 

Arbeitgeber-Höherversicherung - 
 

(1) Die §§ 15 bis 20b Teil A, 1. finden keine Anwendung. 
 
(2) 1Die Lehrkräfte erhalten Entgelt entsprechend der im Bayerischen Besoldungsgesetz 
vorgesehenen Besoldung (Grundbezüge und Nebenbezüge, Art. 2 BayBesG) sowie der 
Ballungsraumzulage (Art. 94 BayBesG). 2Darüberhinaus können bei Vorliegen eines Angebots 
zur Berufung in ein Beamtenverhältnis weitere Entgeltbestandteile gewährt werden. 3Lehrkräfte 
nach Nr. 5 Absatz 3 erhalten Entgelt nach der Besoldungsgruppe, die ihrer Eingruppierung nach 
Nr. 5 Absatz 3 entspricht. 4Das Entgelt umfasst auch für Teilzeitbeschäftigte die Gewährung 
von Leistungsstufen und -prämien. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 2: 
Das Entgelt für Lehrkräfte nach Nr. 5 Absatz 3 umfasst nicht die Strukturzulage nach Art. 33 BayBesG. In Fällen, in denen die 

Strukturzulage bisher Lehrkräften nach Nr. 5 Absatz 3 gewährt wurde, wird sie nicht mit Wirkung für die Vergangenheit 
zurückgefordert; maßgeblich ist der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Protokollnotiz im Amtsblatt. 

 
(3) Änderungen der Besoldung sowie der Ballungsraumzulage werden zum jeweiligen Zeitpunkt 
Bestandteil dieser Sonderregelungen. 
 
(4) 1Der regelmäßige Stufenaufstieg, die Vergabe einer Leistungsstufe und der Stufenstopp 
erfolgen entsprechend den Vorschriften des Bayerischen Besoldungsgesetzes. 2Bei Lehrkräf-
ten, die nach Nr. 5 Absatz 5 Sätze 2 bis 7 wirksam auf die Beurteilung verzichtet haben, findet 
ein Stufenaufstieg und die Vergabe einer Leistungsstufe nicht statt. 3Für die nach Satz 1 
erforderlichen Leistungsfeststellungen gilt Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes entspre-
chend. 4Die Leistungen der Lehrkraft entsprechen den mit dem Amt verbundenen Mindestan-
forderungen im Sinne des Art. 30 Absatz 3 Satz 1 BayBesG, wenn die Lehrkraft in allen 
Einzelmerkmalen der fachlichen Leistung mindestens die Bewertungsstufe „Leistung, die 
Mängel aufweist – MA“ erzielt hat. 
 
Protokollnotiz zu Satz 4: 
Bei Lehrkräften, die vor dem 31.07.2013 im Gesamturteil der fachlichen Leistung die Bewertung „Leistung, die den 
Anforderungen voll entspricht – VE“ oder besser nicht erreicht hatten, und bei denen die Voraussetzungen des Satzes 3 in der 
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am 01.08.2013 in Kraft getretenen Fassung erfüllt wären, endet eine Verzögerung des Stufenaufstiegs mit Ablauf des 
31.07.2013. 
 
(5) Für die Überführung oder Überleitung der am 31.12.2010 vorhandenen und in die bis dahin 
geltende Besoldungsordnung A eingruppierten Lehrkräfte in die Besoldungsordnung A des ab 
dem 01.01.2011 geltenden Bayerischen Besoldungsgesetzes sowie für ihre Einordnung in die 
neuen Grundgehaltstabellen gelten die Vorschriften des Bayerischen Besoldungsgesetzes 
entsprechend. 
 
(6) 1Bei Lehrkräften in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis übernimmt der Schulträger die 
Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 168 SGB VI. 2Davon 
ausgenommen sind Lehrkräfte, welche die Befähigung für eine beamtenrechtliche Laufbahn 
nicht besitzen. 
 
(6a) 1Bei Lehrkräften nach Absatz 6 oder 7, deren Arbeitsverhältnis vor dem 30.06.2019 
begonnen hat und denen auf Grund der Änderung des Art. 40 BaySchFG zum 01.01.2006 eine 
Zusage nach Art. 40 Abs. 1 – 4 BaySchFG in der bis zum 31.12.2005 geltenden Fassung nicht 
erteilt wurde, leistet der Schulträger monatlich zum Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge 
eine zusätzliche Zahlung als Arbeitgeber-Höherversicherung an die Zusatzversorgungskasse 
der bayerischen Gemeinden. 2Die Einzahlung erfolgt in Höhe von einem Prozent des 
zusatzversorgungspflichtigen Entgeltes gem. § 15 Teil D, 10a. 3Institute des geweihten Lebens 
oder Gesellschaften des apostolischen Lebens können die Leistung nach Satz 1 gewähren; sie 
können das Nähere in einer Dienstvereinbarung regeln. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 6a: 
1. Bei der arbeitgeberfinanzierten Zahlung als Arbeitgeber-Höherversicherung handelt es sich um eine reine Beitragszusage 
im Sinne des BetrAVG. 
2. 1Die Regelung der Nummer 2 ABD Teil D, 10c. Teil A findet Anwendung. 2D.h. etwaig vorhandene Steuerfreibeträge 
(steuerliche Förderung) werden zunächst auf die Beiträge des Dienstgebers (Pflichtbeiträge und Arbeitgeber-
Höherversicherung), sodann auf etwaig umgewandelte Entgeltbestandteile der Lehrkraft angewandt. 3Liegt die Summe der 
Beiträge des Dienstgebers und der Entgeltumwandlung oberhalb von Steuerfreigrenzen, trägt die Lehrkraft die hierauf 
entfallende Steuer. 
 

(7) Bei Lehrkräften, die die Voraussetzungen des Absatzes 6 erfüllen, übernimmt der 
Schulträger die Arbeitnehmerbeiträge des § 346 SGB III (sog. Arbeitslosenversicherung). 
 
(8) 1Lehrkräfte mit A-Besoldung, deren Ehegatte als arbeitsvertraglich Beschäftigter, Beamter, 
Richter oder Soldat im öffentlichen Dienst oder aufgrund des Bezuges einer Versorgung nach 
beamtenrechtlichen Grundsätzen einen eigenen Anspruch auf Familienzuschlag der Stufe 1 
oder einer der folgenden Stufen, Ortszuschlag oder entsprechende Leistungen in Höhe der 
Stufe 2 oder einer der folgenden Stufen hat oder bis zum 31.10.2006 hatte, erhalten keinen 
Familienzuschlag.  
2Erreicht der Anspruch des Ehegatten nicht die Höhe der Stufe 1 oder einer der folgenden 
Stufen des Familienzuschlages, so erhält die Lehrkraft eine Aufzahlung in der Höhe, dass beide 
Ehegatten den Familienzuschlag der jeweiligen Stufe insgesamt einmal erhalten. 
3Entsprechendes gilt für Lehrkräfte, deren Ehegatte eine Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Grundsätzen erhält. 
 

Nr. 7 
Zu § 21 Teil A, 1. - Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung - 

 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach §§ 6 Absatz 3 Satz 1, 22 Absatz 1, 26, 27 und 29 
Teil A, 1. werden das Entgelt gemäß Nr. 6 Absatz 2 sowie die sonstigen in Monatsbeträgen 
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festgelegten Entgeltbestandteile einschließlich der vom Arbeitgeber übernommenen Arbeit-
nehmeranteile zur Renten- sowie Sozialversicherung weiterbezahlt. 2§ 21 Sätze 2, 3 Teil A, 1. 
bleiben unberührt. 

 
Nr. 8 

Zu § 22 Teil A, 1. - Entgelt im Krankheitsfall - 
 

1Lehrkräften, die am 30.06.1994 in einem Arbeitsverhältnis gestanden haben, das am 
01.07.1994 zu demselben Arbeitgeber fortbestanden hat und fortbesteht und für deren 
Arbeitsverhältnis das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (ABD) vereinbart wurde, 
können, wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung befreit sind und einen Anspruch 
auf Beihilfen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen haben, Krankenbezüge in entsprechender 
Anwendung von § 71 Absatz 1 bis 5 Teil A, 1. in der am 30.09.2005 geltenden Fassung 
zugesagt werden. 2Ein Krankengeldzuschuss wird in diesen Fällen nicht gewährt. 
 

Nr. 9 
Zu § 24 Teil A, 1. - Berechnung und Auszahlung des Entgelts - 

 
Die Lehrkraft hat Anspruch auf Anweisung des Entgelts am ersten Banktag des laufenden 
Monats. 
 
 

Zum 4. Abschnitt 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
Nr. 10 

Zu §§ 26, 27 und 28 Teil A, 1. - Urlaub, Zusatzurlaub, Sonderurlaub - 
 

(1) 1Die §§ 26, 27 Teil A, 1. finden keine Anwendung. 2Es gelten die Bestimmungen für die 
entsprechenden Beamten des Katholischen Schulwerks in Bayern. 3§ 28 Teil A, 1. findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass Beschäftigten auf Antrag Sonderurlaub ohne Fortzahlung der 
Bezüge gewährt werden soll, wenn sie mindestens ein Kind unter 18 Jahren tatsächlich 
betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen, und dass der Sonderurlaub längstens bis zu insgesamt 15 Jahren gewährt 
werden kann; die übrigen Bestimmungen des § 28 Teil A, 1. bleiben unberührt. 
 
(2) Für die Höhe des Urlaubsanspruchs bei befristeten Arbeitsverhältnissen gelten die 
Bestimmungen für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräfte des Frei-
staates Bayern. 
 
(3) 1Wird die Lehrkraft während der Schulferien durch Unfall oder Krankheit arbeitsunfähig, so 
hat sie dies unverzüglich anzuzeigen. 2Die Fristen des § 22 Absatz 1, 3 Teil A, 1. beginnen mit 
dem Tag der Arbeitsunfähigkeit. 
 
(4) Die Lehrkraft hat sich nach Ende der Schulferien oder, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger 
dauert, nach Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit zur Arbeitsleistung zur Verfügung zu 
stellen. 
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(5) Für Beginn- und Enddatum von Arbeitsverhältnissen, die auf das Schuljahr befristet sind, 
gelten die Bestimmungen für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräfte 
des Freistaates Bayern. 
 
 

Zum 5. Abschnitt 
Befristung und Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

 
Nr. 11 

Zu §§ 31 und 32 Teil A, 1. - Führung auf Probe, Führung auf Zeit - 
 

(1) Führungspositionen sind die Tätigkeiten als Schulleiterin oder Schulleiter. 
 
(2) Die Lehrkraft erhält spätestens zwei Jahre nach der Übertragung für die Dauer der Tätigkeit 
das der Tätigkeit entsprechende Entgelt. 
 

Nr. 12 
Zu § 33 Teil A, 1. - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung - 

 
1Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, mit Ablauf des 
Schulhalbjahres (31. Januar beziehungsweise 31. Juli), in dem die Lehrkraft das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen einer abschlagsfreien Regelaltersrente vollendet hat. 2Wird mit 
einer Lehrkraft, deren Arbeitsverhältnis gemäß Satz 1 geendet hat, ein neuer Arbeitsvertrag 
geschlossen, richtet sich das Entgelt nach der Besoldungsordnung A; die Eingruppierung 
unterliegt der freien Vereinbarung. 
 

Nr. 13 
Zu § 34 Teil A, 1. - Kündigung des Arbeitsverhältnisses - 

 
(1) 1Das Arbeitsverhältnis kann zur Erprobung der Lehrkraft bis zu einem Jahr befristet werden. 
2Abweichend von § 30 Absatz 5 Satz 1 Teil A, 1. ist die ordentliche Kündigung zulässig. 
 
(2) 1Mit der für den 30. Juni geltenden Frist kann auch zum 31. Juli gekündigt werden. 2Eine 
Kündigung zum 30. September ist ausgeschlossen. 
 
(3) Von Lehrkräften, die nach Abschluss des Arbeitsvertrags die Tätigkeit unberechtigt nicht 
aufnehmen oder ohne Einhaltung der Kündigungsfristen des § 34 Teil A, 1. oder bei auf 
bestimmte Dauer abgeschlossenen Arbeitsverhältnissen vor deren vereinbartem Ende 
beendigen, kann eine Vertragsstrafe bis zur Höhe des Entgelts für die Zeit der 
Mindestkündigungsfrist verlangt werden. 
 
 

Sonstige Vorschriften 
 

Nr. 14 
Zu § 36 Teil A, 1. - Beihilfen bei Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen, 

Unterstützungen - 
 

Lehrkräfte in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis erhalten Beihilfe zumindest für die Dauer der 
Beschäftigung, auch im Falle der Elternzeit oder des Sonderurlaubs aus familienpolitischen 
Gründen.1 

2Lehrkräfte, bei denen der Schulträger gemäß Nr. 6 Absatz 6 die 
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Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gemäß § 168 SGB VI übernimmt, 
erhalten Beihilfe auch im Falle der Beendigung des Arbeitsverhältnisses wegen Bezuges einer 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Alters. 3Für Institute des geweihten 
Lebens oder Gesellschaften des apostolischen Lebens gilt Satz 2 ab 01.01.2019 
1 Gesetzlich Krankenversicherte erhalten derzeit Beihilfe im Tarif 814 und Tarif 820 K Plus. 
 

Auffangklausel 
 

Nr. 15 
 

1Die §§ 3 Absatz 3, 23 Absatz 2, 29 Absatz 1 Buchstabe d, 39, 40 und 41 Teil A, 1. finden keine 
Anwendung. 2Es gelten anstelle dieser Bestimmungen die jeweiligen Bestimmungen für die 
entsprechenden Beamten des Katholischen Schulwerks in Bayern. 
 

Kapitel 2 - Sonderregelungen zu Teil B, 3. 

 

Beschäftigte, die die Altersgrenze erreicht haben 
 

(aufgehoben durch Beschluss vom 16.07.2009 mit Inkraftsetzung zum 01.01.2010) 
 

Kapitel 3 - Sonderregelungen zu Teil D, 5. 

 

Sabbatjahrregelung 
 

Nr. 17 
Zu § 1 Teil D, 5. - Geltungsbereich - 

 
1Teil D, 5 „Sabbatjahrregelung“ findet keine Anwendung. 2Es gelten anstelle dieser Regelung 
die Bestimmungen für die entsprechenden arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräfte des 
Freistaates Bayern. 

Nr. 18 - Geltung  

 

Für am 31.12.2001 bestehende Arbeitsverhältnisse gilt im Verhältnis zu kollektivrechtlichen 
Regelungen das Günstigkeitsprinzip in entsprechender Anwendung von § 4 Absatz 3 des 
Tarifvertragsgesetzes.
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4.2.1.9 Bei Beamtinnen und Beamten des Katholischen Schulwerks werden die Folgen 
unterbliebener Unterrichtsbesuche und verspäteter Beurteilungen durch den Dienstherrn 
geregelt; Nrn. 4.2.1.7 und 4.2.1.8 gelten nicht. 
 
4.2.1.10 Eine Beurteilung kann zurückgestellt werden, wenn gegen eine Lehrkraft ein 
Disziplinarverfahren eingeleitet oder ein gerichtliches Strafverfahren anhängig ist oder 
Vorermittlungen eingeleitet sind oder ein sonstiger in der Person der Lehrkraft liegender 
wichtiger Grund vorliegt. Nach rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens, der Einstellung der 
Ermittlungen oder dem Wegfall des sonstigen wichtigen Grundes ist die Beurteilung 
nachzuholen. 
 
4.2.2 Zu beurteilender Personenkreis 
 

4.2.2.1 Turnusmäßig bzw. periodisch zu beurteilen sind alle arbeitsvertraglich beschäftigten 
Lehrkräfte und alle auf Lebenszeit verbeamteten Lehrkräfte des Katholischen Schulwerks. Nicht 
turnusmäßig beurteilt werden arbeitsvertraglich beschäftigte Lehrkräfte mit einer 
Unterrichtsverpflichtung von bis zu acht Wochenstunden, die aus einer weiteren 
hauptberuflichen Tätigkeit Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder einem 
berufsständischen Versorgungswerk zahlen bzw. Leistungen erhalten bzw. Ansprüche aus der 
Künstlersozialversicherung haben. Für diese Lehrkräfte wird zum Ende der nach Teil B, 4.1. 
Anlagen A oder B vorgeschriebenen Bewährungszeit eine Anlassbeurteilung erstellt, soweit sie 
nicht durch schriftliche und unwiderrufliche Erklärung auf den Bewährungsaufstieg verzichten. 
 
4.2.2.2 
 
4.2.2.2.1 Nicht mehr beurteilt werden arbeitsvertraglich beschäftigte Lehrkräfte, wenn im Laufe 
des Kalenderjahres, das an das Ende des Beurteilungszeitraums anschließt, das 
Arbeitsverhältnis wegen Bezugs einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen 
Alters beendet wird oder sie in die Freistellungsphase der Altersteilzeit treten. Dies gilt nicht, 
wenn die Lehrkraft noch nicht die Endstufe (Art. 30 Abs. 2 Satz 1 BayBesG entsprechend) in 
ihrer Besoldungsgruppe erreicht hat. Nicht mehr beurteilt wird außerdem, wer wirksam nach Nr. 
5 Absatz 5 Sätze 2 bis 6 Teil B, 4.1. auf die Beurteilung verzichtet hat. Dies gilt nicht, wenn der 
Schulträger eine Beurteilung fordert. 
 
4.2.2.2.2 Nicht mehr beurteilt werden Beamtinnen und Beamte des Katholischen Schulwerks, 
die im Laufe des Kalenderjahres, das an das Ende des regulären Beurteilungszeitraums 
anschließt, 
- in den gesetzlichen Ruhestand, 
- in den Antragsruhestand (Antrag gestellt und Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt), 
- in die Freistellungsphase der Altersteilzeit, 
- in die Freistellungsphase eines Sabbatjahrmodells und unmittelbar anschließend in den 
gesetzlichen Ruhestand oder den Antragsruhestand (Antrag gestellt und 
Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt) oder 
- ohne Dienstbezüge beurlaubt werden und unmittelbar anschließend in den gesetzlichen 
Ruhestand oder den Antragsruhestand (Antrag gestellt und Bewilligungsvoraussetzungen 
erfüllt) treten. Nr. 4.2.2.2.1 S. 2 gilt entsprechend. 
 
4.2.2.3 Bei Lehrkräften, die im letzten Jahr des Beurteilungszeitraums in ein Beamtenverhältnis 
auf Lebenszeit berufen werden, entfällt die periodische Beurteilung. 
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4.3 Zwischenbeurteilung 
 

4.3.1 Die Zwischenbeurteilung soll nur sicherstellen, dass die während eines nicht 
unerheblichen Zeitraums gezeigte Leistung, Eignung und Befähigung der Lehrkraft bei der 
nächsten turnusmäßigen bzw. periodischen Beurteilung berücksichtigt werden kann. 
 
4.3.2 Wechselt eine Lehrkraft an eine andere Schule oder an eine nicht mit unterrichtlichen 
Aufgaben befasste Stelle, erstellt die oder der bisher zuständige Beurteilende eine Zwischen-
beurteilung, wenn die Lehrkraft mindestens sechs Monate an der Schule tätig war und im letzten 
Schulhalbjahr ihrer Tätigkeit nicht dienstlich beurteilt worden ist. Ist die aufnehmende Stelle eine 
andere Schule im Anwendungsbereich des ABD, erhält diese – sowie bei einem Wechsel des 
Schulträgers im Anwendungsbereich des ABD auch der aufnehmende Schulträger – einen 
Abdruck der Zwischenbeurteilung, gegebenenfalls mit einer Abschrift dagegen erhobener 
schriftlicher Einwendungen; führt die Überprüfung der Zwischenbeurteilung zu deren 
Abänderung, so wird die aufnehmende Schule hiervon verständigt. 
 
4.3.3 Im Fall einer Beurlaubung oder Freistellung vom Dienst ist eine Zwischenbeurteilung nur 
dann zu erstellen, wenn zum Beginn der Beurlaubung oder Freistellung mindestens ein 
Schulhalbjahr seit dem Ende des der letzten dienstlichen Beurteilung zugrunde liegenden 
Zeitraums (oder bei Lehrkräften als Beamtinnen und Beamte des Katholischen Schulwerks seit 
dem Ende der Probezeit vergangen ist [Art. 57 LlbG entsprechend]) und die Lehrkraft bei der 
(nächsten) turnusmäßigen bzw. periodischen Beurteilung aufgrund der Dauer der Beurlaubung 
oder Freistellung nicht beurteilt wird oder die (nächste) turnusmäßige bzw. periodische 
Beurteilung hinausgeschoben wird. Eine Zwischenbeurteilung ist nicht zu erstellen, wenn die 
Lehrkraft gem. Nr. 4.2.1.5 in die turnusmäßige bzw. periodische Beurteilung einbezogen wird. 
 
4.3.4 Zwischenbeurteilungen sind ohne Gesamturteil, im Übrigen aber – soweit möglich – in 
derselben Form wie eine turnusmäßige bzw. periodische Beurteilung zu erstellen. Im Gegensatz 
dazu sind Zwischenbeurteilungen während der Probezeit ebenfalls ohne Gesamturteil, aber in 
derselben Form wie eine Probezeitbeurteilung zu erstellen. 
 
4.3.5 Sofern eine Lehrkraft in der gleichen Besoldungsgruppe und auf dem gleichen 
Dienstposten zuletzt turnusmäßig bzw. periodisch oder gemäß Nrn. 4.2.1.4, 4.2.1.6 oder 4.2.1.7 
beurteilt worden ist, genügt es für die Zwischenbeurteilung, wenn auf einem besonderen Blatt 
ergänzend zu der letzten turnusmäßigen bzw. periodischen Beurteilung vermerkt wird, ob und 
in welcher Hinsicht sich in der Zwischenzeit die für die Beurteilung der Lehrkraft maßgeblichen 
Gesichtspunkte geändert haben. 
 
4.3.6 Ist wegen Unterschreitung der vorstehend genannten Zeiträume keine 
Zwischenbeurteilung zu erstellen, sind aussagekräftige Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
welche die Erstellung einer ordnungsgemäßen dienstlichen Beurteilung ermöglichen. 
 
4.4 Einschätzung während der Probezeit und Probezeitbeurteilung (nur für Beamtinnen 
und Beamte des Katholischen Schulwerks) 
 
4.4.1 Nach der Hälfte der regelmäßigen Probezeit ist unter Verwendung des Formulars 
„Einschätzung während der Probezeit“ eine Einschätzung der Eignung, Befähigung und 
fachlichen Leistung vorzunehmen. Dies gilt nicht für Lehrkräfte, die für eine Verkürzung der 
Probezeit in Betracht kommen. Sofern an dem erfolgreichen Abschluss der Probezeit Zweifel 
bestehen, sind diese, ihre Ursachen und die Möglichkeiten der Abhilfe deutlich herauszustellen. 
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schriftlichen Hinweis nicht ablehnt, wird aufmerksam gemacht (vgl. dazu Nr. 9.6 der 
Bayerischen Inklusionsrichtlinien). 
 
4.7.2 Eine Beteiligung der Mitarbeitervertretung bei der Erstellung der Beurteilung der Lehrkräfte 
ist weder vorgesehen noch zulässig. Über die Tatsache der anstehenden Beurteilung kann 
generell die Mitarbeitervertretung nach § 27 Abs. 1 Satz 1 MAVO informiert werden. Das 
Beschwerderecht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach § 26 Abs. 3 Nr. 2 MAVO bleibt 
unberührt. 
 
4.8 Eröffnung der dienstlichen Beurteilung 
 

Der für die Lehrkraft vorgesehene Abdruck der Beurteilung ist dieser eine Woche vor Eröffnung 
der Beurteilung zuzuleiten. Bei der Anlassbeurteilung genügt der Zugang am Tag vor der 
Eröffnung. Die dienstliche Beurteilung wird der Lehrkraft von der oder dem Beurteilenden 
eröffnet. Die Eröffnung der dienstlichen Beurteilung beurlaubter bzw. zugewiesener Lehrkräfte 
und Fachlehrkräfte kann auf die Schulleiterin bzw. den Schulleiter, die bzw. der den 
Beurteilungsvorschlag erstellt hat, delegiert werden. Die dienstliche Beurteilung ist mit der 
Lehrkraft zu besprechen. Bei diesem Beurteilungsgespräch soll auf den wesentlichen Inhalt der 
Beurteilung eingegangen werden. Dadurch können Missverständnisse ausgeräumt und der 
Lehrkraft Hilfen gegeben werden, wie sie etwa aufgetretene Schwächen beseitigen kann. 
 
4.9 Einwendungen gegen die dienstliche Beurteilung 
 

4.9.1 Der Lehrkraft wird für etwaige Einwendungen eine Überlegungsfrist von drei Wochen nach 
der Eröffnung eingeräumt. Die Lehrkraft soll etwaige Einwendungen innerhalb dieses Zeitraums 
erheben, damit deren Berücksichtigung im Überprüfungsverfahren sichergestellt ist. Nach 
Ablauf dieser Frist wird die Beurteilung der überprüfenden Stelle vorgelegt. Diese ist bei 
arbeitsvertraglich beschäftigten Lehrkräften der Schulträger, bei Beamtinnen und Beamten des 
Katholischen Schulwerks das Katholische Schulwerk in Bayern. 
 
4.9.2 Die Einwendungen der Lehrkraft sind der überprüfenden Stelle mit einer Stellungnahme 
der oder des Beurteilenden vorzulegen. Diese Stellungnahme soll sich mit den erhobenen 
Einwendungen auseinandersetzen und keine Ergänzung der dienstlichen Beurteilung dar-
stellen. Bei Einwendungen gegen eine Zwischenbeurteilung sind gleichzeitig Kopien der 
Zwischenbeurteilung und der Stellungnahme der oder des Beurteilenden der aufnehmenden 
Schule bzw. dem aufnehmenden Schulträger zur Kenntnis zuzuleiten. 
 
4.9.3 Nach Ablauf der Drei-Wochen-Frist erhobene Einwendungen der Lehrkraft sind der 
überprüfenden Stelle nachzureichen und zu berücksichtigen, soweit dies noch möglich ist. 
 
4.10 Überprüfung der dienstlichen Beurteilung 
 

4.10.1 Die Überprüfung der dienstlichen Beurteilungen dient der Einhaltung des Gebots einer 
gleichmäßigen Handhabung der Beurteilungsgrundsätze. Sie soll spätestens nach einer Frist 
von sechs Monaten nach der ersten Eröffnung abgeschlossen sein. 
 
4.10.2 Eine abgeänderte dienstliche Beurteilung ist spätestens drei Monate nach der 
Überprüfung der Lehrkraft nochmals zu eröffnen (vgl. Art. 61 Abs. 1 Satz 5 LlbG entsprechend); 
der überprüfenden Stelle ist hierüber zu berichten. Die Lehrkraft bestätigt durch ihre Unterschrift 
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die Eröffnung der geänderten Beurteilung. Der Lehrkraft ist ein Abdruck der geänderten 
Beurteilung auszuhändigen. 
 
4.10.3 Wird den Einwendungen nicht entsprochen, so ist die Lehrkraft vom Ergebnis der 
Überprüfung ihrer Einwendungen zu verständigen. In diesem Fall oder bei der nochmaligen 
Eröffnung ist der Lehrkraft die zu ihren Einwendungen erfolgte schriftliche Stellungnahme der 
oder des Beurteilenden bekannt zu geben. Diese Stellungnahme ist der Lehrkraft in Kopie 
auszuhändigen.  
 
4.10.4 Die Beurteilung ist mit dem Vermerk über ihre Eröffnung zu den Personalakten zu 
nehmen. 
 

5. Leistungsfeststellung 
 

 
5.1 Fallgestaltungen 
 
In entsprechender Anwendung des Art. 62 Abs. 1 Satz 1 LlbG sollen Leistungsfeststellungen, 
die für die Entscheidungen entsprechend Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 BayBesG sowie 
entsprechend Art. 66 Abs. 2 BayBesG erforderlich sind, soweit möglich, mit der turnusmäßigen 
bzw. periodischen Beurteilung verbunden werden. Es handelt sich dabei um folgende 
Konstellationen: 
- Regelmäßiger Stufenaufstieg bzw. Stufenstopp: Feststellung, ob die mit dem Amt 
verbundenen Mindestanforderungen erfüllt bzw. nicht erfüllt sind (Art. 62 Abs. 3 LlbG, Art. 30 
Abs. 3 Sätze 1 und 3 BayBesG entsprechend), 
- Leistungsstufe: Feststellung, ob dauerhaft herausragende Leistungen vorliegen (Art. 62 Abs. 
2 LlbG, Art. 66 Abs. 2 BayBesG entsprechend). 
 
Für die Leistungsfeststellung im Rahmen der Beurteilung ist der entsprechende Vordruck zu 
verwenden. Für die gesonderte Leistungsfeststellung ist der entsprechende Vordruck zu 
verwenden. 
 
5.2 Gegenstand der Leistungsfeststellung 
 
Gegenstand der Feststellung sind die Kriterien der fachlichen Leistung gemäß Nr. 2.2.1. 
 
5.2.1 Regelmäßiger Stufenaufstieg 
 
5.2.1.1 Entsprechend Art. 30 Abs. 2 BayBesG steigt das Grundgehalt in regelmäßigen 
Zeitabständen (bis zum Erreichen der Endstufe) an, wenn die Lehrkraft die mit dem Amt 
verbundenen Mindestanforderungen erfüllt. Bezugspunkt für die entsprechend Art. 30 Abs. 3 
Satz 1 BayBesG erforderliche Leistungsfeststellung ist grundsätzlich das jeweilige Amt im 
statusrechtlichen Sinn, das die Lehrkraft am letzten Tag des Beurteilungszeitraums bzw. am 
letzten Tag des für die gesonderte Leistungsfeststellung relevanten Zeitraumes innehat. Die 
Mindestanforderungen gelten regelmäßig als erfüllt, wenn die Lehrkraft in allen 
Einzelmerkmalen der fachlichen Leistung gemäß Nr. 2.2.1 mindestens die Bewertungsstufe 
„Leistung, die Mängel aufweist – MA“ erzielt hat. Bei der Entscheidung sind sämtliche 
zurechenbaren Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Es handelt sich dabei 
insbesondere darum, 
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– ob Leistungsmängel der Lehrkraft zugerechnet werden können; dies ist insbesondere nicht 
der Fall, wenn sie auf eine Krankheit oder auf eine Schwerbehinderung zurückzuführen sind, 
– inwieweit die gezeigten Leistungen von dem allgemeinen Durchschnitt abweichen, 
– wie lange Leistungsmängel während des Beurteilungszeitraums bestanden haben, 
– ob zu erwarten ist, dass Leistungsmängel auch ohne Maßnahmen durch die Dienstvorge-
setzte oder den Dienstvorgesetzten behoben werden. 
 
5.2.1.2 Die Grundsätze der Bayerischen Inklusionsrichtlinien (dort vor allem Nr. 9.3.3) sind zu 
beachten. 
 
5.2.1.3 Eine gesonderte Berücksichtigung der oben genannten Umstände bei der 
Leistungsfeststellung ist nur insoweit möglich, als diese nicht bereits Eingang bei der Bewertung 
der entsprechend Art. 58 Abs. 3 Nr. 1, Abs. 6 Satz 2 LlbG maßgeblichen Beurteilungskriterien 
gefunden haben (vgl. Nr. 2.3.5; keine doppelte Berücksichtigung). Durch die Berücksichtigung 
aller Umstände des Einzelfalls ist gewährleistet, dass unberechtigte Benachteiligungen 
verhindert werden, und auf die Besonderheiten von Einzelfällen eingegangen werden kann. 
 

5.2.2 Stufenstopp 
 
5.2.2.1 Kann nicht festgestellt werden, dass die Mindestanforderungen erfüllt sind, weil die 
Lehrkraft nicht in allen Einzelmerkmalen der fachlichen Leistung gemäß Nr. 2.2.1 mindestens 
die Bewertungsstufe „Leistung, die Mängel aufweist – MA“ erreicht hat, ist Folge des Art. 30 
Absatz 3 BayBesG in entsprechender Anwendung das Verbleiben in der bisherigen Stufe.  
 
5.2.2.2 Der regelmäßige Stufenaufstieg darf einer Lehrkraft nur versagt werden, wenn sie 
rechtzeitig vorher auf die Leistungsmängel ausdrücklich hingewiesen worden ist (Art. 62 Abs. 4 
Satz 2 LlbG entsprechend). Dies soll der betroffenen Lehrkraft die Chance geben, 
Leistungsmängel rechtzeitig zu beheben und gleichzeitig aufzeigen, dass finanzielle Einbußen 
hingenommen werden müssen, wenn die Leistungen nicht gesteigert werden. Inhalt und 
Zeitpunkt des Hinweises sind im Personalakt zu vermerken. 
 
5.2.2.3 Unterbleibt eine positive Feststellung entsprechend Art. 62 Abs. 3 LlbG, ist dies der 
Lehrkraft gegenüber – in entsprechender Anwendung des Art. 39 Abs. 1 Satz 2 BayVwVfG – 
zu begründen. Eine Abschrift der Mitteilung der Gründe ist in den Personalakt aufzunehmen. 
 
5.2.2.4. Entsprechend Art. 62 Abs. 5 LlbG wird regelmäßig überprüft, ob nunmehr die 
Mindestanforderungen entsprechend Art. 30 Abs. 3 Satz 1 BayBesG vorliegen. 
Dies ermöglicht dem Dienstherrn flexibel auf die Leistungen der Lehrkraft nach einem Anhalten 
in der Stufe zu reagieren und gibt der betroffenen Lehrkraft die Chance und den Anreiz schnell 
die Leistungen zu steigern. 
 
5.2.2.5 Wird festgestellt, dass die Mindestanforderungen nicht erfüllt sind (Stufenstopp), sind 
die Leistungen im Rahmen einer gesonderten Leistungsfeststellung in Abständen von jeweils 
einem Jahr nach Beginn des Stufenstopps erneut zu überprüfen (Art. 62 Abs. 5 Satz 1 LlbG 
entsprechend). Sofern zu diesem Zeitpunkt zugleich eine turnusmäßige bzw. periodische 
Beurteilung erstellt wird, wird die Überprüfungsfeststellung mit dieser verbunden (Art. 62 Abs. 5 
Satz 4 LlbG entsprechend). Einer gesonderten Leistungsfeststellung bedarf es auch dann, 
wenn eine Leistungsfeststellung für die Entscheidungen entsprechend Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 
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und 3 BayBesG sowie entsprechend Art. 66 Abs. 2 BayBesG erforderlich ist, eine turnusmäßige 
bzw. periodische Beurteilung jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 

5.2.3 Leistungsstufe 
 
5.2.3.1 Entsprechend Art. 62 Abs. 2 LlbG kommen für die Vergabe einer Leistungsstufe 
entsprechend Art. 66 Abs. 1 BayBesG nur diejenigen Lehrkräfte in Betracht, die in den Kriterien 
der fachlichen Leistung gemäß Nr. 2.2.1 die jeweils in der Vergleichsgruppe höchst vergebenen 
Bewertungen erhalten haben. 
 
5.2.3.2 Für die Probezeitbeamtinnen und Probezeitbeamten gilt Art. 62 Abs. 2 Satz 2 in 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 5 LlbG entsprechend. 
 
5.2.3.3 Von einer Festlegung genau bestimmter Kriterien wurde abgesehen, um die 
Entscheidung der oder des Dienstvorgesetzten nicht zu beschränken. Dies garantiert das 
notwendige Maß an Gerechtigkeit im Einzelfall. 
 
5.2.3.4 In entsprechender Anwendung des Art. 66 Abs. 2 Satz 2 BayBesG entscheidet die 
zuständige Stelle auf der Grundlage der Leistungsfeststellung im Rahmen einer weiteren 
Auswahlentscheidung (Vergabeentscheidung) über die tatsächliche Vergabe einer 
Leistungsstufe und deren Dauer. Der Beginn der Leistungsstufe kann bei jeder Lehrkraft 
individuell bestimmt werden. Letzteres ist nicht Gegenstand der Leistungsfeststellung. Auf Art. 
62 Abs. 2 Sätze 3 und 4 LlbG wird verwiesen. 
 
5.3 Leistungsfeststellungen während der Probezeit 
 
5.3.1 Sofern während der Probezeit Leistungsfeststellungen entsprechend Art. 30 Abs. 3, Art. 
66 Abs. 2 BayBesG erforderlich werden, können diese mit der Einschätzung bzw. der Probe-
zeitbeurteilung verbunden werden (Art. 62 Abs. 1 Satz 4 LlbG entsprechend). 
 
5.3.2 Für Leistungsfeststellungen während der Probezeit gelten abweichend die für die 
Einschätzung bzw. die Probezeitbeurteilung maßgebenden Bewertungsmaßstäbe (Art. 62 Abs. 
1 Satz 5 in Verbindung mit Art. 55 Abs. 1 Satz 1 bzw. Art. 55 Abs. 2 Satz 2 LlbG entsprechend). 
 
5.4 Zusammentreffen von Zeiten aktiver Dienstleistung und von berücksichti-
gungsfähigen Zeiten  
 
Treffen in einem Beurteilungszeitraum Zeiten aktiver Dienstleistung mit Zeiten entsprechend 
Art. 31 Abs. 3 BayBesG zusammen, während der entsprechend Art. 30 Abs. 3 Satz 5 BayBesG 
die mit dem Amt verbundenen Mindestanforderungen als erfüllt gelten, ist im Wege einer 
Gesamtwürdigung des Beurteilungszeitraums zu entscheiden, ob insgesamt davon 
ausgegangen werden kann, dass die mit dem Amt verbundenen Mindestanforderungen erfüllt 
sind. 
 
5.5 Zuständigkeit und Verfahren 
 
Die Zuständigkeiten richten sich in allen in Nrn. 5.1 und 5.2 genannten Fällen nach Nr. 4.6. 
Hinsichtlich des Verfahrens finden die in Nr. 4 für die dienstliche Beurteilung getroffenen 
Regelungen entsprechende Anwendung. 
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5.6 Maßstab 
 

Leistungsfeststellungen können ihrer Funktion nur gerecht werden, wenn sie nach objektiven 
Gesichtspunkten erstellt werden und ein möglichst zutreffendes, ausgewogenes und 
umfassendes Bild von den Leistungen der Lehrkräfte geben. Die Nr. 2.2.1 findet entsprechende 
Anwendung, soweit es um die Feststellung der fachlichen Leistung geht. 
 
5.7 Wirksamkeit 
 

5.7.1 Bezüglich des Beginns der Wirksamkeit einer Leistungsfeststellung ist auf den Beginn des 
Monats abzustellen, der auf den Monat, in dem die Leistungsfeststellung eröffnet worden ist, 
folgt. Sofern die Leistungsfeststellung mit der turnusmäßigen bzw. periodischen Beurteilung 
verbunden ist, ist maßgeblich der Monat der Eröffnung der turnusmäßigen bzw. periodischen 
Beurteilung. Eine Leistungsfeststellung, die mit einer periodischen Beurteilung verbunden ist, 
gilt bis zur nächsten turnusmäßigen bzw. periodischen Beurteilung. Eine gesonderte 
Leistungsfeststellung ist wirksam bis zur ersten oder nächsten turnusmäßigen bzw. 
periodischen Beurteilung, bzw., wenn eine solche nicht erfolgt, bis zur nächsten gesonderten 
Leistungsfeststellung. 
 
5.7.2 Unterbleibt eine positive Leistungsfeststellung (Stufenstopp), so treten die Rechtsfolgen 
entsprechend Art. 30 Abs. 3 Satz 3 BayBesG mit dem Beginn des Monats ein, der auf den 
Monat folgt, in dem die turnusmäßige bzw. periodische Beurteilung bzw. die gesonderte 
Leistungsfeststellung eröffnet worden ist. Jeweils nach einem Jahr ab Eintritt der Rechtsfolgen 
entsprechend Art. 30 Abs. 3 Satz 3 BayBesG wird erneut überprüft, ob die Lehrkraft nunmehr 
die Mindestanforderungen erfüllt. Wenn dies der Fall ist, erfolgt eine positive 
Leistungsfeststellung; andernfalls wird festgehalten, dass die Leistung nach wie vor nicht den 
Mindestanforderungen entspricht. 
 
5.8 Einwendungen gegen die Leistungsfeststellung 
 
Für das Verfahren bei Einwendungen gegen die Leistungsfeststellung findet Nr. 4.9 
entsprechende Anwendung. 
 
Anmerkung zu Verweisungen auf die Bayerischen Inklusionsrichtlinien:  
Bei einer Änderung oder Neufassung der Bayerischen Inklusionsrichtlinien treten an die Stelle der genannten Regelungen die 
entsprechenden Folgeregelungen.   
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1. Allgemeines 
 

 
 

Abschnitt B: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der 
Schulleiterinnen und Schulleiter an katholischen Schulen 

1. Allgemeines 

 

1.1 Die Schulleiterinnen und Schulleiter haben ein breiteres Aufgabenspektrum als Lehrkräfte. 
Diesem Umstand müssen die Beurteilungsrichtlinien Rechnung tragen. Die Grundsätze und 
Regelungen im Abschnitt A dieser Beurteilungsrichtlinien gelten, insoweit als auf sie Bezug 
genommen wird. Auch die Maßgaben der Bayerischen Inklusionsrichtlinien zu Verfahren und 
Inhalt der Beurteilung von Schwerbehinderten (schwerbehinderte und gleichgestellte behinderte 
Menschen im Sinn von § 2 Abs. 2 und 3 SGB IX) finden Anwendung. 
 
1.2 Dienstliche Beurteilungen erfüllen im Wesentlichen folgende Zwecke: 
 
1.2.1 Dienstliche Beurteilungen haben zum Ersten die Aufgabe, der Schulleiterin bzw. dem 
Schulleiter zu zeigen, welches Bild ihrer Leistung, Eignung und Befähigung das Katholische 
Schulwerk in Bayern/der Schulträger innerhalb des Beurteilungszeitraums von ihr bzw. ihm 
gewonnen hat. Die dienstliche Beurteilung ist somit ein Instrument der Personalführung und der 
Qualitätssicherung. 
 
1.2.2 Zum Zweiten soll durch die dienstlichen Beurteilungen regelmäßig ein vergleichender 
Überblick über das Leistungspotenzial der Schulleiterinnen bzw. der Schulleiter ermöglicht 
werden, der die Grundlage für Auswahlentscheidungen über die weitere dienstliche 
Verwendung und das berufliche Fortkommen der Schulleiterinnen und Schulleiter darstellt. 
 
1.2.3 Die dienstliche Beurteilung ist zum Dritten eine maßgebliche Grundlage für die für 
Entscheidungen entsprechend Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3 und Art. 66 Abs. 2 des Bayerischen 
Besoldungsgesetzes (BayBesG) notwendige Leistungsfeststellung. 
 
1.3 Grundsätze der Beurteilung 
 
1.3.1 Beurteilen heißt, Beobachtungen und Erkenntnisse unter bestimmten Gesichtspunkten zu 
bewerten. Um eine fundierte Einschätzung der Leistung einer Schulleiterin bzw. eines 
Schulleiters zu ermöglichen, sollen sich die in Nr. 4.4 genannten, an der Beurteilung maßgeblich 
beteiligten Personen ein Bild vor Ort machen. Die Einzelbeobachtungen müssen jeweils nach 
ihrer Bedeutung eingeordnet und gewichtet werden. 
 
1.3.2 Dienstliche Beurteilungen erfüllen ihren Zweck nur, wenn sie nach objektiven Gesichts-
punkten, d. h. nach den Geboten der Gleichmäßigkeit, Gerechtigkeit und Sachlichkeit erstellt 
werden. Dazu gehört auch eine Vergleichbarkeit der Beurteilungsergebnisse auf Ebene der 
bayerischen Diözesen. Die Beurteilungen müssen ein möglichst zutreffendes, umfassendes 
und ausgewogenes Bild von den Leistungen und Fähigkeiten der Schulleiterinnen bzw. 
Schulleiter geben. Dementsprechend müssen in den Beurteilungen sowohl Stärken als auch 
Schwächen, soweit diese für die dienstliche Verwendbarkeit von Bedeutung sind oder sein 
können, zum Ausdruck kommen. Dabei ist zu vermeiden, dass erstmals zum Ende des 
Beurteilungszeitraums Mängel angesprochen werden. Sie sind rechtzeitig anzusprechen und 
Möglichkeiten zur Abhilfe aufzuzeigen, damit die Mängel abgestellt werden können. Das 
diesbezüglich Veranlasste ist zu dokumentieren. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBesG-G2
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBesG-G3
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayBesG-G3
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D, 8. Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte 
und Auszubildende 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Regelung gilt für Beschäftigte und Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten 
nach ABD Teil E, 2 sowie für dual Studierende nach Teil E, 4 mit Dienststelle bzw. 
Ausbildungsstelle und Hauptwohnung (§ 21 Absatz 2 und § 22 Bundesmeldegesetz) im 
„Verdichtungsraum München“. 
 
(2) Der „Verdichtungsraum München“ im Sinne des Absatzes 1 ist das in Anhang 2 der Anlage 
zur Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013 
(GVBl S. 550, BayRS 230-1-5-F) in der jeweils geltenden Fassung definierte Gebiet. 
 
(3) 1Beschäftigte sowie Auszubildende nach Absatz 1, deren Dienststelle bzw. Ausbildungs-
stelle und Hauptwohnung (§ 21 Absatz 2 und § 22 Bundesmeldegesetz) am 31. August 2013 
im Stadt- und Umlandbereich München lagen und seither ununterbrochen liegen, wie dieser in 
Anhang 3 der Anlage zur Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) 
vom 8. August 2006 (GVBl S. 471, BayRS 230-1-5-W), geändert durch Verordnung vom 22. 
Dezember 2009 (GVBl S. 650), festgelegt war, wird für die Dauer des ununterbrochenen 
Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnisses ebenfalls eine ergänzende Leistung nach § 3 Absätze 
1 bis 3 gewährt, soweit nicht bereits ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 bzw. 5 bis 7 
besteht. 2Dies gilt nur, solange die sonstigen Voraussetzungen für den Bezug der ergänzenden 
Leistung seit dem 31. August 2013 ununterbrochen erfüllt sind. 
 
Anmerkung zu Absatz 3: 
Bei Wiedereinstellung einer/eines Beschäftigten lebt der Anspruch auf die ergänzende Leistung nach folgender Maßgabe 
wieder auf: 
1. Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich. 
2. 1Bei Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis 
standen oder stehen (Saisonbeschäftigte). 2Die Anwendung dieser Anmerkung endet, wenn die/der Saisonbeschäftigte in einer 
neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 
 

(4) Unter den Geltungsbereich dieser Regelung fallen auch vom Arbeitgeber angebotene 
Bachelorstudiengänge, das Erziehungsvorpraktikum und das Volontariat, wenn für das 
Volontariat eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten vereinbart ist. 
 
(5) 1Für Beschäftigte mit Hauptwohnung (§ 21 Absatz 2 und § 22 Bundesmeldegesetz) im 
Bereich des vom Kommunalen Arbeitgeberverband definierten „Großraum München“ und 
Dienststelle im „Verdichtungsraum München“ gilt diese Regelung auf Antrag, sofern und 
solange die Kommune der Hauptwohnung (Wohnortgemeinde) die Tarifvereinbarung der 
München-Zulage für ihre Beschäftigten zur Anwendung bringt. 2Diese Gewährung bedarf 
zusätzlich einer einzelarbeitsvertraglichen Vereinbarung mit Widerrufsvorbehalt bzw. mit 
auflösender Bedingung, für den Fall, dass die Wohnortgemeinde im „Großraum München“ ihren 
Beschäftigten die Zulage nicht mehr gewährt. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 5: 
1. Dem Antrag auf Geltung der Regelung ist eine Bestätigung der Kommune der Hauptwohnung (Wohnortgemeinde) 
beizufügen, dass für die Beschäftigten der jeweiligen Kommune die Leistung nach dem Tarifvertrag der München-Zulage 
gewährt wird. 
2. Die einzelarbeitsvertragliche Vereinbarung ist gemäß der Anlage 2 zu dieser Regelung zu fassen. 
3. Die Gemeinden des vom „Großraum München“ umfassten Gebietes sind in der Anlage 1 zu dieser Regelung aufgeführt. 

 
(6) 1Arbeitgeber mit Dienststelle(n) im Bereich des vom Kommunalen Arbeitgeberverband 
definierten „Großraum München“ können mit Beschluss des zuständigen Organs und ggf. 
stiftungsaufsichtlicher Genehmigung die Anwendung dieser Regelung für jede einzelne 

https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLEP-ANL_3?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLEP-ANL_3?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/
file:///C:/Users/KK393764/AppData/Roaming/Zuertz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Zuertz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Zuertz/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/2_onlineABD/ABD%20ab%202014/_Gesamtfassung/_Endfassung/Veröffentlicht/2020/Anhang%203%20der%20Anlage%20zur%20Verordnung%20über%20das%20Landesentwicklungsprogramm%20Bayern%20(LEP)
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27522&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27522&DatumAuswahl=
https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=29974&DatumAuswahl=


ABD 
© ABD, erstellt am 01.10.2022 
Fassung vom 01.10.2022 

Teil D: Sonstige Regelungen 
 D, 8. Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und 

Auszubildende 
§ 2 Voraussetzungen und Höhe der ergänzenden Leistung 

 

 
 

Dienststelle beschließen, soweit und solange die jeweilige Kommune, auf deren Gebiet sich die 
jeweilige Dienststelle befindet, die Tarifvereinbarung der München-Zulage für ihre Beschäftigten 
zur Anwendung bringt. 2Die Höhe der Zulage entspricht der bei der Kommune gewährten 
Zulage. 3Diese Gewährung bedarf zusätzlich einer einzelarbeitsvertraglichen Vereinbarung mit 
Widerrufsvorbehalt bzw. mit auflösender Bedingung, für den Fall, dass die 
Dienststellenkommune im „Großraum München“ ihren Beschäftigten die Zulage nicht mehr 
gewährt. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 6: 
1. Die Gemeinden des vom „Großraum München“ umfassten Gebietes sind in der Anlage 1 zu dieser Regelung aufgeführt. 
2. Der Beschluss des zuständigen Organs ist gemäß der Anlage 3 zu dieser Regelung zu fassen. 
3. Die einzelarbeitsvertragliche Vereinbarung ist gemäß der Anlage 4 zu dieser Regelung zu fassen. 
4. Die Gewährung nach diesem Absatz setzt voraus, dass sich die Hauptwohnung des/der Beschäftigten im „Verdichtungsraum 
München“ im Sinne des Absatzes 1 (Anhang 2 der Anlage zur Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern 
(LEP) vom 22. August 2013 (GVBl. S. 550, BayRS 230-1-5-F) in der jeweils geltenden Fassung) befindet. 
5. 1Sofern Rechtsträger gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 sowie Abs. 2 BayRKO einen Beschluss nach Abs. 5 fassen, findet für 
diese Rechtsträger Abs. 5 Satz 2 keine Anwendung. 2Diese Rechtsträger können die Höhe der Zulage selbst festlegen. 
3Änderungen der Höhe der ergänzenden Leistung gemäß Satz 2 sind mit mindestens dreimonatiger Vorlaufzeit den betroffenen 
Beschäftigten bekannt zu geben. 4Für Beschäftigte dieser Rechtsträger, die auf Grundlage eines vor dem 01.04.2022 gefassten 
Beschlusses am 31.03.2022 die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung einer Zulage gemäß Abs. 5 Satz 2 
entsprechend der Höhe der jeweiligen Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers erfüllt haben, gilt in einer 
Übergangszeit bis längstens zum 31.12.2024 eine Besitzstandsregelung, es sei denn die jeweilige Kommune zahlt diese Zulage 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr. 5Nimmt die jeweilige Kommune eine Reduzierung der Zulage vor, ändert sich 
der Besitzstand entsprechend, nimmt sie eine Erhöhung der Zulage vor, wird keine Veränderung des Besitzstands 
vorgenommen. 6Der Anspruch auf einen Besitzstand gemäß Satz 2 bleibt unberührt von der in Nr. 2 der Protokollnotiz zu § 2 
Abs. 4 bis 6 in der Fassung vom 31.03.2022 eingeräumten Möglichkeit, Leistungen nach § 2 Abs. 1 bis 3 zu gewähren. 

 
(7) 1Für Beschäftigte mit Hauptwohnung (§ 21 Absatz 2 und § 22 Bundesmeldegesetz) und 
Dienst- bzw. Ausbildungsstelle im Bereich des vom Kommunalen Arbeitgeberverband 
definierten „Großraum München“ gilt diese Regelung auf Antrag, sofern und solange die 
Kommune der Hauptwohnung (Wohnortgemeinde) den Tarifvertrag der München-Zulage für 
ihre Beschäftigten zur Anwendung bringt und der Arbeitgeber die Entscheidung nach Absatz 6 
gefasst hat. 2Absatz 6 Satz 2 gilt entsprechend. 3Diese Gewährung bedarf zusätzlich einer 
einzelarbeitsvertraglichen Vereinbarung mit Widerrufsvorbehalt bzw. mit auflösender Be- 
dingung, für den Fall, dass die Dienststellen- oder Wohnortgemeinde im „Großraum München“ 
ihren Beschäftigten die Zulage nicht mehr gewährt. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 7: 
1. Dem Antrag auf Geltung der Regelung ist eine Bestätigung der Kommune der Hauptwohnung (Wohnortgemeinde) 
beizufügen, dass für die Beschäftigten der jeweiligen Kommune die Leistung nach dem Tarifvertrag der München-Zulage 
gewährt wird. 
2. Die Gemeinden des vom „Großraum München“ umfassten Gebietes sind in der Anlage 1 zu dieser Regelung aufgeführt. 
3. Die einzelarbeitsvertragliche Vereinbarung ist gemäß der Anlage 5 zu dieser Regelung zu fassen. 
4. 1Sofern Rechtsträger gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 sowie Abs. 2 BayRKO einen Beschluss nach Abs. 5 fassen, findet für 
diese Rechtsträger Abs. 5 Satz 2 keine Anwendung, diese Rechtsträger können die Höhe der Zulage selbst festlegen. 
2Änderungen der Höhe der ergänzenden Leistung gemäß Satz 2 sind mit mindestens dreimonatiger Vorlaufzeit den betroffenen 
Beschäftigten bekannt zu geben. 3Für Beschäftigte dieser Rechtsträger, die auf Grundlage eines vor dem 01.04.2022 gefassten 
Beschlusses am 31.03.2022 die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung einer Zulage gemäß Abs. 5 Satz 2 
entsprechend der Höhe der jeweiligen Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers erfüllt haben, gilt in einer 
Übergangszeit bis längstens zum 31.12.2024 eine Besitzstandsregelung, es sei denn die jeweilige Kommune zahlt diese Zulage 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr. 4Nimmt die jeweilige Kommune eine Reduzierung der Zulage vor, ändert sich 
der Besitzstand entsprechend. 5Nimmt sie eine Erhöhung der Zulage vor, wird keine Veränderung des Besitzstands 
vorgenommen. 6Der Anspruch auf einen Besitzstand gemäß Satz 2 bleibt unberührt von der in Nr. 2 der Protokollnotiz zu § 2 
Abs. 4 bis 6 in der Fassung vom 31.03.2022 eingeräumten Möglichkeit, Leistungen nach § 2 Abs. 1 bis 3 zu gewähren. 

§ 2 Voraussetzungen und Höhe der ergänzenden Leistung 

(1) Beschäftigte erhalten eine ergänzende Leistung von 135,16 Euro, ab 1. Dezember 2022 in 
Höhe von 136,21 Euro monatlich. Nichtvollbeschäftigte erhalten von der ergänzenden Leistung 
nach Satz 1 den Teil, der dem Maß der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit 
entspricht. 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/bmg/
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(2) Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie dual Studierende erhalten eine 
ergänzende Leistung von 67,58 Euro, ab 1. Dezember 2022 in Höhe von 68,09 Euro monatlich.  
 
Protokollnotiz zu den Absätzen 1 und 2: 
Die Beträge der ergänzenden Leistung verändern sich ab dem Zeitpunkt, ab dem die Beträge im TV-EL die Beträge dieser 
Regelung erreichen oder übersteigen, in der Weise und zu dem Zeitpunkt, wie sich die Beträge des TV-EL verändern.  

 
(3) 1Die sich nach den Absätzen 1 und 2 ergebende ergänzende Leistung wird höchstens in der 
Höhe gewährt, in der 
 
a) bei Beschäftigten 
das Tabellenentgelt, einschließlich Entgeltgruppenzulage, Vergütungsgruppenzulage (§ 9 ABD 
Teil A, 3.), persönlicher Zulage (Protokollnotiz zu § 6, §§ 14, 14a, 31 Absatz 3, 32 Absatz 3 ABD 
Teil A, 3.), Garantiebetrag (§ 17 Absatz 4 ABD Teil A, 1.), des Strukturausgleiches nach (§ 12 
ABD Teil A, 3.) 
 
b) bei Auszubildenden  
das Ausbildungsentgelt, bei Praktikantinnen und Praktikanten das Praktikumsentgelt und bei 
dual Studierende das Studienentgelt hinter dem Grenzbetrag für die ergänzende Leistung 
zurückbleibt.  
 
2Dieser Grenzbetrag beträgt für 
 
a) Beschäftigte 
    ab 1. Januar 2022  3.844,78 Euro 
    ab 1. Dezember 2022  3.952,43 Euro 
 
b) Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und dual Studierende 
    ab 1. März 2020   1.384,17 Euro 
    ab 1. Dezember 2022  1.434,17 Euro 
monatlich. 3Der Grenzbetrag nach Satz 2 Buchstabe a) von Nichtvollbeschäftigten vermindert 
sich entsprechend der Regelung in § 2 Absatz 1 Satz 2. 4Vorstehende Grenzbeträge nach Satz 
2 nehmen in prozentualer Höhe und hinsichtlich des Zeitpunkts an den nach dem 
30. September 2021 stattfindenden Anpassungen nach dem TV-EL teil. 
 
Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1: 
Die Vorschrift gilt nicht für Angestellte der Vergütungsgruppe V b ABD Teil A ab Lebensaltersstufe nach vollendetem 43. 
Lebensjahr, die keinen Anspruch auf eine Vergütungsgruppenzulage haben. 

 
(4) Beschäftigte im Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 sowie 5 bis 7 
– in den Entgeltgruppen 1 mit 9c, 
– den Entgeltgruppen S 1 mit S 15 und 
– den Entgeltgruppen P 5 mit P 12 
erhalten, sofern und solange die Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers eine 
Zulage nach der Tarifvereinbarung der Landeshauptstadt München zur München-Zulage an ihre 
Beschäftigten gewährt, an Stelle der Zulage nach den Absätzen 1 bis 3 eine ergänzende 
Leistung in Höhe von bis zu 270,00 Euro monatlich. 
 
(5) Beschäftigte im Sinne von § 1 Absätze 1 und 2 sowie 5 bis 7 
– in den Entgeltgruppen 10 mit 15, 
– der Entgeltgruppen S 16 mit S 18, 
– der Entgeltgruppen P 13 mit P 16 
erhalten, sofern und solange die Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers eine 
Zulage nach der Tarifvereinbarung der Landeshauptstadt München zur München-Zulage an ihre 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27115
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Beschäftigten gewährt, an Stelle der Zulage nach den Absätzen 1 bis 3 eine ergänzende 
Leistung in Höhe von bis zu 135,00 Euro monatlich. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 5: 
Die Leistung wird an Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am 30.04.2020 bereits besteht, nur auf Antrag und maximal sechs 
Monate rückwirkend (Ausschlussfrist), frühestens ab 01.05.2020 gewährt. 

 
(6) 1Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten gemäß ABD Teil E, 2. sowie Beschäftigte 
im Sinne von § 1 Absatz 4 erhalten, sofern und solange die Kommune der (Haupt-)Dienststelle 
des Arbeitgebers eine Zulage nach der Tarifvereinbarung der Landeshauptstadt München zur 
München-Zulage an ihre Beschäftigten gewährt, an Stelle der Zulage nach den Absätzen 1 bis 
3 eine ergänzende Leistung in Höhe von bis zu 140,00 Euro monatlich. 2Dieser Betrag verändert 
sich erstmals ab dem 01.09.2020 in der Weise und zu dem Zeitpunkt, an dem sich die 
Entgeltgruppe 8 Stufe 3 Teil A, 1. tabellenwirksam ändert bzw. seit dem 01.01.2020 geändert 
hat. 3Änderungen werden bis zum Erreichen einer ergänzenden Leistung in Höhe von 200,00 
Euro berücksichtigt. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 6: 
Die betragsmäßige Anpassung erfolgt in Höhe der Veränderung des Verhältnisses des Tabellenwertes der Entgeltgruppe 8 
Stufe 3 Teil A, 1. vor der Tarifänderung, verglichen mit dem Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3 Teil A, 1. nach einer 
Tarifänderung, ausgedrückt in Prozent.  
 
Protokollnotiz zu den Absätzen 4 bis 6: 
1. Die Höhe der Zulage richtet sich jeweils nach der bei der Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers gewährten 
Zulage. 2. 1Arbeitgeber gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e) und f) und Absatz 2 GrO können anstelle der Leistung nach 
Absätzen 4 bis 6 die Leistungen nach Absätze 1 bis 3 gewähren, wenn sie – belegt durch einen Bericht über die wirtschaftliche 
und finanzielle Lage der Einrichtung in entsprechender Anwendung von § 27 a Absatz 2 Nr. 1 MAVO – nur so ihre sonstigen 
finanziellen Verpflichtungen erfüllen können. 2Soweit eine Mitarbeitervertretung gebildet ist, bedarf dies einer 
Dienstvereinbarung. 3In Einrichtungen ohne Mitarbeitervertretung ist der Nachweis in einer Mitarbeiterversammlung 
abzugeben. 4Kann eine Mitarbeiterversammlung nicht stattfinden, sind die Beschäftigten in Textform zu informieren. 5Bei 
Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 sowie Abs. 2 BayRKO findet Satz 1 keine Anwendung, diese Rechtsträger können 
die Höhe der Zulage selbst festlegen, wobei insgesamt mindestens die Zulage des § 2 Abs. 1 zu gewähren ist. 6Änderungen 
der Höhe der ergänzenden Leistung gemäß Satz 2 sind mit mindestens dreimonatiger Vorlaufzeit den betroffenen Beschäftigten 
bekannt zu geben. 7Für Beschäftigte dieser Rechtsträger, die am 31.03.2022 die Anspruchsvoraussetzungen für die 
Gewährung einer Zulage gemäß Abs. 4 bis 5 entsprechend der Höhe der jeweiligen Kommune der (Haupt-)Dienststelle des 
Arbeitgebers erfüllt haben, gilt in einer Übergangszeit bis längstens zum 31.12.2024 eine Besitzstandsregelung, es sei denn 
die jeweilige Kommune zahlt diese Zulage bereits zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr. 8Nimmt die jeweilige Kommune eine 
Reduzierung der Zulage vor, ändert sich der Besitzstand entsprechend. 9Nimmt sie eine Erhöhung der Zulage vor, wird keine 
Veränderung des Besitzstands vorgenommen. 10Der Anspruch auf einen Besitzstand gemäß Satz 4 bleibt unberührt von der in 
Nr. 2 dieser Protokollnotiz in der Fassung vom 31.03.2022 eingeräumten Möglichkeit, Leistungen nach § 2 Abs. 1 bis 3 zu 
gewähren. 

 
(7) Für Beschäftigte im Sinne von § 1 Absatz 3 gelten die Absätze 4 bis 6 nicht. 
 

§ 3 Ergänzende Leistung für Kinder 

(1) 1Beschäftigte erhalten für jedes Kind, für das ihnen Kindergeld nach dem 
Einkommensteuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz tatsächlich gezahlt wird, eine 
ergänzende Leistung für Kinder 
 
a) ab 1. Januar 2022 in Höhe von 35,34 Euro 
b) ab 1. Dezember 2022 in Höhe von 36,33 Euro 
 
monatlich. 2Die ergänzende Leistung für Kinder wird insgesamt höchstens in der Höhe gewährt, 
in der die Bezüge nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a hinter dem Grenzbetrag für die 
ergänzende Leistung für Kinder (Kindergrenzbetrag) zurückbleiben. 3Dieser Kindergrenzbetrag 
beträgt 
 
a) ab 1. Januar 2022  5.334,10 Euro 
b) ab 1. Dezember 2022  5.504,01 Euro 
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monatlich. 4§ 2 Absatz 3 Sätze 3 und 4 gelten für den Kindergrenzbetrag entsprechend. 
 
(2) 1Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie dual Studierende erhalten für jedes 
Kind, für das ihnen Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz oder dem 
Bundeskindergeldgesetz tatsächlich gezahlt wird, eine ergänzende Leistung für Kinder 
 
a) ab 1. Januar 2022 in Höhe von 35,34 Euro 
b) ab 1. Dezember 2022 in Höhe von 36,33 Euro 
 
monatlich. 2Die ergänzende Leistung für Kinder wird höchstens in der Höhe gewährt, in der das 
Ausbildungsentgelt bzw. das Praktikumsentgelt bzw. das Studienentgelt einschließlich 
ergänzender Leistung nach § 2 Absatz 2 hinter dem jeweiligen Grenzbetrag für Auszubildende, 
Praktikantinnen und Praktikanten und dual Studierende nach § 2 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b 
in Verbindung mit Satz 4 zurückbleibt. 
 
(3) Beschäftigte im Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 sowie 5 bis 7 
– in den monatlich. 2Die ergänzende Leistung für Kinder wird höchstens in der Höhe gewährt, 
in der das Ausbildungsentgelt bzw. das Praktikumsentgelt bzw. das Studienentgelt 
einschließlich ergänzender Leistung nach § 2 Absatz 2 hinter dem jeweiligen Grenzbetrag für 
Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten und dual Studierende nach § 2 Absatz 3 Satz 
2 Buchstabe b in Verbindung mit Satz 4 zurückbleibt Entgeltgruppen 1 mit 13, 
– S 1 mit S 18, 
– P 5 mit P 16, 
– Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten gemäß ABD Teil E, 2. sowie 
Beschäftigte im Sinne von § 1 Absatz 4 erhalten, sofern und solange die Kommune der (Haupt-
)Dienststelle des Arbeitgebers eine Zulage nach der Tarifvereinbarung der Landeshauptstadt 
München zur München-Zulage an ihre Beschäftigten gewährt, für jedes Kind, für das ihnen 
selbst Kindergeld nach deutschem Recht ausgezahlt wird, an Stelle der Zulage nach den 
Absätzen 1 bis 2 eine ergänzende Leistung für Kinder in Höhe von bis zu 50,00 Euro monatlich. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 3: 
1Die Leistung wird an Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am 30.04.2020 bereits besteht, nur auf Antrag und maximal sechs 
Monate rückwirkend (Ausschlussfrist), frühestens ab 01.05.2020 gewährt. 2Die Höhe der Zulage richtet sich jeweils nach der 
bei der Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers gewährten Zulage. 3Bei Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 
und 5 sowie Abs. 2 BayRKO findet Satz 2 keine Anwendung. 4Diese Rechtsträger können die Höhe der Zulage selbst festlegen, 
wobei insgesamt mindestens die Zulage des Abs. 1 zu gewähren ist. 5Änderungen der Höhe der ergänzenden Leistung gemäß 
Satz 2 sind mit mindestens dreimonatiger Vorlaufzeit den betroffenen Beschäftigten bekannt zu geben. 6Für Beschäftigte dieser 
Rechtsträger, die am 31.03.2022 die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung einer Zulage gemäß Abs. 4 bis 5 
entsprechend der Höhe der jeweiligen Kommune der (Haupt-) Dienststelle des Arbeitgebers erfüllt haben, gilt in einer 
Übergangszeit bis längstens zum 31.12.2024 eine Besitzstandsregelung, es sei denn die jeweilige Kommune zahlt diese Zulage 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr. 7Nimmt die jeweilige Kommune eine Reduzierung der Zulage vor, ändert sich 
der Besitzstand entsprechend. 8Nimmt sie eine Erhöhung der Zulage vor, wird keine Veränderung des Besitzstands 
vorgenommen. 9Der Anspruch auf einen Besitzstand gemäß Satz 4 bleibt unberührt von der in Nr. 2 dieser Protokollnotiz in der 
Fassung vom 31.03.2022 eingeräumten Möglichkeit, Leistungen nach den Abs. 1 bis 3 zu gewähren. 

 
(4) Beschäftigte im Sinne von § 1 Absatz 1 und 2 sowie 5 bis 7 
– in den Entgeltgruppen 14 mit 15, 
erhalten, sofern und solange die Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers eine 
Zulage nach der Tarifvereinbarung der Landeshauptstadt München zur München-Zulage an ihre 
Beschäftigten gewährt, für jedes Kind, für das ihnen selbst Kindergeld nach deutschem Recht 
ausgezahlt wird, an Stelle der Zulage nach den Absätzen 1 bis 2 eine ergänzende Leistung für 
Kinder in Höhe von bis zu 25,00 Euro monatlich. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
1Die Leistung wird an Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis am 30.04.2020 bereits besteht, nur auf Antrag und maximal sechs 
Monate rückwirkend (Ausschlussfrist), frühestens ab 01.05.2020 gewährt. 2Die Höhe der Zulage richtet sich jeweils nach der 
bei der Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers gewährten Zulage. 3Bei Rechtsträgern gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 
und 5 sowie Abs. 2 BayRKO findet Satz 2 keine Anwendung. Diese Rechtsträger können die Höhe der Zulage selbst festlegen, 
wobei insgesamt mindestens die Zulage des Abs. 1 zu gewähren ist. 4Änderungen der Höhe der ergänzenden Leistung gemäß 
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Satz 2 sind mit mindestens dreimonatiger Vorlaufzeit den betroffenen Beschäftigten bekannt zu geben. 5Für Beschäftigte dieser 
Rechtsträger, die am 31.03.2022 die Anspruchsvoraussetzungen für die Gewährung einer Zulage gemäß Abs. 4 bis 5 
entsprechend der Höhe der jeweiligen Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers erfüllt haben, gilt in einer 
Übergangszeit bis längstens zum 31.12.2024 eine Besitzstandsregelung, es sei denn die jeweilige Kommune zahlt diese Zulage 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr. 6Nimmt die jeweilige Kommune eine Reduzierung der Zulage vor, ändert sich 
der Besitzstand entsprechend. 7Nimmt sie eine Erhöhung der Zulage vor, wird keine Veränderung des Besitzstands 
vorgenommen. 8Der Anspruch auf einen Besitzstand gemäß Satz 4 bleibt unberührt von der in Nr. 2 dieser Protokollnotiz in der 
Fassung vom 31.03.2022 eingeräumten Möglichkeit, Leistungen nach den Abs. 1 bis 3 zu gewähren. 

 
(5) Für Beschäftigte im Sinne von § 1 Absatz 3 gelten die Absätze 3 und 4 nicht. 
 
Protokollnotiz zu § 3: 
1Die Beträge der ergänzenden Leistung für Kinder nehmen in prozentualer Höhe und hinsichtlich des Zeitpunkts an den nach 
dem 30. September 2021 stattfindenden Anpassungen nach dem TV-EL teil.  

§ 4 Ausgleichszulage 

1Führt bei Gewährung einer Zulage nach § 2 Absätzen 4 bis 6 eine Höhergruppierung zur 
Reduzierung des Grundbetrags der ergänzenden Leistung und würde die/der Beschäftigte 
dadurch ein insgesamt geringeres Brutto-Entgelt als vor der Höhergruppierung erhalten, besteht 
ein Anspruch auf Zahlung einer Ausgleichszulage. 2Deren Höhe ergibt sich aus der Differenz 
der bisherigen Brutto-Tabellenentgelthöhe einschließlich des Grundbetrags der ergänzenden 
Leistung und der Brutto-Tabellenentgelthöhe einschließlich des reduzierten Grundbetrags der 
ergänzenden Leistung nach der Höhergruppierung. 3Die Ausgleichszulage wird bei Erreichen 
der nächsten Erfahrungsstufe bzw. bei der nächsten Höhergruppierung in voller Höhe 
angerechnet und führt insoweit zu deren Abschmelzung. 4Für Höhergruppierungen mit einem 
Wirkungszeitpunkt bis einschließlich 30.04.2020 findet die bis dahin geltende Rechtslage 
Anwendung. 

§ 5 Allgemeine Bestimmungen 

(1) Eine ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 steht nur zu, wenn sie insgesamt 10 Euro 
monatlich überschreitet; hierbei bleiben Berechnungen wegen Teilzeitbeschäftigung und für 
Teilmonate unberücksichtigt. 
 
(2) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 wird nur für Zeiträume gezahlt, für die Bezüge 
(Tabellenentgelt, Ausbildungsentgelt, Praktikumsentgelt, Studienentgelt Entgeltfortzahlung 
nach den §§ 22 und 26 ABD Teil A, 1.) zustehen. Die Bestimmungen des ABD über die 
Berechnung der Bezüge für Teilzeiträume gelten entsprechend. 
 
Anmerkung zu Absatz 2: 
Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, wird die ergänzende Leistung bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses als Bestandteil der Entgeltfortzahlung nach § 22 ABD Teil A, 1. berücksichtigt. 
 
(3) Absatz 1 gilt für Auszubildende nach Teil E, 1., Praktikantinnen und Praktikanten nach Teil 
E, 2., dual Studierende nach Teil E, 4. sowie für die in § 1 Absatz 4 genannten Beschäftigten 
entsprechend. 
 
(4) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 ist bei der Bemessung der Jahres-
sonderzahlung nicht zu berücksichtigen. 
 
(5) Teilzeitbeschäftigten stehen die Leistungen nach § 2 sowie nach § 3 Absätze 3 und 4 
entsprechend dem Verhältnis der vertraglich vereinbarten reduzieren Arbeitszeit gegenüber der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit einer/eines vollzeitbeschäftigten Beschäftigten (§ 6 
ABD Teil A, 1.) zu. 
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§ 6 Übergangsbestimmungen 

Für Beschäftigte, die am 30. September 2005 zum Bezug einer ergänzenden Leistung 
berechtigt sind und deren Arbeitsverhältnis am 1. Oktober 2005 zu demselben Arbeitgeber 
ununterbrochen fortbesteht, gilt Folgendes: 
 
(1) 1Dem Grenzbetrag nach § 2 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a bzw. § 3 Absatz 1 Satz 3 ist das 
nach § 5 Absatz 2 ABD Teil A, 3. ermittelte Vergleichsentgelt einschließlich Vergütungs-
gruppenzulage (§ 9 ABD Teil A, 3.), persönlicher Zulage (Protokollnotiz zu § 6, §§ 10, 17 Absatz 
8, 18 ABD Teil A, 3., §§ 14, 14 a, 31 Absatz 3, 32 Absatz 3 ABD Teil A, 1.) gegenüberzustellen. 
2Werden bei der Bemessung des Vergleichsentgelts 
– ein höherer Ortszuschlag als der der Stufe 1 
– bei bisherigen Beschäftigten der Vergütungsgruppe V b ohne Anspruch auf Vergütungs-
gruppenzulage (§ 9 ABD Teil A, 3.) und/oder persönliche Zulage nach §§ 10, 18 ABD Teil A, 3., 
§ 14 ABD Teil A, 1. eine Lebensaltersstufe nach vollendetem 43. Lebensjahr berücksichtigt, ist 
die am 30. September 2005 zustehende ergänzende Leistung weiterzugewähren. 
 
(2) 1Sobald die nächste reguläre Stufe nach den Bestimmungen des ABD Teil A, 3. bzw. ABD 
Teil A, 1. zusteht und/oder eine nach Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigende Zulage gewährt 
wird, ist der jeweilige Grenzbetrag den Bezügen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a bzw. 
nach Absatz 1 Satz 1 gegenüberzustellen. 2Ein sich dadurch ggf. ergebender Einkommens-
verlust wird durch die Zahlung einer Besitzstandszulage ausgeglichen. 3Auf diese Zulage sind 
künftige Erhöhungen des Entgelts durch höhere Eingruppierung einschließlich Garantiebetrag 
nach § 17 Absatz 4 ABD Teil A, 1. Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege gemäß § 8 ABD Teil 
A, 3. Zahlung von Vergütungsgruppenzulagen gemäß § 9 ABD Teil A, 3. Aufsteigen in eine 
höhere Stufe und 
– die Gewährung eines Strukturausgleichs gemäß § 12 ABD Teil A, 3. 
– Gewährung einer Zulage nach Protokollnotiz zu § 6, §§ 10, 17 Absatz 8, 18 ABD Teil A, 3., 
§§ 14, 14a, 31 Absatz 3, 32 Absatz 3 ABD Teil A, 1. 
in vollem Umfang anzurechnen. 4Die Zulage vermindert sich außerdem um die Hälfte des 
Erhöhungsbetrages künftiger linearer Entgelterhöhungen. 
 
Anmerkung zu Absatz 2: 
Für Beschäftigte, die sich bereits in einer individuellen Endstufe ihrer Entgeltgruppe befinden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, 
dass ab 1. Oktober 2007 statt des Tabellenentgelts das Vergleichsentgelt nach Absatz 1 Satz 1 zzgl. der weiteren Bezüge-
bestandteile nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a den jeweiligen Grenzbeträgen gegenüberzustellen ist. 
Bei Wiedereinstellung nach der Anmerkung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 ABD Teil A, 3. lebt der Anspruch auf die ergänzende Leistung 
– ggf. unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Verminderungen der ergänzenden Leistung – wieder auf. 
 
(3) § 4 dieser Regelung und § 24 Absatz 2 und 4 ABD Teil A, 1. gelten für diese ergänzende 
Leistung entsprechend. 
 
(4) 1Unberührt von Absatz 1 bleibt der Anspruch auf die ergänzende Leistung nach den §§ 1 
bis 4 dieser Regelung. 2Eine nach diesen Bestimmungen tatsächlich gewährte ergänzende 
Leistung wird auf die ergänzende Leistung nach Absatz 1 angerechnet. 
 

§ 6a Verrechnung von Zulagen 

Eine bereits vor dem 01.01.1995 gewährte diözesane Zulage für Beschäftigte im Ordinariat wird 
mit der ergänzenden Leistung nach § 2 Absätze 4 bis 6 verrechnet und ab dem Inkrafttreten der 
Änderungen des § 2 neueingestellten Beschäftigten nicht mehr gewährt. 
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§ 7 Änderungen, Außer-Kraft-Treten 

(1) Diese Regelung wird zum gleichen Zeitpunkt geändert oder tritt außer Kraft, wenn der ihr 
dem Grunde nach entsprechende „Tarifvertrag über eine ergänzende Leistung an 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende des Freistaates Bayern“ (TV-EL) im 
Umfang oder in den Bedingungen geändert wird oder nach einer Kündigung außer Kraft tritt. 
 
(2) 1Soweit sich diese Regelung an der örtlichen Tarifvereinbarung der Stadt München zur 
München-Zulage orientiert (§ 1 Absätze 4 bis 7, § 2 Absätze 4 bis 6, § 3 Absätze 3 und 4 und § 
4) und sich die Regelung der Landeshauptstadt München ändert, nimmt die Kommission auf 
Grundlage und unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Tarifverhandlungen der 
Tarifvertragsparteien zur örtlichen Tarifvereinbarung der Stadt München zur München-Zulage 
Verhandlungen zur Anpassung dieser Regelung auf. 2Tritt die Regelung der Landeshauptstadt 
München außer Kraft, tritt auch diese Regelung in diesen Punkten außer Kraft. 3Unter 
Berücksichtigung des Absatzes 1 gilt ab diesem Zeitpunkt die an der Regelung des TV-EL im 
Umfang und in den Bedingungen orientierte Regelung wieder vollumfänglich. 
 

Anlage 1 

Übersicht über die Gemeinden im „Großraum München“ gemäß Kommunaler 
Arbeitgeberverband Bayern e.V. und Übersicht über die Gemeinden im 
„Verdichtungsraum München“ nach Landesentwicklungsprogramm 
 

Gemeinden im  

Großraum München (nach KAV) 

Gemeinden im  

Verdichtungsraum München (nach LEP) 

  

Adelshofen Alling 

Allershausen Anzing 

Althegnenberg Aschheim 

Altomünster Baierbrunn 

Andechs Berg 

Aßling Dachau 

Aying Ebersberg 

Baiern Eching 

Bergkirchen Eichenau 

Bockhorn Emmering 

Bruck Erding 

Brunnthal Feldafing 

Buch am Buchrain Feldkirchen 

Dietramszell Forstern 

Eching am Ammersee Forstinning 

Egenhofen Freising 
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Egling Fürstenfeldbruck 

Egmating Garching bei München 

Eitting Gauting 

Erdweg Germering 

Eresing Gilching 

Eurasburg Gräfelfing 

Fahrenzhausen Grafing bei München 

Feldkirchen-Westerham Grafrath 

Finsing Grasbrunn 

Frauenneuharting Gröbenzell 

Geltendorf Grünwald 

Geretsried Haar 

Glonn Hallbergmoos 

Greifenberg Hebertshausen 

Haimhausen Herrsching am Ammersee 

Hattenhofen Höhenkirchen-Siegertsbrunn 

Hilgertshausen-Tandern Hohenbrunn 

Hohenkammer Ismaning 

Hohenlinden Karlsfeld 

Holzkirchen Kirchheim bei München 

Icking Kirchseeon 

Inning am Ammersee Kottgeisering 

Isen Krailling 

Jesenwang Maisach 

Jetzendorf Mammendorf 

Kirchdorf an der Amper Markt Schwaben 

Kranzberg Landeshauptstadt München 

Landsberied Neubiberg 

Lengdorf Neufahrn bei Freising 

Maitenbeth Neuried 

Markt Indersdorf Oberhaching 

Marzling Oberschleißheim 

Mittelstetten Oberschweinbach 

Moorenweis Olching 
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Moosach Ottenhofen 

Moosinning Ottobrunn 

Münsing Planegg 

Neuching Pliening 

Oberding Pöcking 

Oberpframmern Poing 

Odelzhausen Puchheim 

Otterfing Pullach im Isartal 

Pastetten Putzbrunn 

Petershausen Röhrmoos 

Pfaffenhofen an der Glonn Schäftlarn 

Reichertshausen Schöngeising 

Ried Seefeld 

Sauerlach Starnberg 

Schondorf am Ammersee Taufkirchen 

Schwabhausen Türkenfeld 

Steindorf Tutzing 

Steinhöring Unterföhring 

Straßlach-Dingharting Unterhaching 

Sulzemoos Unterschleißheim 

Tuntenhausen Vaterstetten 

Utting am Ammersee Vierkirchen 

Valley Weßling 

Walpertskirchen Wörth 

Weichs Wörthsee 

Weyarn Zorneding 

Wolfratshausen Gemeindefreie Gebiete: 

 Grünwalder Forst 

 Perlacher Forst 

 Übergangsregelung: Besitzstand TV-EL 

 Eitting 

 Finsing 

 Marzling 

 Moosinning 
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 Neuching 

 Oberding 

 

Anlage 2 

Einzelarbeitsvertragliche Vereinbarung zur Gewährung der ergänzenden Leistung nach 
§ 1 Absatz 5 (Beschäftigte mit Hauptwohnung im „Großraum München“ und Dienststelle 
im „Verdichtungsraum München“) 
In Ergänzung des Arbeitsvertrages vom xxxx wird Folgendes vereinbart: 
(1) Der Arbeitgeber gewährt der/dem Beschäftigten eine ergänzende Leistung nach Maßgabe 
von ABD Teil D, 8 in der jeweils geltenden Fassung. 
(2) Grundlage der Zahlung ist § 1 Absatz 5 ABD Teil D, 8. 
(3) Die Zulage entfällt ersatzlos  
a) und mit sofortiger Wirkung, wenn die Kommune der Hauptwohnung des/der Beschäftigten 
(Wohnortgemeinde) die entsprechende Zulage an ihre Beschäftigten nicht mehr gewährt  
b) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der/die Beschäftigte seine/ihre Hauptwohnung in eine 
Kommune (Gemeinde) verlegt, die ihren Beschäftigten eine entsprechende Zulage nicht 
gewährt,  
c) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechtsgrundlage im ABD entfällt. 
Änderungen von Umständen, die sich auf die Anspruchsberechtigung auswirken, insbesondere 
ein Umzug, müssen durch die/den Beschäftigten unverzüglich mitgeteilt werden. 
(4) Änderungen von Umständen, die sich auf die Anspruchsberechtigung auswirken, 
insbesondere ein Umzug, müssen durch die/den Beschäftigten unverzüglich mitgeteilt werden. 

Anlage 3 

Beschlussfassung zur Gewährung einer ergänzenden Leistung an Beschäftigte nach § 1 
Absatz 1 ABD Teil D, 8. 
(1) Der Arbeitgeber gewährt den Beschäftigten eine ergänzende Leistung nach Maßgabe der 
Regelungen des ABD Teil D, 8. 
(2) Grundlage der Zahlung ist § 1 Absatz 6 ABD Teil D, 8. 
(3) evtl. abweichend von ABD Teil D, 8. wenn die Dienststellenkommune eine Zulage in anderer 
Höhe gewährt. Die Zulagenhöhe richtet sich immer nach der Kommune der (Haupt-)Dienststelle 
des Arbeitgebers: Die Höhe der Zulage beträgt …. 
(4) Die Zulage entfällt ersatzlos 
a) und mit sofortiger Wirkung, wenn die Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers 
die entsprechende Zulage an ihre Beschäftigten nicht mehr gewährt, 
b) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechtsgrundlage im ABD entfällt. 
 

Anlage 4 

Einzelarbeitsvertragliche Vereinbarung zur Gewährung der ergänzenden Leistung nach 
§ 1 Absatz 6 (Beschäftigte mit Hauptwohnung im „Verdichtungsraum München“ und 
Dienststelle im „Großraum München“) 
In Ergänzung des Arbeitsvertrages vom xxxx wird Folgendes vereinbart: 
(1) Der Arbeitgeber gewährt der/dem Beschäftigten eine ergänzende Leistung nach Maßgabe 
von ABD Teil D, 8. in der jeweils geltenden Fassung. 
 (2) Grundlage der Zahlung ist § 1 Absatz 6 ABD Teil D, 8. 
(3) Die Zulage entfällt ersatzlos  
a) und mit sofortiger Wirkung, wenn die Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers  
die entsprechende Zulage an ihre Beschäftigten nicht mehr gewährt, 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27520&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27520&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27520&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27520&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27520&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27520&DatumAuswahl=
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b) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der/die Beschäftigte seine Hauptwohnung aus dem 
„Verdichtungsraum München“ im Sinne des Absatzes 1 (Anhang 2 der Anlage zur Verordnung 
über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013 (GVBl S. 550, 
BayRS 230-1-5-F) in der jeweils geltenden Fassung) herausverlegt 
c) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechtsgrundlage im ABD entfällt. 
(4) Änderungen von Umständen, die sich auf die Anspruchsberechtigung auswirken, 
insbesondere ein Umzug, müssen durch die/den Beschäftigten unverzüglich mitgeteilt werden. 
 

Anlage 5 

Einzelarbeitsvertragliche Vereinbarung zur Gewährung der ergänzenden Leistung nach 
§ 1 Absatz 7 (Beschäftigte mit Hauptwohnung im „Großraum München“ und Dienststelle 
im „Großraum München“) 
In Ergänzung des Arbeitsvertrages vom xxxx wird Folgendes vereinbart: 
(1) Der Arbeitgeber gewährt der/dem Beschäftigten eine ergänzende Leistung nach Maßgabe 
von ABD Teil D, 8. in der jeweils geltenden Fassung. 
(2) Grundlage der Zahlung ist § 1 Absatz 7 in Verbindung mit § 1 Absatz 6 ABD Teil D, 8. 
(3) Die Zulage entfällt ersatzlos  
a) und mit sofortiger Wirkung, wenn die Kommune der (Haupt-)Dienststelle des Arbeitgebers 
die entsprechende Zulage an ihre Beschäftigten nicht mehr gewährt,  
b) oder mit sofortiger Wirkung, wenn die Kommune der Hauptwohnung (Wohnortgemeinde) 
des/der Beschäftigten die entsprechende Zulage an ihre Beschäftigten nicht mehr gewährt  
c) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem der/die Beschäftigte seine/ihre Hauptwohnung in eine 
Kommune (Gemeinde) verlegt, die ihren Beschäftigten eine entsprechende Zulage nicht 
gewährt,  
d) oder zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechtsgrundlage im ABD entfällt. 
(4) Änderungen von Umständen, die sich auf die Anspruchsberechtigung auswirken, 
insbesondere ein Umzug, müssen durch die/den Beschäftigten unverzüglich mitgeteilt werden. 
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Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2: 
Wird aufgrund einer Einzelregelung ein Beitrag an die gesetzliche Rentenversicherung gezahlt, der den Mindestbeitrag nach § 
3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b des Altersteilzeitgesetzes übersteigt, ist das Zusatzversorgungspflichtige Entgelt nach 

Absatz 2 Satz 2 entsprechend zu erhöhen.  
 
§ 15a Zusätzlicher Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag nach § 25b Teil A, 1. 
 

(1) 1Ein zusätzlicher Arbeitnehmerbeitrag neben dem Umlage-Beitrag gemäß § 16 Abs. 1 oder 
dem Beitrag im Kapitaldeckungsverfahren gemäß § 18 Abs. 1 kann nach folgender Staffelung 
erhoben werden:  
a) 0,20 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab 1. Juli 2016,  
b) 0,30 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab 1. Juli 2017, 
c) 0,40 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts ab 1. Juli 2018. 
2Die Arbeitgeber haben eine Leistung in gleicher Höhe zu erbringen. 3Die Arbeitgeberleistung 
nach Satz 3 für den Zeitraum vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2026 ist – soweit es die jeweilige 
Kassensatzung vorsieht – spätestens bis zum 30. Juni 2026 zu erbringen; sie kann in diesem 
Fall in Teilen oder als Gesamtbetrag erbracht werden. 4Wird nach dem 1. Juli 2016 die 
Umlage/der Beitrag gesenkt, reduziert sich der Arbeitnehmerbeitrag um die Hälfte des 
Vomhundertsatzes, um den sich die Umlage/der Beitrag reduziert, höchstens in Höhe des 
zusätzlichen Arbeitnehmerbeitrags gemäß Satz 2. 5Einzelheiten regelt die Kassensatzung.  
 
Anmerkung:  
Über die Frage der Finanzierung der durch die neuen Startgutschriften entstehenden Mehrkosten werden die 
Tarifvertragsparteien entscheiden, wenn das derzeitige von den Arbeitgebern zu tragende Finanzierungsvolumen (Umlage-
/Beitrags-/Sanierungsgeldsätze) nicht ausreichen sollte. 
 
Protokollnotiz zu § 15a Absatz 1: 
1. Der Verwaltungsrat der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden plant ein Stabilisierungsmodell der freiwilligen 
Versicherung durch einen temporären Zusatzbeitrag verbunden mit einer entsprechenden Absenkung der Zusatz- bzw. 
Pflichtbeitragssätze in der Pflichtversicherung, welche nach der Erhebungsphase wieder auf den alten Stand angehoben 
werden. 
2. Soweit nach der Phase der Erhebung des zusätzlichen Beitrags im Stabilisierungsmodell die Zusatz- bzw. 
Pflichtbeitragssätze wieder auf den alten Stand vor der Einführung des Stabilisierungsmodells angehoben werden, ist diese 
Anhebung nicht als Beitragserhöhung im Sinne des § 15a Absatz 1 anzusehen.  

 
§ 16 Umlagen 
 

(1) 1Von der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden festgesetzte monatliche 
Umlagen in Höhe eines bestimmten Vomhundertsatzes des zusatzversorgungspflichtigen 
Entgelts der Beschäftigten (Umlagesatz) führt der Arbeitgeber - ggf. einschließlich des von 
der/dem Beschäftigten zu tragenden Umlage-Beitrags - an die Zusatzversorgungskasse der 
bayerischen Gemeinden ab. 2Entsprechendes gilt für einen zusätzlichen Arbeitnehmer- und 
Arbeitgeberbeitrag nach § 15a. 3Die Umlage-Beiträge und einen zusätzlichen 
Arbeitnehmernehmerbeitrag der Beschäftigten behält der Arbeitgeber von deren Arbeitsentgelt 
ein. 4Bei Pflichtversicherten bleiben die am 1. November 2001 geltenden Vomhundertsätze für 
die Erhebung der Umlage- Beiträge bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden maßgebend. 5§ 15a bleibt unberührt. 
 
(2) 1Der Arbeitgeber hat die auf ihn entfallende Umlage bis zu einem Betrag von monatlich 89,48 
Euro pauschal zu versteuern, solange die Pauschalversteuerung rechtlich möglich ist. 2Soweit 
bei dem Arbeitgeber die nach § 40 b Absatz 2 EStG zulässige Durchschnittsberechnung 
Anwendung findet, bleibt diese erhalten, solange sie rechtlich möglich ist. 
 
(3) 1Die auf die Umlage entfallenden Pflichtversicherungszeiten und die daraus erworbenen 
Versorgungspunkte sind von der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden auf 
einem personenbezogenen Versorgungskonto zu führen (Versorgungskonto I); umfasst sind 

http://bundesrecht.juris.de/alttzg_1996/
http://bundesrecht.juris.de/alttzg_1996/
http://bundesrecht.juris.de/estg/
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auch Aufwendungen und Auszahlungen. 2Das Weitere regelt die Satzung der Zusatzver-
sorgungskasse der bayerischen Gemeinden. 
 
(4) 1Zur Sicherung der Finanzierung der Umlage- und Solidargemeinschaft müssen Arbeit-
geber, die aus einer ganz oder teilweise umlagefinanzierten Zusatzversorgung ausscheiden, 
einen Gegenwert für die bei der Zusatzversorgungseinrichtung verbleibenden Rentenanwart-
schaften und -ansprüche zahlen. 2Die Höhe des Gegenwerts ist nach versicherungsmathe-
matischen Grundsätze so zu bemessen, dass verbleibende Rentenanwartschaften und -an-
sprüche, die dem ausgeschiedenen Arbeitgeber zuzurechnen sind, ausfinanziert und zukünftige 
Ausgaben der Zusatzversorgungseinrichtung zur Deckung der Verwaltungskosten und 
möglicher Fehlbeträge abgegolten sind. 3Die dabei verwendeten Rechnungsgrundlagen, 
insbesondere der Rechnungszins und die Sterbetafeln, müssen so kalkuliert sein, dass die 
Finanzierung gesichert ist. 4Die Einzelheiten der Gegenwertberechnung nach den Sätzen 2 und 
3 regeln die Zusatzversorgungseinrichtungen eigenständig. 
 
(5) Absatz 4 gilt entsprechend, wenn ein Arbeitgeber Pflichtversicherte auf einen oder mehrere 
Arbeitgeber übertragen hat, der/die an der Zusatzversorgungseinrichtung nicht beteiligt ist/sind. 
 
Protokollerklärung: 
Für den Fall, dass die pauschal versteuerte Umlage über den am 1. Januar 2001 geltenden Umfang hinaus in der 
Sozialversicherung beitragspflichtig werden sollte, wird die Bayerische Regional-KODA unverzüglich Verhandlungen 

aufnehmen mit dem Ziel, ein dem Zweck der Pauschalversteuerung entsprechendes Ergebnis zu erreichen.  
 
§ 17 Sanierungsgelder 
 

(1) 1Zur Deckung des infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des 
Wechsels vom Gesamtversorgungssystem zum Punktemodell zusätzlichen Finanzbedarfs, der 
über die am 1. November 2001 jeweils geltende Umlage hinausgeht, erhebt die 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden vom Arbeitgeber Sanierungsgelder. 
2Diese Sanierungsgelder sind kein steuerpflichtiger Arbeitslohn. 
 
(2) Sanierungsgelder kommen nicht in Betracht, wenn der am 1. November 2001 jeweils gültige 
Umlagesatz weniger als 4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts betragen hat. 
 
§ 18 Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren 
 

(1) 1Soweit die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden für die Pflichtver-
sicherung Beiträge im Kapitaldeckungsverfahren von höchstens 4 v. H. des zusatzver-
sorgungspflichtigen Entgelts erhebt, trägt diese der Arbeitgeber. 2Der zusätzliche Arbeitnehmer- 
und Arbeitgeberbeitrag nach § 15a kann auch als Beitrag im Kapitaldeckungsverfahren erhoben 
werden.“ 
 
(2) Die Beiträge im Sinne des Absatzes 1 einschließlich der darauf entfallenden Erträge sind 
von der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden auf einem gesonderten 
personenbezogenen Versorgungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen zu führen 
(Versorgungskonto II). 
 
(3) Die Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu führen 
und zu verwalten.  
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§ 19 Bonuspunkte 
 

(1) 1Die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden stellt jährlich bis zum 
Jahresende für das vorangegangene Geschäftsjahr fest, in welchem Umfang aus verbleibenden 
Überschüssen (Absatz 2) Bonuspunkte (§ 8 Absatz 1 Satz 1 Buchst. c) vergeben werden 
können. 2Bonuspunkte nach Satz 1 kommen in Betracht für die am Ende des laufenden 
Geschäftsjahres Pflichtversicherten sowie für die zum gleichen Zeitpunkt beitragsfrei 
Versicherten, die eine Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten erfüllt haben. 3Über die 
Vergabe von Bonuspunkten entscheidet das zuständige Gremium der Zusatzversorgungskasse 
der bayerischen Gemeinden auf Vorschlag des Verantwortlichen Aktuars der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden. 4Grundlage für die Feststellung und 
Entscheidung ist eine auf anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen (Anlage 4) 
beruhende und durch den Verantwortlichen Aktuar erstellte fiktive versicherungstechnische 
Bilanz für die Verpflichtungen gegenüber den Pflichtversicherten und den beitragsfrei 
Versicherten mit erfüllter Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten. 5Soweit eine 
Kapitaldeckung vorhanden ist, werden dabei die tatsächlich erzielten Kapitalerträge 
veranschlagt. 6Soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, wird die durchschnittliche laufende 
Verzinsung der zehn nach der Bilanzsumme größten Pensionskassen gemäß dem zum 
Zeitpunkt der Fertigstellung der Bilanz nach Satz 4 jeweils aktuellen Geschäftsbericht des 
Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen bzw. der Nachfolgebehörde zugrunde 
gelegt. 7Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis in Folge von Witterungseinflüssen oder wegen 
anderer Naturereignisse auf der Grundlage einer Regelung der Bayer. Regional-KODA geendet 
hat und die bei Wiederaufnahme der Arbeit Anspruch auf Wiedereinstellung haben, sowie 
Saisonbeschäftigte, die bei Beginn der nächsten Saison voraussichtlich wieder eingestellt 
werden, gelten als Pflichtversicherte im Sinne des Satzes 2. 
 
(2) 1Ergibt die fiktive versicherungstechnische Bilanz einen Überschuss, wird dieser 
Überschuss um den Aufwand für soziale Komponenten nach § 9 und um die Verwaltungskosten 
der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden vermindert und nach Maßgabe des 
Absatzes 1 verwendet; soweit keine Kapitaldeckung vorhanden ist, werden für die fiktive 
Verzinsung nach Absatz 1 Satz 6 als Verwaltungskosten 2 v. H. dieser fiktiven Zinserträge 
berücksichtigt. 2Ein zusätzlicher Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeitrag nach § 15a bleibt bei der 
fiktiven versicherungstechnischen Bilanz unberücksichtigt. 3Ergibt die versicherungstechnische 
Bilanz eine Unterdeckung, wird diese vorgetragen. 4Einzelheiten werden in den 
Ausführungsbestimmungen zur Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden geregelt. 

Abschnitt VI: Verfahren 

 

§ 20 Pflichten der Versicherten und der Betriebsrentenberechtigten 
 

(1) Der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden sind alle für die Prüfung des 
Anspruchs auf Betriebsrente notwendigen Angaben zu machen und die erforderlichen 
Nachweise beizubringen. 
 
(2) Kommen Betriebsrentenberechtigte der Verpflichtung nach Absatz 1 nicht nach, kann die 
Betriebsrente zurückbehalten werden. 
 
(3) Vereinbarungen mit Dritten über die Abtretung, Verpfändung oder Beleihung eines 
Anspruchs auf Betriebsrente sind vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften gegenüber 
dem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden unwirksam. 
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(4) Ist der Versicherungsfall durch ein Verhalten Dritter verursacht worden, sind 
Schadensersatzansprüche, soweit rechtlich zulässig, bis zur Höhe des Brutto-Betrages der 
Betriebsrente an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden abzutreten; soweit 
die Abtretung nicht erfolgt oder die zur Durchsetzung des Anspruchs erforderlichen Nachweise 
nicht vorgelegt werden, kann die Betriebsrente zurückbehalten werden. 
 
(5) 1Ohne Rechtsgrund gezahlte Betriebsrenten sind in Höhe ihrer Brutto-Beträge 
zurückzuzahlen. 2Haben Versicherte oder Betriebsrentenberechtigte ihre Pflichten nach Absatz 
1 verletzt, können sie sich nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen. 
 
§ 21 Versicherungsnachweise 

 
(1) 1Pflichtversicherte erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres bzw. bei Beendigung 
der Pflichtversicherung einen Nachweis über ihre bisher insgesamt erworbene Anwartschaft auf 
Betriebsrente wegen Alters nach § 7. 2Dabei ist neben der Anwartschaft auch die Zahl der 
Versorgungspunkte und der Messbetrag anzugeben. 3Im Falle der Kapitaldeckung sind 
zusätzlich die steuerrechtlich vorgeschriebenen Angaben zu beachten. 4Der Nachweis ist mit 
einem Hinweis auf die Ausschlussfrist nach Absatz 2 zu versehen. 5Wird der Nachweis im 
Zusammenhang mit der Beendigung der Pflichtversicherung erbracht, ist er um den Hinweis zu 
ergänzen, dass die aufgrund der Pflichtversicherung erworbene Anwartschaft bis zum erneuten 
Beginn der Pflichtversicherung bzw. bis zum Eintritt des Versicherungsfalles nicht dynamisiert 
wird, wenn die Wartezeit von 120 Umlage-/Beitragsmonaten nicht erfüllt ist. 6Das Weitere regelt 
die Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden. 
 
(2) 1Die Beschäftigten können nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach 
Zugang des Nachweises nach Absatz 1 gegenüber ihrem Arbeitgeber schriftlich beanstanden, 
dass die vom Arbeitgeber zu entrichtenden Beiträge oder die zu meldenden Entgelte nicht oder 
nicht vollständig an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden abgeführt oder 
gemeldet wurden. 2Beanstandungen in Bezug auf die ausgewiesenen Bonuspunkte sind 
innerhalb der Ausschlussfrist des Satzes 1 schriftlich unmittelbar gegenüber der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden zu erheben. 
 
§ 22 Zahlung und Abfindung 

 
(1) 1Die Betriebsrenten werden monatlich im Voraus auf ein Girokonto der 
Betriebsrentenberechtigten innerhalb eines Mitgliedstaates der Europäischen Union 
überwiesen. 2Die Kosten der Überweisung auf ein Konto im Inland, mit Ausnahme der Kosten 
für die Gutschrift, trägt die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden. 3Besteht der 
Betriebsrentenanspruch nicht für einen vollen Kalendermonat, wird der Teil gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt. 
 
(2) 1Die Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden kann vorsehen, 
dass Betriebsrenten, die einen Monatsbetrag von bis zu 30 Euro nicht überschreiten, 
abgefunden werden. 2Darüber hinaus kann die Abfindung der Betriebsrente ermöglicht werden, 
wenn die Kosten der Übermittlung der Betriebsrenten unverhältnismäßig hoch sind. 

 
§ 23 Ausschlussfristen 

 
1Der Anspruch auf Betriebsrente für einen Zeitraum, der mehr als zwei Jahre vor dem Ersten 
des Monats liegt, in dem der Antrag bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen 
Gemeinden eingegangen ist, kann nicht mehr geltend gemacht werden (Ausschlussfrist). 2Dem 
Antrag steht eine Mitteilung der/des Berechtigten gleich, die zu einem höheren Anspruch führt. 
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3Die Beanstandung, die mitgeteilte laufende monatliche Betriebsrente, eine 
Rentennachzahlung, eine Abfindung, eine Beitragserstattung oder eine Rückzahlung sei nicht 
oder nicht in der mitgeteilten Höhe ausgezahlt worden, ist nur schriftlich und innerhalb einer 
Ausschlussfrist von einem Jahr zulässig; die Frist beginnt bei laufenden Betriebsrenten mit dem 
Ersten des Monats, für den die Betriebsrente zu zahlen ist, im Übrigen mit dem Zugang der 
Mitteilung über die entsprechende Leistung. 4Auf die Ausschlussfrist ist in der Mitteilung über 
die Leistung hinzuweisen. 
 
§ 24 Beitragserstattung 

 

(1) 1Die beitragsfrei Versicherten, die die Wartezeit (§ 6) nicht erfüllt haben, können bis zur 
Vollendung ihres 69. Lebensjahres die Erstattung der von ihnen getragenen Beiträge 
beantragen. 2Der Antrag auf Beitragserstattung gilt für alle von den Versicherten selbst 
getragenen Beiträge und kann nicht widerrufen werden. Rechte aus der Versicherung für Zeiten, 
für die Beiträge erstattet werden, erlöschen mit der Antragstellung. 3Die Beiträge werden ohne 
Zinsen erstattet. 
 
(2) 1Sterben Versicherte nach Antragstellung, aber vor Beitragserstattung, gehen die 
Ansprüche auf die Hinterbliebenen über, die betriebsrentenberechtigt sind. 2Mit der Zahlung an 
einen der Hinterbliebenen erlischt der Anspruch der übrigen Berechtigten gegen die 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden. 
 
(3) Beiträge im Sinne dieser Vorschrift sind  
a) die für die Zeit vor dem 1. Januar 1978 entrichteten Pflichtbeiträge einschließlich der 
Mitarbeiteranteile an den Erhöhungsbeträgen,  
b) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1977 entrichteten Mitarbeiteranteile an den 
Erhöhungsbeträgen, 
c) die für die Zeit nach dem 31. Dezember 1998 entrichteten Umlage-Beiträge der 
Beschäftigten. 

Abschnitt VII: Zuschüsse des Dienstgebers zu anderen 
Zukunftssicherungssystemen 

 

§ 25 Zuschüsse des Dienstgebers zu anderen Zukunftssicherungssystemen 
 

(1) 1Für Beschäftigte, die als Mitglieder einer berufständischen Versicherung von der 
Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit sind, richtet sich die Beteiligung 
des Arbeitgebers am Beitrag zur berufständischen Versorgungseinrichtung nach § 172a 
SGB VI. 2Pflichtversicherte, die nach § 231 Absatz 1 oder § 231a SGB VI von der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit und freiwillig in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert sind oder die für sich und ihre Hinterbliebenen eine 
(befreiende) Lebensversicherung abgeschlossen haben oder die freiwillig im Versorgungswerk 
der Presse versichert sind, erhalten von ihrem Arbeitgeber auf schriftlichen Antrag für jeden 
Kalendermonat, für den ihnen Entgelt, Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, 
einen Zuschuss in Höhe der Hälfte des Betrages, der zu zahlen wäre, wenn sie in der 
gesetzlichen Rentenversicherung versichert wären, höchstens jedoch die Hälfte des Beitrages. 
3Beschäftigte, die freiwilliges Mitglied des Versorgungswerkes der Presse sind und die 
antragsgemäß (Anlage 2 Satz 2) von der Pflicht zur Versicherung in einer 
Zusatzversorgungseinrichtung befreit wurden, erhalten auf ihren Antrag für die Zeit, für die ohne 
die Befreiung die Pflicht zur Versicherung bestünde und für die ihnen Entgelt, Urlaubsentgelt 
oder Entgelt im Krankheitsfall zustehen, einen zweckgebundenen Zuschuss zu ihren Beiträgen 
zur Versicherung im Versorgungswerk der Presse. 4Der Zuschuss beträgt die Hälfte des 
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Beitrages, höchstens jedoch 4 v. H. des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts. 5Die Zuschüsse 
nach den Sätzen 1 und 2 dürfen insgesamt den Betrag nicht übersteigen, den der Dienstgeber 
zu zahlen hätte, wenn die Beschäftigten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
pflichtversichert wären. 
 
(2) Im Falle der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung behält der 
Dienstgeber den von den Beschäftigten zu tragenden Teil des Beitrages von deren Bezügen 
ein und führt den Beitrag nach der Verordnung über die Zahlung von Beiträgen zur gesetzlichen 
Rentenversicherung ab. 
 
(3) 1Verfügen die Beschäftigten ohne vorherige Zustimmung des Dienstgebers durch Abtretung 
und Verpfändung über ihre Lebensversicherung oder über die sich aus dem Zuschuss nach 
Absatz 1 Satz 3 ergebende Anwartschaft, wird der Zuschuss nach Absatz 1 Satz 2 bzw. Satz 3 
nicht gewährt. 2Der Zuschuss wird bis zu der in Absatz 1 bestimmten Höhe auch gewährt, wenn 
im Beitrag Mehrbeträge für Versicherungsleistungen bei Eintritt der vollen oder teilweisen 
Erwerbsminderung enthalten sind. 
 

Zweiter Teil: Freiwillige Versicherung 

 

§ 26 Freiwillige Versicherung 
 

(1) 1Den Pflichtversicherten wird die Möglichkeit eröffnet, durch Entrichtung eigener Beiträge 
unter Inanspruchnahme der steuerlichen Förderung bei der Zusatzversorgungskasse der 
bayerischen Gemeinden nach deren Satzungsvorschriften eine zusätzliche kapitalgedeckte 
Altersvorsorge im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung aufzubauen. 2Nach Beendigung 
der Pflichtversicherung kann die freiwillige Versicherung – unabhängig davon, ob eine 
steuerliche Förderung möglich ist – längstens bis zum Eintritt des Versicherungsfalles (§ 5) 
fortgesetzt werden. 3Die Fortsetzung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Monaten nach 
Beendigung der Pflichtversicherung zu beantragen. 
 
(2) 1Die eigenen Beiträge der Pflichtversicherten zur freiwilligen Versicherung werden 
entsprechend deren schriftlicher Ermächtigung vom Arbeitgeber aus dem Arbeitsentgelt an die 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden abgeführt. 2Der Arbeitgeber schuldet 
auch in Anbetracht von Absatz 5 keine eigenen Beiträge. 
 
(3) 1Die freiwillige Versicherung kann in Anlehnung an das Punktemodell erfolgen. 2Wahlweise 
kann sie auch durch fondsgebundene Rentenversicherung erfolgen, sofern die 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden Entsprechendes anbietet. 3Unbeschdet 
etwaiger von der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden übernommener 
Zinsgarantien, haftet der Arbeitgeber nach § 1 Absatz 2 Nr. 2 BetrAVG nur für den Erhalt der 
eingezahlten Beiträge, soweit sie nicht rechnungsmäßig für einen biometrischen 
Risikoausgleich verbraucht wurden. 4Das Nähere regelt die Satzung der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden. 
 
(4) 1Die Beschäftigten behalten ihre Anwartschaft, wenn ihr Arbeitsverhältnis vor Eintritt des 
Versicherungsfalles (§ 5) endet. 2Eine Abfindung von Anwartschaften ist nur dann möglich, 
wenn der Beschäftigte die freiwillige Versicherung kündigt. 3Im Rahmen dieser Abfindung erhält 
der Beschäftigte seine eingezahlten Beiträge abzüglich der durch die Satzung und die 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen der freiwilligen Versicherung der 
Zusatzversorgungseinrichtung näher beschriebenen Abschläge zurück. 4Die Beschäftigten 
können jedoch verlangen, dass der Barwert ihrer Anwartschaft auf eine andere 
Zusatzversorgungseinrichtung, auf die die bisherige Pflichtversicherung nach § 4 übergeleitet 
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wird, oder auf ein Versorgungssystem einer überstaatlichen Einrichtung, mit der ein 
entsprechendes Abkommen besteht, zu übertragen ist, wenn die Versorgungszusage des 
neuen Arbeitgebers eine dem übertragenen Barwert wertmäßig entsprechende Zusage auf 
lebenslange Altersvorsorge umfasst. 5Besteht bei einem Arbeitgeberwechsel die 
Pflichtversicherung bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden fort, kann 
verlangt werden, dass die Versorgungszusage des neuen Arbeitgebers eine dem Barwert der 
bisherigen Anwartschaften wertmäßig entsprechende Zusage auf lebenslange Altersvorsorge 
umfasst. 6Das Verlangen ist nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses möglich. 7Mit der Versorgungszusage durch den neuen 
Arbeitgeber erlischt die Verpflichtung des früheren Arbeitgebers. 
 
(5) Der Arbeitgeber kann zu einer freiwilligen Versicherung der Beschäftigten eigene Beiträge 
außerhalb einer Entgeltumwandlung leisten; Absätze 2 bis 4 gelten entsprechend. 
 
§ 27 Verfahren 

 
(1) Die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden hat die Beiträge, die im Rahmen 
der freiwilligen Versicherung entrichtet werden, einschließlich der Erträge auf einem 
gesonderten personenbezogenen Versicherungskonto getrennt von den sonstigen Einnahmen 
zu führen; umfasst sind auch Aufwendungen und Auszahlungen. 
 
(2) Die freiwillige Versicherung wird in einem eigenen Abrechnungsverband geführt. Die 
Einnahmen und Ausgaben einschließlich der Kapitalanlagen sind gesondert zu führen und zu 
verwalten. 
 
(3) 1Die freiwillig Versicherten erhalten jeweils nach Ablauf des Kalenderjahres sowie bei 
Beendigung der freiwilligen Versicherung einen Nachweis mit den steuerlich vorgeschriebenen 
Angaben bzw. soweit keine steuerliche Förderung möglich ist, über die Höhe der geleisteten 
Beiträge sowie über Art und Umfang der bisher erworbenen Anwartschaften. 2Eine 
unterbliebene oder nicht vollständige Abführung der Beiträge an die Zusatzversorgungskasse 
der bayerischen Gemeinden kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach 
Zugang des Nachweises beanstandet werden. 3Im Übrigen gelten die §§ 20, 21 und 22 Absatz 
1 entsprechend. 
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Dritter Teil: Übergangs- und Schlussvorschriften 

Abschnitt I: Übergangsregelungen zur Versicherungspflicht 

 

§ 28 Höherversicherte  
 

1Die Beschäftigten, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege der 
Höherversicherung bis 31. Dezember 1997 durchgeführt wurde, sind weiterhin nicht zu 
versichern. 2Der Arbeitgeber zahlt einen Zuschuss zur Verwendung für eine zusätzliche Alters- 
und Hinterbliebenenversorgung von 66,47 Euro monatlich. 
 
§ 29 Von der Pflichtversicherung Befreite 

 
(1) Beschäftigte, die am 31. Dezember 1966 im Arbeitsverhältnis gestanden haben, nach der 
zwischen ihrem Arbeitgeber und der Zusatzversorgungseinrichtung bestehenden 
Mitgliedschafts-/Beteiligungsvereinbarung nicht zu versichern waren und die keinen Antrag auf 
Versicherung bei dem Arbeitgeber gestellt haben, bleiben weiterhin von der Pflicht zur 
Versicherung befreit. 
 
(2) Beschäftigte, deren zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung im Wege der 
Versicherung bei einem Lebensversicherungsunternehmen durchgeführt worden ist und die 
keinen Antrag auf Versicherung nach der im § 39 Absatz 3 aufgeführten Regelung über eine 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung gestellt haben, sind - entsprechend den bis 
zum In-Kraft-Treten dieser Versorgungsordnung geltenden Regelungen - weiterhin nicht bei der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden zu versichern. 

Abschnitt II: Übergangsregelungen für die Rentenberechtigten 

 

§ 30 Am 31. Dezember 2001 Versorgungsrentenberechtigte 
 

(1) Die Versorgungsrenten, die sich ohne Berücksichtigung von Nichtzahlungs- und 
Ruhensregelungen ergeben, und die Ausgleichsbeträge nach dem bis zum 31. Dezember 2000 
geltenden Zusatzversorgungsrecht werden für die am 31. Dezember 2001 
Versorgungsrentenberechtigten und versorgungsrentenberechtigten Hinterbliebenen zum 31. 
Dezember 2001 festgestellt. 
 
(2) 1Die nach Absatz 1 festgestellten Versorgungsrenten werden vorbehaltlich des Satzes 3 als 
Besitzstandsrenten weitergezahlt und entsprechend § 11 Absatz 1 dynamisiert. 2Die 
abbaubaren Ausgleichsbeträge werden jeweils in Höhe des Dynamisierungsgewinns abgebaut; 
die nicht abbaubaren Ausgleichsbeträge werden nicht dynamisiert. 3Die am Tag vor In-Kraft-
Treten dieser Versorgungsordnung geltenden Regelungen über die Nichtzahlung und das 
Ruhen sind entsprechend anzuwenden. 
 
(3) Es gelten folgende Maßgaben: 
 
a) 1Neuberechnungen werden nur unter den Voraussetzungen des § 11 Absatz 2 durchgeführt; 
zusätzliche Versorgungspunkte nach Satz 2 sind dabei zu berücksichtigen. 2Soweit noch Zeiten 
vor dem 1. Januar 2002 zu berücksichtigen sind, wird eine Startgutschrift entsprechend den §§ 
32 bis 34 berechnet; übersteigt der hiernach festgestellte Betrag den  
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(2) 1Aus dem Angebot des Leasinggebers kann die/der Beschäftigte ein Fahrrad auswählen, 
das einschließlich des leasingfähigen Zubehörs den Wert in Höhe von 7.000,00 Euro nicht 
überschreitet. 2Maßgeblich für den Preis des Fahrrads ist die unverbindliche Preisempfehlung 
des Herstellers, Importeurs oder Großhändlers einschließlich der Umsatzsteuer. 
 
(3) 1Die Umwandlungsraten umfassen die Raten für die Leistungen nach Absatz 1. 2Die 
Entgeltumwandlung beginnt mit der Entgeltzahlung im Monat der Übernahme und endet mit 
dem Ablauf des auf den letzten Monat der vereinbarten Laufzeit folgenden Monats.  
 
(4) Jeder/Jedem Beschäftigten kann jeweils nur ein Fahrrad überlassen werden.  
 
(5) 1Die gesetzlichen Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretungen 
bleiben unberührt. 2Näheres kann in einer Dienstvereinbarung geregelt werden. 
 
 

D, 17. Mobiles Arbeiten 

Bezüglich mobilem Arbeiten ist der Abschluss einer Dienstvereinbarung nach § 38 Absatz 1 Nr. 
1 MAVO zulässig. 
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Teil F: Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA, 
einzelne Diözesen betreffend (seit 14.02.1996) 

F, 1. Sonderregelung zur Vergütung für die Leistung von 
begleitenden Mentorendiensten in der Ausbildung pastoraler 
Berufe durch die Diözese Passau 

 

1Für die Leistung von Mentorendiensten, also die Betreuung während der Dauer von Praktika, 
werden je vom Mentor / von der Mentorin zu begleitendem/begleitender 
Praktikanten/Praktikantin für Praktika, dessen/deren Dauer wenigstens den Zeitraum von vier 
Wochen umfasst, jeweils nur für den Zeitraum der Betreuung Zulagen in Form zusätzlich 
finanziell vergüteter Arbeitszeit gewährt. 2Die Zulagen werden auf Grundlage des 
Stundenentgelts der Entgeltgruppe 10 (Anlage C zu ABD Teil A, 1.) und auf Basis der 
nachfolgend genannten Stundenumfänge errechnet:  
 
1. Begleitung eines Priesteramtskandidaten im Religionsunterricht während des Pastoraljahres: 
1,5 Stunden pro Woche  
 
2. Begleitung eines Priesteramtskandidaten während der Praxismonate im Rahmen des Dualen 
Studiums: 1,5 Stunden pro Woche  
 
3. Begleitung eines/einer Studierenden während der Praxismonate des Studiengangs 
„Religionspädagogik“ im Rahmen des Hochschulstudiums: 1,5 Stunden pro Woche  
 
4. Begleitung eines/einer Studierenden während der studienbegleitenden Praktika der 
Fachakademie Freiburg im Breisgau: 1,5 Stunden pro Woche 
 
5. Begleitung eines/einer Praktikanten/Praktikantin als Mentor/Mentorin während des 
Berufspraktischen Jahres im Rahmen der Ausbildung zum/zur 
Gemeindereferenten/Gemeindereferentin bzw. eines/einer 
Pastoralpraktikanten/Pastoralpraktikantin während des Pastoraljahres innerhalb der Ausbildung 
zum/zur Pastoralreferenten/Pastoralreferentin: 1,5 Stunden pro Woche 
 
6. Begleitung eines/einer Lehramtsanwärters/Lehramtsanwärterin im schulischen 
Religionsunterricht: 0,75 Stunden pro Woche  
 
7. Begleitung eines/einer externen Interessenten/Interessentin für den Dienst als 
Gemeindeassistent/Gemeindeassistentin oder des Ständigen Diakons, insbesondere 
eines/einer Teilnehmers/Teilnehmerin am Lehrgang „Theologie im Fernkurs“ der Würzburger 
Domschule: 1,5 Stunden pro Woche  
 
3Für die Betreuung von Vorpraktikanten/Vorpraktikantinnen für den Beruf des/der 
Erziehers/Erzieherin oder anderen Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen abzuleistender 
kurzzeitiger schulischer Praktika oder sonstiger kurzzeitiger Praktika wird eine Zulage nicht 
gewährt. 
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F, 2. Stundenanrechnung für den Unterricht an Förderschulen 

 

(Die Regelung wurde zum 31.08.1996 aufgehoben.) 

F, 3. Ordnung der Fort- und Weiterbildung für Mitarbeiter im 
pastoralen Dienst des Erzbistums München und Freising 

 

Die Bayerische Regional-KODA genehmigt die in der vorgelegten Ordnung der Fort- und 
Weiterbildung für Mitarbeiter im pastoralen Dienst im Erzbistum München und Freising vom 1. 
November 1996 getroffenen Regelungen zur Dienstbefreiung für die Teilnahme an Fort- und 
Weiterbildungsveranstaltungen. 
(Beschluss vom 29./30.04.1997) 
 
Ordnung der Fort- und Weiterbildung für Priester, Diakone und hauptamtliche 
Mitarbeiter/-innen im pastoralen Dienst des Erzbistums München und Freising 
 
Diese Ordnung gilt für alle Priester, Pastoralreferenten/-innen und Gemeindereferenten/-innen 
nach der Zweiten Dienstprüfung, für Ständige Diakone, für Seelsorgehelfer/-innen nach 
Abschluss der Ausbildung. 
 
1. Begriffsbestimmungen 
 
1.1 Fortbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der die im Studium und in der Ausbildung 
erworbenen Kenntnisse erweitert, ergänzt und vertieft. 
 
1.2 Weiterbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der auf eine Zusatzqualifikation 
innerhalb der beruflichen Aufgabenbereiche der Priester, Ständigen Diakone, Pastoral-
referenten/-innen, Gemeindereferenten/-innen und Seelsorgehelfer/-innen vorbereitet und die 
Grundausbildung und eine entsprechende Beruferfahrung voraussetz1. 
 
1.3 Zusatzausbildung ist derjenige Teil beruflicher Bildung, der eine Spezialisierung für 
besondere Aufgaben zum Ziel hat. Sie ist von dieser Ordnung nicht betroffen. 
 
2. Ziele und Aufgaben 
 
2.1 Die berufliche Qualifikation der Mitarbeiter/-innen im pastoralen Dienst ist eine wichtige 
Voraussetzung für das pastorale Handeln der Kirche. Das grundlegende Ziel ist die Vertiefung 
der eigenen Berufung und die Befähigung der Priester, Ständigen Diakone. Pastoralreferenten/-
innen, Gemeindereferenten/-innen und Seelsorgehelfer/-innen, ihren Dienst besser zu erfüllen. 
ln der Fort- und Weiterbildung der pastoralen Berufe sind drei Dimensionen unverzichtbar: 
Geistliches Leben und menschliche Reifung, theologische Bildung, pastorale Befähigung. 
Im Rahmen der Fortbildung werden deshalb Möglichkeiten angeboten, die für den jeweiligen 
Dienst erforderliche spirituelle, persönliche und fachliche Qualifikation zu erhalten und zu 
vertiefen. 
Die Maßnahmen der Weiterbildung zielen auf eine den verschiedenen pastoralen 
Handlungsfeldern entsprechende berufsspezifische Qualifikation. 
Die berufsbegleitende Fortbildung ist Bestandteil des pastoralen Dienstes und gehört damit 
auch zur Dienstpflicht der einzelnen Mitarbeiter/-innen. 
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2.2 Der grundlegende Ansatz der Fortbildung ist die Analyse und kritische Reflexion der eigenen 
seelsorgerlichen Praxis. Aufgabenschwerpunkte sind die Beobachtung der Weiterentwicklung 
theologischer Fragestellungen und die Vermittlung neuer Erkenntnisse. 
Die Aufgabe der Weiterbildung ist die Ermöglichung einer zusätzlichen, den je verschiedenen 
pastoralen Handlungsfeldern entsprechenden beruflichen Qualifikation. 
 
2.3 Der pastorale Auftrag der Kirche wird von allen Mitarbeiter/-innen im pastoralen Dienst 
gemeinsam erfüllt. ln der pastoralen Praxis arbeiten Personen mit unterschiedlichem Auftrag 
und mit unterschiedlicher Ausbildung zusammen. Die Fort- und Weiterbildung geschieht 
deshalb 
• in gemeinsamen Veranstaltungen für die verschiedenen Berufsgruppen, damit gemeinsames 
Handeln in der Pastoral gefördert wird; 
• in spezifischen Veranstaltungen für die einzelnen Berufsgruppen, damit der je spezifische 
Auftrag verdeutlicht und bestärkt wird; 
• in Veranstaltungen für bestimmte Zielgruppen pastoraler Mitarbeiter/innen, damit ihre 
Qualifikationen für spezielle Seelsorgsbereiche und Seelsorgsaufgaben vertieft werden. 
 
3. Grundsätze, Rechte und Pflichten für alle pastoralen Berufe hinsichtlich der Fort- und 
Weiterbildung 
 
3.1 Zum pastoralen Dienst gehört unabdingbar eine kontinuierliche Fortbildung. Ihr dient das 
Institut für Fort- und Weiterbildung der pastoralen Berufe in der Erzdiözese München und 
Freising. Die Mitarbeiter/-innen sind zur Fortbildung verpflichtet. Hierbei wird die persönliche 
und die berufliche Situation berücksichtigt. 
 
3.2 Fortbildung 
3.2.1 Die Fortbildung beginnt für Priester, Pastoralreferenten/-innen und Gemeindereferenten/-
innen nach der Zweiten Dienstprüfung, für Ständige Diakone nach der Weihe und für 
Seelsorgehelfer/-innen nach Abschluss der Ausbildung. 
3.2.2 Fortbildung ist eine lebenslange Aufgabe. Die Verpflichtung zur Teilnahme an 
Fortbildungsveranstaltungen gilt für alle pastoralen Berufe bis zum Erreichen des 
60.Lebensjahres. Darüber hinaus ist die Teilnahme an entsprechenden Maßnahmen 
wünschenswert und empfohlen. 
3.2.3 Für die Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen werden pro Jahr bis zu fünf Tagen 
Dienstbefreiung gewährt. 
3.2.4 Alle 10 Jahre sollen alle pastoralen Mitarbeiter/-innen an einer längerfristigen 
Fortbildungsveranstaltung teilnehmen (Blockkurs, Intervallkurs o.ä.). Die dazu erforderliche 
Freistellung vom Dienst wird unter Anrechnung des Anspruchs in Ziffer 3.2.3 gewährt. 
3.2.5 Mitarbeiter/-innen im Erziehungsurlaub bzw. Sonderurlaub können jährlich an bis zu 5 
Tagen an Fortbildungsmaßnahmen teilnehmen, die im Jahresprogramm des Instituts für Fort- 
und Weiterbildung enthalten sind. Gleiches gilt auch für Teilzeitbeschäftigte (unter 50%). 
 
3.3 Weiterbildung 
3.3.1 Die Teilnahme an Maßnahmen der Weiterbildung ist nur in Absprache mit der Erzdiözese 
möglich. 
3.3.2 Weiterbildung kann einerseits von den Mitarbeiter/-innen im pastoralen Dienst beantragt, 
andererseits von der Erzdiözese angeboten oder angeordnet werden. 
 
3.4 Anmeldungen und Anträge 
3.4.1 Anmeldungen zu Fortbildungen sind beim Institut für Fort- und Weiterbildung bzw. beim 
jeweiligen Veranstalter einzureichen. 
Der Termin der Fortbildung ist mit dem Vorgesetzten und den anderen Mitarbeiter/-innen an der 
Seelsorgestelle abzusprechen. 
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Für Vertretungen hat der/die Antragsteller/-in selbst zu sorgen. 
Die Schulleitung/-en ist/sind rechtzeitig von den Mitarbeiter/-innen zu informieren. 
3.4.2 Ein Antrag ist einzureichen, wenn die Teilnahme an einem Kurs beabsichtigt ist, der nicht 
vom Institut für Fort- und Weiterbildung veranstaltet wird oder wenn für die Fortbildung mehr als 
die zustehenden fünf Tage beansprucht werden. 
Für Mitarbeiter/-innen im kategorialen Dienst ist dazu die Befürwortung des zuständigen 
Referates notwendig. 
Dieser Antrag ist mindestens sechs Wochen vor Anmeldeschluss der jeweiligen Veranstaltung 
mit Zustimmung des unmittelbaren Dienstvorgesetzten beim Institut für Fort- und Weiterbildung 
einzureichen, das ihn an den zuständigen Fachbereich im Personalreferat I weiterleitet. 
 
4. Maßnahmen 
4.1 Das Institut für Fort- und Weiterbildung führt gemäß seiner Satzung Fort und 
Weiterbildungsmaßnahmen zu spirituellen, theologischen und pastoralpraktischen Themen 
durch oder vermittelt entsprechende Angebote anderer Veranstalter. 
 
4.2. Regelung für Priester 
4.2.1 … 
4.2.2 Die in Weihe-/Jahrgangskursen bewährte Praxis der Fortbildung soll weiterhin gepflegt 
werden. Der/die Kurssprecher/-in beantragt eine geplante Kursfortbildung beim Institut für Fort- 
und Weiterbildung.  
Das Institut für Fort- und Weiterbildung ist bei der Planung, Durchführung und Auswertung von 
Fortbildungsveranstaltungen der Weihe-/Jahrgangskurse behilflich. Es berät die dafür 
Verantwortlichen bei inhaltlichen und methodischen Fragen, bei der Gewinnung von geeigneten 
Referenten/-innen und bei der Auswahl von geeigneten Bildungshäusern. 
Die Verpflichtung von Referenten/-innen sowie die Belegung von Bildungshäusern ist rechtzeitig 
mit dem Institut für Fort- und Weiterbildung abzustimmen. 
4.2.3 … 
4.2.4 … 
 
4.3 Regelung für Ständige Diakone 
4.3.1 … 
4.3.2 … 
 
4.4 Regelung für Pastoralreferenten/-innen 
4.4.1 Pastoralreferenten/-innen sollen jedes Jahr an Fortbildungsveranstaltungen bis zu fünf 
Tagen teilnehmen. Innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ist die Teilnahme an einer 
Fortbildungsmaßnahme aus dem Programm des Instituts für Fort- und Weiterbildung 
verpflichtend. Mit Zustimmung des Personalreferats I ist auch eine Teilnahme an einer anderen 
vom Institut für Fort- und Weiterbildung empfohlenen Bildungsmaßnahme möglich. 
4.4.2 Die in den Jahrgangskursen bewährte Praxis der Fortbildung soll weiterhin gepflegt 
werden. Es gilt Ziffer 4.2.2. 
 
4.5 Regelung für Gemeindereferenten/-innen und für Seelsorgehelfer/-innen Gemeindere-
ferenten/-innen und Seelsorgehelfer/-innen sind jährlich zu bis zu fünf Tagen Fortbildung 
verpflichtet. Sie wählen dazu eine Maßnahme aus dem Programm des Instituts für Fort- und 
Weiterbildung aus. Mit Zustimmung des Personalreferats I ist auch eine Teilnahme an einer 
anderen vom Institut für Fort- und Weiterbildung empfohlenen Bildungsmaßnahme möglich. 
 
5. Kostenregelung 
5.1 Für die genehmigte Teilnahme an einer Fortbildungsmaßnahme gewährt die Erzdiözese 
München und Freising einen Zuschuss zu den Tagungskosten (Unterkunft, Verpflegung, 
Kursgebühren). Die näheren Regelungen hierfür werden im Jahresprogramm des Instituts für 
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Fort- und Weiterbildung bekannt gegeben, ebenso die bestehenden Richtlinien für die 
Kostenübernahme bei der Teilnahme an einer verpflichtenden Fortbildungsmaßnahme der 
Gemeindereferenten/-innen und der Ständigen Diakone. Dort sind auch die jeweils geltenden 
Richtlinien für die Reisekostenerstattung veröffentlicht. Tage- und Übernachtungsgelder werden 
nicht gewährt. Lohnausfallkosten für Ständige Diakone mit Zivilberuf werden nicht erstattet. 
5.2 Bei einer Weiterbildung, die im Interesse der Erzdiözese liegt (s. 3.3), werden in der Regel 
die Kosten bis zu 50% von der Erzdiözese übernommen. 
5.3 Für die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen, die überwiegend im privaten Interesse einer 
Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters liegen, werden in der Regel keine Kosten erstattet. 
 
6. Regelung der vergütungs- und versicherungsrechtlichen Fragen 
6.1 Regelung für Priester 
… 
 
6.2 Regelung für Ständige Diakone und alle hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen im pastoralen 
Dienst 
6.2.1 Für hauptamtliche Ständige Diakone und hauptamtliche Mitarbeiter/-innen im pastoralen 
Dienst besteht bei allen von der Erzdiözese genehmigten Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen 
Gehaltsfortzahlung. 
6.2.2 Verpflichtende Bildungsmaßnahmen gelten als Dienst (Dienstreise). Es besteht deshalb 
in gleicher Weise wie bei sonstiger dienstlicher Inanspruchnahme ein voller 
Unfallversicherungsschutz über die Berufsgenossenschaft, der sich auch auf die Fahrt zur bzw. 
von der Bildungsstätte erstreckt. Bei Kfz-Unfällen sind Leistungen aus der Kfz-Schadens-
Versicherung der Erzdiözese im Rahmen der jeweils geltenden Richtlinien möglich (vgl. 
Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising, Jahrgang 1995 Nr. 7 vom 27. April1995, 
Nr.67). 
6.2.3 Darüber hinaus besteht bei allen Bildungsmaßnahmen, die in kirchlichen Gebäuden der 
Erzdiözese stattfinden, ein Unfallschutz während des Aufenthaltes in der Bildungsstätte. 
 
7. Schlussbemerkung 
Die vorliegende Ordnung wird rückwirkend mit Wirkung vom 1. November 1999 in Kraft gesetzt. 
Die vorläufige Ordnung vom 1. November 1996 (vgl. Amtsblatt 1996, S.383-388) verliert zum 
gleichen Zeitpunkt ihre Gültigkeit. 
 
 

F, 4. Statut für den Schulbeauftragten bzw. für den 
Fachmitarbeiter Kath. Religion für Grund-, Haupt- und 
Förderschulen in den (Erz-)Bistümern Bamberg, München und 
Freising und Passau 

 

– Die BayRK genehmigt eine Stundenanrechnung von zwei bis vier Wochenstunden für den 
Schulbeauftragten in der Erzdiözese München und Freising. 
 
– Für Schulbeauftragte in der Diözese Passau:  
veröffentlicht im Amtsblatt für das Bistum Passau Folge 7 vom 25. Juli 2008 mit Inkraftsetzung 
zum 01.10.2008 
 
(Beschluss vom 24./25.04.2001) 
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F, 5. Änderung der Fahrtkostenzuschussordnung für die 
Mitarbeiter der Erzdiözese München und Freising 

 
A. 
 

frei 
 
B. 
 

Der Erzdiözese München und Freising ist es erlaubt, bis zur Schaffung einer einheitlichen 
KODA-Regelung in dieser Angelegenheit, die diözesaneigene Fahrtkostenzuschussordnung 
jeweils entsprechend den Änderungen der Fahrtkostenzuschussregelung beim Freistaat 
Bayern zu ändern und anzupassen. 
(Protokollnotiz zum Protokoll der Vollversammlung am 21./22. 07. 1998) 
 
C. 
 

1. Die auf Grund des Beschlusses B Ziffer 2 der Bayerischen Regional-KODA vom 25. 01.1995 
als diözesane Regelung geltende Fahrtkostenzuschussordnung für die Mitarbeiter der 
Erzdiözese München und Freising, in der Fassung vom 01. 11. 1998, wird wie folgt geändert: 
1.1 Ziffer 3 Satz 2 wird aufgehoben. 
1.2 Ziffer 4 Satz 3 und 4 werden aufgehoben. 
1.3 Nach Ziffer 8 wird folgende neue Ziffer aufgenommen: 
„9. Übergangsregelung 
Zur Wahrung des Besitzstandes wird den Beamten/-innen der Besoldungsgruppen A9 – A16 
BBesG und den Angestellten der Vergütungsgruppen Vb – I ABD, die bereits am 31. 08. 2000 
in einem Beamten- oder Arbeitsverhältnis zur Erzdiözese standen, das am 01. 09. 2000 
fortbestand und seitdem ununterbrochen weiterbesteht, ein Fahrtkostenzuschuss nach der 
bisherigen Klasse B gewährt. 
Der Fahrtkostenzuschuss beträgt bei einer Mindestbelastung von 100,00 DM 10/12 der den 
jeweils geltenden Eigenanteil (vgl. Ziffer 4) übersteigenden regelmäßigen monatlichen 
Fahrtkosten. Als Höchstbetrag wird ein Zuschuss in Höhe von 70,00 DM festgesetzt. 
 
1.4 In Ziffer 4 letzter Satz wird die Zahl „5,00 DM“ durch die Zahl „14,00 DM“ ersetzt. 
2. Diese Änderungen treten am 01. 09. 2000 in Kraft. 
 
(Beschluss vom 11./12. 07. 2000) 
 
(Veröffentlicht im Amtsblatt für das Erzbistum München und Freising Nr. 11 vom 30. August 
2000 mit Inkraftsetzung zum 01.09.2000)  
 
(zuletzt geändert rückwirkend zum 1. Januar 2020, Amtsblatt 8/2020, S. 357)  

F, 6. Statut für den kirchlichen Schulbeauftragten im Bistum 
Regensburg 

 

1. Die Bayer. Regional-KODA genehmigt das Statut für den kirchlichen Schulbeauftragten im 
Bistum Regensburg und die Ausführungsbestimmungen gem. Art. 4 Abs. 3, soweit 
arbeitsvertragsrechtliche Regelungen enthalten sind. 
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2. Diese Regelung tritt rückwirkend zum 03. Juni 2001 in Kraft. 
 
(Beschluss vom 10./11.07.2001) 

F, 7. Neuregelung der Praktikumsvergütung für Vorpraktikanten 
in den Kindertagesstätten der Erzdiözese München und 
Freising 

 

(aufgehoben durch Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 10./11.12. 2002) 

F, 8. Diözesane Ordnung für die Fortbildung, Weiterbildung, 
Zusatzausbildung der pädagogischen Fach- und Zweitkräfte in 
den Katholischen Tagesstätten für Kinder in der Diözese 
Augsburg 
 

(außer Kraft getreten zum 31. August 2007) 

F, 9. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralassistentinnen/ 
Pastoralassistenten im Vorbereitungsdienst in der Erzdiözese 
München und Freising 

 

Pastoralassistentinnen i.V. / Pastoralassistenten i.V. erhalten ein Entgelt nach § 1 Absatz 1 Teil 
A, 2.4. 

F, 10. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralassistentinnen/ 
Pastoralassistenten im Vorbereitungsdienst in der Diözese 
Eichstätt 

 

(frei) 

F, 11. Sonderregelung zum Entgelt für Pastoralpraktikantinnen/ 
Pastoralpraktikanten in den Diözesen Regensburg, Passau und 
Würzburg 

 

Pastoralpraktikantinnen / Pastoralpraktikanten in den Diözesen Regensburg, Passau und 
Würzburg erhalten ein Entgelt nach § 1 Absatz 1 Teil A, 2.4. 
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F, 12. Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrkräfte im 
Kirchendienst in der Diözese Augsburg  

 
Die Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen billigt gem. § 8 ABD 
Teil A, 2.6., dass die Diözese Augsburg,  
 

 Religionslehrkräften im Kirchendienst in der Tätigkeit eines/einer Mitarbeiters/-in im 
Seminar eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages der Entgeltgruppe EG 10 zu 
Entgeltgruppe EG 11 Endstufe (derzeit 18,62 Euro) je Anrechnungsstunde, 

 

 Religionslehrkräften im Kirchendienst in der Tätigkeit eines/einer Seminarleiters/-in 
eine Zulage in Höhe von 221,08 Euro pro Monat, 

 

 Religionslehrkräften im Kirchendienst in der Tätigkeit eines/einer Schulbeauftragten 
eine Zulage, die aus einem Sockelbetrag in Höhe von 100,00 Euro sowie einer 
Zahlung in Höhe des Unterschiedsbetrages der Entgeltgruppe EG 10 zu 
Entgeltgruppe EG 11 Endstufe (derzeit 18,62 Euro) je Anrechnungsstunde gewährt. 

 
Die Zulagen nehmen jeweils an den tariflichen Entgelterhöhungen teil. 
Der Sockelbetrag ist hiervon ausgenommen. 
 
Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen Diözesen vom 
16.03.2017, veröffentlicht im Amtsblatt der Diözese Augsburg 2017, Nr. 11 vom 07.11.2017 
 

F, 13. Sonderregelung zum Entgelt für Religionslehrerinnen und 
Religionslehrer im Kirchendienst in der Erzdiözese München 
und Freising 

 

In der Erzdiözese München und Freising üben kirchliche Schulbeauftragte und 
Seminarleiter/innen i. K. überwiegend Tätigkeiten aus, die den allgemeinen Tätigkeitsmerk-
malen (Teil A, 2.2.1.) entsprechen; sie erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 12. Zulagen 
gem. § 1 Absatz 2 und §§ 2 bis 4 Teil A, 2.6. werden nicht gewährt. 
 
Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen Diözesen vom 
16.03.2017, veröffentlicht im Amtsblatt der Erzdiözese München und Freising. 
 

F, 14. Sonderregelung zum Entgelt für Fachreferenten [für 
katholischen Religionsunterricht] in der Erzdiözese Bamberg 

1Die Fachreferenten (für katholischen Religionsunterricht) erhalten für ihre Tätigkeit eine von 
der Hauptabteilung Schule und Religionsunterricht festgelegte Anzahl an Anrechnungs-stunden 
und je Anrechnungsstunde eine der Höhe nach festgelegte Zulage. 2Die Zulage stellt je 
Anrechnungsstunde den Ausgleichsbetrag nach EG 12 dar. (Amtsblatt 12/2019). 
 

https://onlineabd.de/administrator/index.php
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Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen Diözesen vom 
27.07.2020, veröffentlicht im Amtsblatt der Erzdiözese Bamberg. 
 

F, 15. Sonderregelung zur Dienstzulage des Schulwerkes der 
Diözese Augsburg vom 14.02.2020 

(Diese Regelung ist befristet bis zum 31. August 2023.) 
 
1Lehrkräfte an beruflichen Schulen mit einem abgeschlossenen Bachelorstudium der 
Studiengänge Soziales/Pädagogik sowie einer abgeschlossenen Berufsausbildung zur 
Erzieherin/zum Erzieher erhalten eine monatliche Dienstzulage in Höhe von EUR 150,- (Brutto). 
2Teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte erhalten die monatliche Dienstzulage in dem Umfang, der dem 
Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen 
Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 
3Die Gewährung der Dienstzulage ist befristet und erfolgt nur bis zu einer eventuellen 
Höhergruppierung bzw. einer Neuregelung der Eingruppierungsrichtlinien für Lehrkräfte an 
beruflichen Schulen (ABD Teil B, 4.1. SR-L, Anlage A) durch die Kommission. 
 
Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der Bayerischen Diözesen vom 
01./02.12.2022, veröffentlicht im Amtsblatt der Diözese Augsburg. 
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Anhang I: Beschlüsse 

 

Hinweis: Dies ist eine nicht-amtliche Version des jeweiligen Beschlusses. Es gelten die 
Veröffentlichungen in den jeweiligen Amtsblättern. 

 

Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 
Diözesen 

Beschlüsse 2022 

Anlage 140 [herunterladen] 
 
Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen vom 
13./14. Juli 2022 
 
- ABD Teil A, 1. (Erschwerniszuschläge)  
hier: Umsetzung des 17. Landesbezirklichen Tarifvertrags vom 2. Juni 2022 zu § 23 Absatz 1 
TVÜ-VKA 

rückwirkend zum 1. April 2022 
Die Regelung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. 

 
- ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien) ABD Teil B, 4.1.2 (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse 
von Lehrkräften an beruflichen Schulen) ABD Teil B, 4.1.3. (Sonderregelungen für die 
Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Grund- und Mittelschulen) 
hier: Brückenteilzeit 

zum 1. August 2022 
 
- ABD Teil D, 8. (Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende) 
hier: Änderungen in Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 8 vom 17. Februar 2022 zum 
Tarifvertrag über eine ergänzende Leistung an Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, 
Auszubildende und dual Studierende des Freistaates Bayern (TV-L) vom 23. Juli 2007 

Diese Änderungen treten gemäß der Protokollnotiz zu den Absätzen  
1 und 2 in § 2 Absatz 2 sowie der Protokollnotiz zu § 3 ABD Teil D, 8.  

zum 1. Dezember 2022 in Kraft. 
 
- ABD Teil D, 10 a. (Zusatzversorgung BVK) 
hier: Stabilisierungsmodell der Zusatzversorgung BVK 

Die Änderung tritt zum 1. September 2022 in Kraft.  
Sie wird mit dem Auslaufen des Stabilisierungsmodells gegenstandslos. 

 
- ABD Teil D, 17. (Mobiles Arbeiten) 
hier: Öffnung für Dienstvereinbarungen 

zum 1. September 2022 
 
- ABD Teil F, 1. (Mentorenzulage) 
hier: Sonderregelung 

zum 1. September 2022 
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- ABD Teil F, 15. (Sonderregelung zur Dienstzulage des Schulwerkes der Diözese Augsburg) 
hier: Verlängerung 

zum 1. September 2022 
 
Anlage 139 [herunterladen] 
 
Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen vom 
23./24. März 2022 
 
- ABD Teil A, 1. § 7a (Kurzarbeit) und Anlage J (Dienstvereinbarung zur Einführung von 
Kurzarbeit)  
hier: Verlängerung der Regelung zur Kurzarbeit 

zum 1. April 2022 
Die Regelungen des Beschlusses vom 

 8. April 2020 und diese Änderung treten mit Ablauf des 31. Dezember 2022 außer Kraft. 
 
- ABD Teil A, 1. § 37 und ABD Teil E, 1. § 19, E, 2. § 17, E, 4. § 20 (Ausschlussfrist) 
hier: Ergänzungen 

zum 1. Mai 2022 
 

- ABD Teil A, 2. (Entgeltordnung) 
hier: Ergänzung der Teile A, 2.4. (Entgeltordnung für 
Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten), 
A, 2.5. (Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten und 
Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten) und 
A, 2.15. (Entgeltordnung für Pfarrhelferinnen und Pfarrhelfer) 
um eine Zulage als Ausgleich für Dienste zu ungünstigen Zeiten 

zum 1. April 2022 
Diese Änderungen treten spätestens mit Ablauf des 31. Dezember 2025 außer Kraft. 

 
- ABD Teil A, 2.3. Nummer 30 (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) 
hier: Eingruppierung von Erzieherinnen/Erziehern Betreuung/Erziehung der Kinder von 
Flüchtlingen in Kindertageseinrichtungen 

zum 1. April 2022 
 
- ABD Teil A, 2.5. (Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten und 
Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten) 
hier: Ergänzung zusätzlicher Entgeltgruppen 

zum 1. April 2022 
 
- ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien) und ABD Teil B, 4.1.3. (Sonderregelungen für die 
Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Grund- und Mittelschulen) 
hier: Systembetreuer 

zum 1. Mai 2022 
 
- ABD Teil B, 4.1. (Anlage D: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der Lehrkräfte, 
Schulleiterinnen und Schulleiter an katholischen Schulen 
Abschnitt A: Dienstliche Beurteilung und Leistungsfeststellung der Lehrkräfte an katholischen 
Schulen) 
hier: Ergänzungen 

zum 1. Juni 2022 
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- ABD Teil D, 8. (Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende) 
hier: Anpassung in Bezug auf Rechtsträger gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 und 5 BayRKO 

zum 1. April 2022 
 
- ABD Teil D, 10 d. Nummer 2.1 (Betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte im Sinne des § 
1 Absätze 2 bis 8) 
hier: Anpassung des Dienstgeberbeitrags an die höhere Förderung gemäß § 100 
Einkommensteuergesetz 

rückwirkend zum 1. Januar 2022 
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Anlage 138 [herunterladen] 
 
Beschlüssen der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 01./02. Dezember 2021  
 
- ABD Teil A, 1. § 7a (Kurzarbeit) und Anlage J (Dienstvereinbarung zur Einführung von 
Kurzarbeit)  
hier: Verlängerung der Regelung zur Kurzarbeit 

zum 1. Januar 2022 
die Regelung des Beschlusses vom 8. April 2020 und diese Änderung treten mit Ablauf des 

31. März 2022 außer Kraft 
 
- ABD Teil A, 1. § 7a (Kurzarbeit) und § 8 Anlage J (Musterdienstvereinbarung zur Kurzarbeit) 
hier: Leistungen zur zusätzlichen Altersversorgung 

zum 1. Januar 2022 
 
- ABD Teil A, 1. § 19 (Erschwerniszuschläge) 
hier: Umsetzung des 16. Landesbezirklichen Tarifvertrags vom 18. März 2021 zu § 23 Absatz 
1 TVÜ-VKA 

rückwirkend zum 1. April 2021 
 
- § 30 ABD Teil A, 1. (Befristete Arbeitsverträge) 
hier: Änderung sachgrundlose Befristung 

zum 1. Februar 2022 
wenn der Bundesgesetzgeber eine Neuregelung zur sachgrundlosen Befristung trifft, treten 

diese Änderungen spätestens 12 Monate nach dem Inkrafttreten des entsprechenden 
Gesetzes außer Kraft 

 
- ABD Teil A, 2. (Entgeltordnung) 
hier: Änderung der Entgeltordnung für Beschäftigte in der Ehe-, Familien- und Lebensberatung 

zum 1. Januar 2022 
 
- ABD Teil A, 2.4. (Entgeltordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten) 
hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 25. 
Oktober 2020 

rückwirkend zum 1.April 2021 
 
- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich Beschäftigter 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Mehrarbeit 

rückwirkend zum 1. August 2021 
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- ABD Teil D, 8. (Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende) 
hier: Änderung für Rechtsträger gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 5 und 6 sowie Abs. 2 der Ordnung der 
Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen (Bayerische Regional-
KODA-Ordnung – BayRKO) 

zum 1. Januar 2022 
sie tritt mit Ablauf des 31. März 2022 außer Kraft 

 
- ABD Teil E, 2. § 1 (Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten) 
hier: Berufspraktikum zur pädagogischen Fachkraft für Grundschulkindbetreuung 

rückwirkend zum 1. April 2021 
 
- ABD Teil F, 15. (Dienstzulage des Schulwerkes der Diözese Augsburg) 
hier: Sonderregelung 

rückwirkend zum 1. Januar 2020 
befristet bis 31. August 2022 

 
 

Anlage 137 [herunterladen] 
 
Beschlüssen der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 14. Juli 2021  
 
- § 30 ABD Teil A, 1. (Befristete Arbeitsverträge)   
hier: Kirchenspezifische Ergänzung 

rückwirkend zum 1. September 2021 
 
- ABD Teil A, 1. (Anlage zu § 45) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 15 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen – (BT-
B) – vom 1. August 2006 

rückwirkend zum 1. März 2021 
 
- ABD Teil A, 2. (Entgeltordnung) 
hier: Neufassung der Entgeltordnung für Beschäftigte in der Ehe-, Familien- und 
Lebensberatung 

rückwirkend zum 1. Januar 2021 
 
- ABD Teil A, 2.3. (Zusätzliche Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen 30. 
Beschäftigte im Sozial-und Erziehungsdienst) 
hier: Beschäftigte mit Springertätigkeit 

rückwirkend zum 1. September 2021 
 
- ABD Teil A, 2.3. Nummer 30 (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) 
hier: Pädagogische Fachkraft für Grundschulkindbetreuung 

rückwirkend zum 1. April 2021 
 
- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich Beschäftigter 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft)  
hier: Zusätzliche Anrechnungsstunden für Lehrkräfte in der Systembetreuung 

 
rückwirkend zum 1. August 2021 
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- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich Beschäftigter 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft)  
hier: Beratungslehrkräfte 

rückwirkend zum 1. August 2021 
 
- ABD Teil B, 4.3. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich Beschäftigter 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft – Ordnung für Berufsbezeichnung)  
hier: Anerkennung von Tätigkeiten an anderen gleichwertigen Schularten bei der Vergabe von 
Funktionsstellen  

rückwirkend zum 1. August 2021 
 
- ABD Teil E, 3. Abschnitt Nummer 2.2.2 (Praktikantinnen und Praktikanten im 
Sozialpädagogischen Seminar) 
hier: Aufnahme einer Protokollnotiz zur Festsetzung der Praktikantenvergütung für SPS- und 
SEJ-Praktikanten/innen  

rückwirkend zum 1. September 2021 
 
 
Anlage 136 [herunterladen] 
 
Beschlüssen der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 19. Mai 2021  
 
- ABD Teil A, 1. (Allgemeiner Teil) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 18 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- § 18a ABD Teil A, 1. (Besondere Einmalzahlung)  
hier: Änderungen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 25. 
Oktober 2020 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- ABD Teil A, 1. (Pflegezulage, Jahressonderzahlung, Entgelttabellen der Beschäftigten in der 
Pflege und im SuE) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 15 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Pflege- und Betreuungseinrichtungen – (BT-
B) – vom 1. August 2006 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- ABD Teil A, 2.4. (Entgeltordnung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten)  
hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 25. 
Oktober 2020 

§ 20a rückwirkend zum 1. April 2021 
Artikel 2 zum 1. April 2022 
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- ABD Teil A, 2.5. (Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten und 
Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten)  
hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 
25.Oktober 2020 

§ 20a rückwirkend zum 1. April 2021 
Artikel 2 zum 1. April 2022 

 
- ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst)  
hier: Erhöhung der Zulage in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 
25.Oktober 2020 

§ 20a rückwirkend zum 1. April 2021 
Artikel 2 zum 1. April 2022 

 
- ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst)  
hier: Änderung der Förderschulzulage 

§ 20a rückwirkend zum 1. April 2021 
Artikel 2 zum 1. April 2022 

 
- ABD Teil A, 3. (Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 17 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag zur 
Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung des 
Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005 

rückwirkend zum 1. April 2021 
 
- ABD Teil B, 5. (Regelung für Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 7 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für 
Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen des Bundes (KraftfahrerTV Bund) vom 13. September 2005 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- ABD Teil D, 6a. (Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelung für ältere Beschäftigte – FlexAZR)  
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 7 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag zu 
flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – TV FlexAZ - vom 27. Februar 2010 

Artikel 1 rückwirkend zum 1. September 2020 
Artikel 2 rückwirkend zum 1. Januar 2021 

gültig bis zum 31. Dezember 2022 
 
- ABD Teil D, 15. (Corona-Sonderprämie Öffentlicher Gesundheitsdienst)  
hier: Umsetzung des Tarifvertrags über eine Corona-Sonderprämie Öffentlicher 
Gesundheitsdienst (TV Corona-Sonderprämie ÖGD) vom 25. Oktober 2020 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- ABD Teil D, 16. (Regelung zur Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern) 
hier: Schaffung eines neuen Teils D, 16. in Umsetzung des Tarifvertrags zur 
Entgeltumwandlung zum Zwecke des Leasings von Fahrrädern im kommunalen öffentlichen 
Dienst (TV-Fahrradleasing) vom 25. Oktober 2020 

rückwirkend zum 1. März 2021 
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- ABD Teil E, 1. (Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 11 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) - Besonderer Teil BBiG - vom 13. September 
2005 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- ABD Teil E, 1. (Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 15 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil Pflege - vom 13. 
September 2005 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- ABD Teil E, 1. (Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 7 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September 
2005 

rückwirkend zum 1. September 2020 
gültig bis zum 31. Dezember 2022 

 
- ABD Teil E, 2. (Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 8 vom 25. Oktober 2020 zum Tarifvertrag für 
Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 

rückwirkend zum 1. September 2020 
 
- ABD Teil E, 4. (Regelung für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen) 
hier: Einführung einer Tarifautomatik und Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 1 vom 25. 
Oktober 2020 zum Tarifvertrag für Studierende in ausbildungsintegrierten dualen 
Studiengängen im öffentlichen Dienst (TVSöD) vom 29. Januar 2020 

Artikel 1 Nummer 4 rückwirkend zum 1. August 2020 
Artikel 1 Nummer 1 bis 3 rückwirkend zum 1. September 2020 

 
- § 1 Allgemeiner Geltungsbereich Teil A, 1., Teil D, Teile E, 1., E, 2. und E, 4 
hier: Arbeitsvertragsrechtliche Umsetzung der Ordnung für den Umgang mit sexuellem 
Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener und der 
Rahmenordnung Prävention gegen sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder 
hilfebedürftigen Erwachsenen im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz 

rückwirkend zum 1. Juli 2021 
 
- ABD Teil E, 3. Abschnitt II Nummer 2.2.2 (Praktikantinnen und Praktikanten im 
Sozialpädagogischen Seminar (SPS) und im Sozialpädagogischen Einführungsjahr (SEJ))  
hier: Erhöhung der Praktikantenvergütung 

rückwirkend zum 1. April 2021 
 
 
Anlage 135 [herunterladen] 
 
Beschlüssen der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 24. Februar 2021  
 
- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter 
Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Inhalt der Beurteilungen und Beurteilungsverfahren 

zum 1. April 2021 

https://onlineabd.de/images/Anlagen/Anl135.pdf
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- ABD Teil C, 7 (Dienstordnung für das pädagogische Personal in den katholischen 
Kindertageseinrichtungen) 
hier: Anteilsmäßige Zuteilung von Arbeitszeit  

zum 1. Mai 2021 
 
- ABD Teil D, 8. (Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende) 
hier: Änderung für Arbeitgeber gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe e) und f) und Absatz 2 GrO 

zum 1. März 2021 
 
 
- ABD Teil D, 8. (Regelungen über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und 
Auszubildende) 
hier: Aufnahme der dual Studierenden 

rückwirkend zum 1. August 2020 
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